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VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

zum 28. April sind weitreichende Anderung in der StVO in Kraft getreten.

Nicht nur, dass es Anderungen in allgemeinen Vorschriften wie z.B. beim Uberholen von Fahrriddern oder Abbie-
gen mit Kraftfahrzeugen Gber 3.5 Tonnen zuldssigem Gesamtgewicht gibt, auch wurden neue Verkehrszeichen

und dazugehorige Regelungen neu hinzugefiigt.

Wir haben fiir dich die Anderungen farblich hervorgehoben, so dass du einen schnellen Uberblick aller Anderun-
gen erhdltst. Gerne kannst du diese Ubersicht auch deinen Fahrschiilern zur Verfiigung stellen!

Ich wiinsche dir viel Spal beim Stobern und stets die richtigen Erkenntnisse.

Dein
Nils Hartig

Juli 2020

/7 Fu | R | Bp N
Chancen nutzen
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I. ALLGEMEINE
VERKEHRSREGELN

§ 1 Grundregeln

(1) Die Teilnahme am StraRenverkehr erfordert
standige Vorsicht und gegenseitige Ricksicht.

(2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu ver-
halten, dass kein Anderer geschadigt, gefahrdet
oder mehr, als nach den Umstanden unver-
meidbar, behindert oder belastigt wird.

§ 2 StraBenbenutzung durch Fahrzeuge
(1) Fahrzeuge missen die Fahrbahnen benutzen,
von zwei Fahrbahnen die rechte. Seitenstreifen

sind nicht Bestandteil der Fahrbahn.

(2

Es ist moglichst weit rechts zu fahren, nicht nur
bei Gegenverkehr, beim Uberholtwerden, an
Kuppen, in Kurven oder bei Unlbersichtlichkeit.

(3

Fahrzeuge, die in der Léangsrichtung ei-
ner Schienenbahn verkehren, muissen die-
se, soweit maoglich, durchfahren lassen.
(3a) Der Fihrer eines Kraftfahrzeuges darf
dies bei Glatteis, Schneeglatte, Schneematsch,
Eisglatte oder Reifglatte nur fahren, wenn alle
Rader mit Reifen ausgerlstet sind, die unbe-
schadet der allgemeinen Anforderungen an die
Bereifung den Anforderungen des § 36 Absatz
4 der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ge-
nugen. Satz 1 gilt nicht fur

1. Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft,
2. einspurige Kraftfahrzeuge,

3. Stapler im Sinne des § 2 Nummer 18 der Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung,

4. motorisierte Krankenfahrstiihle im Sinne des §
2 Nummer 13 der Fahrzeug-Zulassungs-Verord-
nung,

5. Einsatzfahrzeuge der in § 35 Absatz 1 genann-
ten Organisationen, soweit flir diese Fahrzeuge
bauartbedingt keine Reifen verfiigbar sind, die
den Anforderungen des § 36 Absatz 4 der Stra-
Renverkehrs-Zulassungs-Ordnung genligen und

6. Spezialfahrzeuge, fiir die bauartbedingt keine
Reifen der Kategorien C1, C2 oder C3 verfiigbar
sind.

Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N2, N3 dirfen
bei solchen Wetterbedingungen auch gefahren
werden, wenn mindestens die Rader

1. der permanent angetriebenen Achsen und

2. der vorderen Lenkachsen mit Reifen ausge-
ristet sind, die unbeschadet der allgemeinen
Anforderungen an die Bereifung den Anfor-
derungen des § 36 Absatz 4 der StraRenver-

kehrs-Zulassungs-Ordnung geniligen. Soweit
ein Kraftfahrzeug wahrend einer der in Satz 1
bezeichneten Witterungslagen ohne eine den
Anforderungen des § 36 Absatz 4 der StraRBen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung geniligende Be-
reifung gefiihrt werden darf, hat der Fihrer des
Kraftfahrzeuges liber seine allgemeinen Ver-
pflichtungen hinaus

1. vor Antritt jeder Fahrt zu prifen, ob es erforder-
lich ist, die Fahrt durchzufuihren, da das Ziel mit
anderen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist,

2. wahrend der Fahrt

a) einen Abstand in Metern zu einem vorausfah-
renden Fahrzeug von mindestens der Halfte
des auf dem Geschwindigkeitsmesser in km/h
angezeigten Zahlenwertes der gefahrenen Ge-
schwindigkeit einzuhalten,

b) nicht schneller als 50 km/h zu fahren, wenn
nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten
ist.

Wer ein kennzeichnungspflichtiges Fahrzeug mit ge-
fahrlichen Gutern fihrt, muss bei einer Sichtweite
unter 50 m, bei Schneeglatte oder Glatteis jede Ge-
fahrdung Anderer ausschlieBen und wenn nétig den
ndchsten geeigneten Platz zum Parken aufsuchen.

(4) Mit Fahrradern darf nebeneinander gefahren
werden, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert
wird; anderenfalls muss einzeln hintereinander ge-
fahren werden. Eine Pflicht, Radwege in der jewei-
ligen Fahrtrichtung zu benutzen, besteht nur, wenn
dies durch Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet
ist. Rechte Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder
241 dirfen benutzt werden. Linke Radwege ohne
die Zeichen 237, 240 oder 241 dirfen nur benutzt
werden, wenn dies durch das allein stehende Zu-
satzzeichen ,Radverkehr frei” angezeigt ist. Wer
mit dem Rad fahrt, darf ferner rechte Seitenstrei-
fen benutzen, wenn keine Radwege vorhanden
sind und zu FuB Gehende nicht behindert werden.
AuBerhalb geschlossener Ortschaften darf man mit
Mofas und E-Bikes Radwege benutzen.

(5) Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr
missen, Kinder bis zum vollendeten zehnten
Lebensjahr diurfen mit Fahrradern Gehwege
benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn ge-
trennter Radweg vorhanden, so dirfen abwei-
chend von Satz 1 Kinder bis zum vollendeten
achten Lebensjahr auch diesen Radweg benut-
zen. Soweit ein Kind bis zum vollendeten achten
Lebensjahr von einer geeigneten Aufsichtsper-
son begleitet wird, darf diese Aufsichtsper-
son fur die Dauer der Begleitung den Gehweg
ebenfalls mit dem Fahrrad benutzen; eine Auf-
sichtsperson ist insbesondere geeignet, wenn
diese mindestens 16 Jahre alt ist. Auf zu Ful Ge-
hende ist besondere Riicksicht zu nehmen. Der
FuBgangerverkehr darf weder gefdhrdet noch
behindert werden. Soweit erforderlich, muss
die Geschwindigkeit an den FuBgdngerverkehr
angepasst werden. Wird vor dem Uberqueren
einer Fahrbahn ein Gehweg benutzt, miissen



die Kinder und die diese begleitende Aufsichts-
person absteigen.

§ 3 Geschwindigkeit

(1) Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf nur so schnell fah-
ren, dass das Fahrzeug standig beherrscht wird.
Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Stra-
Ren-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhaltnissen
sowie den persénlichen Fahigkeiten und den
Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung an-
zupassen. Betrdgt die Sichtweite durch Nebel,
Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf
nicht schneller als 50 km/h gefahren werden,
wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit ge-
boten ist. Es darf nur so schnell gefahren wer-
den, dass innerhalb der (ibersehbaren Strecke
gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die
so schmal sind, dass dort entgegenkommende
Fahrzeuge gefdhrdet werden konnten, muss
jedoch so langsam gefahren werden, dass min-
destens innerhalb der Halfte der Gbersehbaren
Strecke gehalten werden kann.

(2

Ohne  triftigen  Grund  dirfen  Kraft-
fahrzeuge nicht so langsam  fahren,
dass sie den Verkehrsfluss behindern.
(2a) Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss sich gegen-
Uber Kindern, hilfsbedurftigen und élteren
Menschen, insbesondere durch Verminderung
der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbe-
reitschaft, so verhalten, dass eine Gefahrdung
dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

3

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt
auch unter glinstigsten Umstanden

1. innerhalb geschlossener Ortschaften fur alle
Kraftfahrzeuge 50 km/h,

2. auBerhalb geschlossener Ortschaften

a) far

aa) Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamt-
masse uber 3,5 t bis 7,5 t, ausgenommen
Personenkraftwagen,

bb) Personenkraftwagen mit Anhanger,

cc) Lastkraftwagen und Wohnmobile jeweils bis zu
einer zuldssigen Gesamtmasse von 3,5 t mit An-

hanger sowie

dd) Kraftomnibusse, auch mit Gepackanhanger, 80
km/h,

b) fir

aa) Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamt-
masse Uber 7,5t,

bb) alle Kraftfahrzeuge mit Anhanger, ausgenom-
men Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und
Wohnmobile jeweils bis zu einer zuldssigen Ge-
samtmasse von 3,5 t, sowie

cc) Kraftomnibusse mit Fahrgasten, fur die keine

ALLGEMEINE VERKEHRSREGELN

Sitzplatze mehr zur Verfiigung stehen, 60 km/h,

c) fur Personenkraftwagen sowie fir andere
Kraftfahrzeuge mit einer zulassi-
gen Gesamtmasse bis 3,5 t 100 km/h.
Diese Geschwindigkeitsbeschrankung gilt nicht
auf Autobahnen (Zeichen 330.1) sowie auf an-
deren StraBen mit Fahrbahnen fiir eine Rich-
tung, die durch Mittelstreifen oder sonstige
bauliche Einrichtungen getrennt sind. Sie gilt
ferner nicht auf StraRen, die mindestens zwei
durch Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295)
oder durch Leitlinien (Zeichen 340) markierte
Fahrstreifen fir jede Richtung haben.

(4

=

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrédgt
fur Kraftfahrzeuge mit Schneeketten auch unter
gunstigsten Umstanden 50 km/h.

§ 4 Abstand

(1) Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahr-
zeug muss in der Regel so groR sein, dass auch
dann hinter diesem gehalten werden kann,
wenn es plotzlich gebremst wird. Wer voraus-
fahrt, darf nicht ohne zwingenden Grund stark
bremsen.

(2

Wer ein Kraftfahrzeug fihrt, fir das eine beson-
dere Geschwindigkeitsbeschrdankung gilt, sowie
einen Zug flhrt, der langer als 7 m ist, muss
auBerhalb geschlossener Ortschaften standig
so groRen Abstand von dem vorausfahrenden
Kraftfahrzeug halten, dass ein Uberholendes
Kraftfahrzeug einscheren kann. Das gilt nicht,

1. wenn zum Uberholen ausgeschert wird und dies
angekiindigt wurde,

2. wenn in der Fahrtrichtung mehr als ein Fahr-
streifen vorhanden ist oder

3. auf Strecken, auf denen das Uberholen verbo-
ten ist.

(3

Wer einen Lastkraftwagen mit einer zuldssigen
Gesamtmasse Uber 3,5 t oder einen Kraftom-
nibus fuhrt, muss auf Autobahnen, wenn die
Geschwindigkeit mehr als 50 km/h betrégt, zu
vorausfahrenden Fahrzeugen einen Mindestab-
stand von 50 m einhalten.

§ 5 Uberholen

(1) Esist links zu Uberholen.

(2) Uberholen darf nur, wer {ibersehen kann, dass
wihrend des ganzen Uberholvorgangs jede Be-
hinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen
ist. Uberholen darf ferner nur, wer mit wesent-
lich héherer Geschwindigkeit als der zu Uberho-
lende fahrt.

(3) Das Uberholen ist unzulassig:

1. beiunklarer Verkehrslage oder

www.fortbildung33.de
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2. wenn es durch ein angeordnetes Verkehrszei-
chen (Zeichen 276, 277) untersagt ist.

(3a) Wer ein Kraftfahrzeug mit einer zuldssigen
Gesamtmasse Uber 7,5 t fihrt, darf unbescha-
det sonstiger Uberholverbote nicht tiberholen,
wenn die Sichtweite durch Nebel, Schneefall
oder Regen weniger als 50 m betragt.

(4) Wer zum Uberholen ausscheren will, muss sich

so verhalten, dass eine Gefdhrdung des nach-

folgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Beim

Uberholen muss ein ausreichender Seitenab-

stand zu anderen Verkehrsteilnehmern einge-

halten werden. Beim Uberholen mit Kraftfahr-
zeugen von zu Full Gehenden, Rad Fahrenden
und Elektrokleinstfahrzeug Fihrenden betragt
der ausreichende Seitenabstand innerorts min-

destens 1,5 m und auRerorts mindestens 2 m.

An Kreuzungen und Einmiindungen kommt Satz

3 nicht zur Anwendung, sofern Rad Fahrende

dort wartende Kraftfahrzeuge nach Absatz 8

rechts Gberholt haben oder neben ihnen zum

Stillstand gekommen sind. Wer Gberholt, muss

sich so bald wie moglich wieder nach rechts

einordnen. Wer uberholt, darf dabei denje-
nigen, der Uberholt wird, nicht behindern.

(4a) Das Ausscheren zum Uberholen und das

Wiedereinordnen sind rechtzeitig und deutlich

anzukiindigen; dabei sind die Fahrtrichtungsan-

zeiger zu benutzen.

(5

AuBerhalb geschlossener Ortschaften darf das
Uberholen durch kurze Schall- oder Leuchtzei-
chen angekiindigt werden. Wird mit Fernlicht
geblinkt, dirfen entgegenkommende Fahrzeug-
flhrende nicht geblendet werden.

6

Wer Uberholt wird, darf seine Geschwindigkeit
nicht erhéhen. Wer ein langsameres Fahrzeug
fuhrt, muss die Geschwindigkeit an geeigneter
Stelle ermaRigen, notfalls warten, wenn nur so
mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen
das Uberholen méglich ist. Hierzu kdnnen auch
geeignete Seitenstreifen in Anspruch genom-
men werden; das gilt nicht auf Autobahnen.

(7

Wer seine Absicht, nach links abzubiegen, an-
kiindigt und sich eingeordnet hat, ist rechts zu
Uberholen. Schienenfahrzeuge sind rechts zu
Uberholen. Nur wer das nicht kann, weil die
Schienen zu weit rechts liegen, darf links tiber-
holen. Auf Fahrbahnen fiir eine Richtung dirfen
Schienenfahrzeuge auch links Gberholt werden.

©
o

Ist ausreichender Raum vorhanden, diirfen Rad
Fahrende und Mofa Fahrende die Fahrzeuge,
die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit
maRiger Geschwindigkeit und besonderer Vor-
sicht rechts tberholen.

§ 6 Vorbeifahren

Wer an einer Fahrbahnverengung, einem Hindernis
auf der Fahrbahn oder einem haltenden Fahrzeug
links vorbeifahren will, muss entgegenkommen-
de Fahrzeuge durchfahren lassen. Satz 1 gilt nicht,

wenn der Vorrang durch Verkehrszeichen (Zeichen
208, 308) anders geregelt ist. Muss ausgeschert
werden, ist auf den nachfolgenden Verkehr zu ach-
ten und das Ausscheren sowie das Wiedereinord-
nen —wie beim Uberholen — anzukiindigen.

§ 7 Benutzung von Fahrstreifen durch

Kraftfahrzeuge

(1) Auf Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen fur

(2

(3

Rl

eine Richtung dirfen Kraftfahrzeuge von dem
Gebot moglichst weit rechts zu fahren (§ 2 Ab-
satz 2) abweichen, wenn die Verkehrsdichte
das rechtfertigt. Fahrstreifen ist der Teil einer
Fahrbahn, den ein mehrspuriges Fahrzeug zum
ungehinderten Fahren im Verlauf der Fahrbahn
bendotigt.

Ist der Verkehr so dicht, dass sich auf den
Fahrstreifen fir eine Richtung Fahrzeug-
schlangen gebildet haben, darf rechts
schneller als links gefahren  werden.
(2a) Wenn auf der Fahrbahn fir eine Richtung
eine Fahrzeugschlange auf dem jeweils linken
Fahrstreifen steht oder langsam fahrt, dirfen
Fahrzeuge diese mit geringfligig héherer Ge-
schwindigkeit und mit duRerster Vorsicht rechts
tiberholen.

Innerhalb geschlossener Ortschaften — aus-
genommen auf Autobahnen (Zeichen 330.1)
— dirfen Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen
Gesamtmasse bis zu 3,5 t auf Fahrbahnen mit
mehreren markierten Fahrstreifen fiir eine
Richtung (Zeichen 296 oder 340) den Fahrstrei-
fen frei wahlen, auch wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Satz 1 nicht vorliegen. Dann
darf rechts schneller als links gefahren werden.
(3a) Sind auf einer Fahrbahn fiir beide Richtun-
gen insgesamt drei Fahrstreifen durch Leitlinien
(Zeichen 340) markiert, dann dirfen der linke,
dem Gegenverkehr vorbehaltene, und der mitt-
lere Fahrstreifen nicht zum Uberholen benutzt
werden. Dasselbe gilt fir Fahrbahnen, wenn ins-
gesamt funf Fahrstreifen fur beide Richtungen
durch Leitlinien (Zeichen 340) markiert sind, fur
die zwei linken, dem Gegenverkehr vorbehalte-
nen, und den mittleren Fahrstreifen. Wer nach
links abbiegen will, darf sich bei insgesamt drei
oder funf Fahrstreifen fur beide Richtungen auf
dem jeweils mittleren Fahrstreifen in Fahrtrich-
tung einordnen.(3b) Auf Fahrbahnen fir beide
Richtungen mit vier durch Leitlinien (Zeichen
340) markierten Fahrstreifen sind die beiden
in Fahrtrichtung linken Fahrstreifen ausschlief-
lich dem Gegenverkehr vorbehalten; sie diirfen
nicht zum Uberholen benutzt werden. Dasselbe
gilt auf sechsstreifigen Fahrbahnen fir die drei
in Fahrtrichtung linken Fahrstreifen.

(3c) Sind auBerhalb geschlossener Ortschaften fir

eine Richtung drei Fahrstreifen mit Zeichen 340
gekennzeichnet, durfen Kraftfahrzeuge, abwei-
chend von dem Gebot moglichst weit rechts zu
fahren, den mittleren Fahrstreifen dort durch-
gangig befahren, wo — auch nur hin und wie-
der —rechts davon ein Fahrzeug halt oder fahrt.
Dasselbe gilt auf Fahrbahnen mit mehr als drei
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so markierten Fahrstreifen fur eine Richtung fur
den zweiten Fahrstreifen von rechts. Den linken
Fahrstreifen diurfen auBerhalb geschlossener
Ortschaften Lastkraftwagen mit einer zuldssi-
gen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t sowie alle
Kraftfahrzeuge mit Anhdnger nur benutzen,
wenn sie sich dort zum Zwecke des Linksabbie-
gens einordnen.

Ist auf StraBen mit mehreren Fahrstreifen fir
eine Richtung das durchgehende Befahren ei-
nes Fahrstreifens nicht moéglich oder endet ein
Fahrstreifen, ist den am Weiterfahren gehin-
derten Fahrzeugen der Ubergang auf den be-
nachbarten Fahrstreifen in der Weise zu ermog-
lichen, dass sich diese Fahrzeuge unmittelbar
vor Beginn der Verengung jeweils im Wechsel
nach einem auf dem durchgehenden Fahrstrei-
fen fahrenden Fahrzeug einordnen kénnen
(ReiBverschlussverfahren).

In allen Fallen darf ein Fahrstreifen nur gewech-
selt werden, wenn eine Gefdhrdung anderer
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Jeder
Fahrstreifenwechsel ist rechtzeitig und deutlich
anzukiindigen; dabei sind die Fahrtrichtungsan-
zeiger zu benutzen.

7 Abgehende Fahrstreifen,
a Einfddelungs- und

Ausfadelungsstreifen

(1) Gehen Fahrstreifen, insbesondere auf Autobah-

nen und KraftfahrstraRen, von der durchgehen-
den Fahrbahn ab, darf beim Abbiegen vom Be-
ginn einer breiten Leitlinie (Zeichen 340) rechts
von dieser schneller als auf der durchgehenden
Fahrbahn gefahren werden.

Auf Autobahnen und anderen Stralen auBer-
halb geschlossener Ortschaften darf auf Einfa-
delungsstreifen schneller gefahren werden als
auf den durchgehenden Fahrstreifen.

Auf Ausfadelungsstreifen darf nicht schneller
gefahren werden als auf den durchgehenden
Fahrstreifen. Stockt oder steht der Verkehr auf
den durchgehenden Fahrstreifen, darf auf dem
Ausfadelungsstreifen mit maRiger Geschwin-
digkeit und besonderer Vorsicht tiberholt wer-
den.

§ 8 Vorfahrt

(1) An Kreuzungen und Einmindungen hat die Vor-

fahrt, wer von rechts kommt. Das gilt nicht,

wenn die Vorfahrt durch Verkehrszeichen be-
sonders geregelt ist (Zeichen 205, 206, 301,
306) oder

fur Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder Wald-
weg auf eine andere StralRe kommen.

(1a) Ist an der Einmindung in einen Kreisverkehr

Zeichen 215 (Kreisverkehr) unter dem Zeichen
205 (Vorfahrt gewdhren) angeordnet, hat der

=

Verkehr auf der Kreisfahrbahn Vorfahrt. Bei der
Einfahrt in einen solchen Kreisverkehr ist die
Benutzung des Fahrtrichtungsanzeigers unzu-
lassig.

Wer die Vorfahrt zu beachten hat, muss recht-
zeitig durch sein Fahrverhalten, insbesondere
durch méaRige Geschwindigkeit, erkennen las-
sen, dass gewartet wird. Es darf nur weiter-
gefahren werden, wenn Ubersehen werden
kann, dass wer die Vorfahrt hat, weder gefahr-
det noch wesentlich behindert wird. Kann das
nicht GUbersehen werden, weil die StralRenstel-
le unlbersichtlich ist, so darf sich vorsichtig in
die Kreuzung oder Einmiindung hineingetastet
werden, bis die Ubersicht gegeben ist. Wer die
Vorfahrt hat, darf auch beim Abbiegen in die
andere StraBe nicht wesentlich durch den War-
tepflichtigen behindert werden.

fahren

§ 9 Abbiegen, Wenden und Riickwarts-

(1) Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und

deutlich ankiindigen; dabei sind die Fahrtrich-
tungsanzeiger zu benutzen. Wer nach rechts
abbiegen will, hat sein Fahrzeug moglichst weit
rechts, wer nach links abbiegen will, bis zur Mit-
te, auf Fahrbahnen fir eine Richtung moglichst
weit links, einzuordnen, und zwar rechtzeitig.
Wer nach links abbiegen will, darf sich auf langs
verlegten Schienen nur einordnen, wenn kein
Schienenfahrzeug behindert wird. Vor dem Ein-
ordnen und nochmals vor dem Abbiegen ist auf
den nachfolgenden Verkehr zu achten; vor dem
Abbiegen ist es dann nicht nétig, wenn eine Ge-
fahrdung nachfolgenden Verkehrs ausgeschlos-
sen ist.

Wer mit dem Fahrrad nach links abbiegen will,
braucht sich nicht einzuordnen, wenn die Fahr-
bahn hinter der Kreuzung oder Einmindung
vom rechten Fahrbahnrand aus Uberquert wer-
den soll. Beim Uberqueren ist der Fahrzeugver-
kehr aus beiden Richtungen zu beachten. Wer
tiber eine Radverkehrsfiihrung abbiegt, muss
dieser im Kreuzungs- oder Einmindungsbereich
folgen.

Wer abbiegen will, muss entgegenkommende
Fahrzeuge durchfahren lassen, Schienenfahr-
zeuge, Fahrrader mit Hilfsmotor, Fahrrader und
Elektrokleinstfahrzeuge auch dann, wenn sie
auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen
Richtung fahren. Dies gilt auch gegenuber Lini-
enomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die
gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen.
Auf zu Ful Gehende ist besondere Riicksicht zu
nehmen; wenn nétig, ist zu warten.

Wer nach links abbiegen will, muss entge-
genkommende Fahrzeuge, die ihrerseits nach
rechts abbiegen wollen, durchfahren lassen.
Einander entgegenkommende Fahrzeuge, die
jeweils nach links abbiegen wollen, missen vor-
einander abbiegen, es sei denn, die Verkehrsla-
ge oder die Gestaltung der Kreuzung erfordern,
erst dann abzubiegen, wenn die Fahrzeuge an-
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einander vorbeigefahren sind.

s

Wer ein Fahrzeug fiihrt, muss sich beim Abbie-
gen in ein Grundstiick, beim Wenden und beim
Rickwartsfahren dariiber hinaus so verhalten,
dass eine Gefahrdung anderer Verkehrsteil-
nehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls
muss man sich einweisen lassen.

(6

Wer ein Kraftfahrzeug mit einer zuldssigen
Gesamtmasse Uber 3,5 t innerorts fihrt, muss
beim Rechtsabbiegen mit Schrittgeschwindig-
keit fahren, wenn auf oder neben der Fahrbahn
mit geradeaus fahrendem Radverkehr oder im
unmittelbaren Bereich des Einbiegens mit die
Fahrbahn (iberquerendem FuRRgangerverkehr
zu rechnen ist.

§ 10Einfahren und Anfahren

Wer aus einem Grundstiick, aus einer FuBganger-
zone (Zeichen 242.1 und 242.2), aus einem ver-
kehrsberuhigten Bereich (Zeichen 325.1 und 325.2)
auf die StraRe oder von anderen StralRenteilen oder
Uber einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die
Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfah-
ren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine
Gefahrdung anderer Verkehrsteilnehmer ausge-
schlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich
einweisen lassen. Die Absicht einzufahren oder an-
zufahren ist rechtzeitig und deutlich anzukiindigen;
dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen.
Dort, wo eine Klarstellung notwendig ist, kann Zei-
chen 205 stehen.

§ 1 1Besondere Verkehrslagen

(1) Stockt der Verkehr, darf trotz Vorfahrt oder
grinem Lichtzeichen nicht in die Kreuzung oder
Einmindung eingefahren werden, wenn auf ihr
gewartet werden misste.

2

Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf
AuBerortsstraBen mit mindestens zwei Fahr-
streifen fir eine Richtung mit Schrittgeschwin-
digkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Still-
stand befinden, missen diese Fahrzeuge fur die
Durchfahrt von Polizei und Hilfsfahrzeugen zwi-
schen dem auBerst linken und dem unmittelbar
rechts daneben liegenden Fahrstreifen fir eine
Richtung eine freie Gasse bilden.

(3

Auch wer sonst nach den Verkehrsregeln wei-
terfahren darf oder anderweitig Vorrang hat,
muss darauf verzichten, wenn die Verkehrslage
es erfordert; auf einen Verzicht darf man nur
vertrauen, wenn man sich mit dem oder der
Verzichtenden verstandigt hat.

§ 12Halten und Parken

(1) Das Halten ist unzuldssig

1. anengenundan unibersichtlichen StraRenstel-
len,

2. im Bereich von scharfen Kurven,

3. auf Einfadelungs- und auf Ausfdadelungsstrei-
fen,

4. auf Bahnubergéngen,

5. vor und in amtlich gekennzeichneten Feuer-
wehrzufahrten.

(2) Wer sein Fahrzeug verladsst oder langer als drei
Minuten halt, der parkt.

(3) Das Parken ist unzulassig

1. vor und hinter Kreuzungen und Einmindungen
bis zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahr-
bahnkanten, soweit in Fahrtrichtung rechts ne-
ben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt
ist, vor Kreuzungen und Einmindungen bis zu je
8 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkan-
ten,

2. wenn es die Benutzung gekennzeichneter Park-
flachen verhindert,

3. vor Grundstlicksein- und -ausfahrten, auf
schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegeniber,

4. Uber Schachtdeckeln und anderen Verschliis-
sen, wo durch Zeichen 315 oder eine Parkfla-
chenmarkierung (Anlage 2 Nummer 74) das Par-
ken auf Gehwegen erlaubt ist,

5. vor Bordsteinabsenkungen.

(3a) Mit Kraftfahrzeugen mit einer zuldssigen Ge-
samtmasse Uber 7,5 t sowie mit Kraftfahrzeu-
ganhdngern Uber 2 t zuldssiger Gesamtmasse
ist innerhalb geschlossener Ortschaften

1. inreinen und allgemeinen Wohngebieten,
2. in Sondergebieten, die der Erholung dienen,
3. in Kurgebieten und

4. in Klinikgebieten das regelméaRige Parken
in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie
an Sonn- und Feiertagen unzuldssig. Das
gilt nicht auf entsprechend gekennzeich-
neten Parkpldtzen sowie fur das Parken
von Linienomnibussen an Endhaltestellen.
(3b) Mit Kraftfahrzeuganhangern ohne Zugfahr-
zeug darf nicht langer als zwei Wochen geparkt
werden. Das gilt nicht auf entsprechend ge-
kennzeichneten Parkplatzen.

(4) Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu
gehoren auch entlang der Fahrbahn angelegte
Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu aus-
reichend befestigt ist, sonst ist an den rechten
Fahrbahnrand heranzufahren. Das gilt in der
Regel auch, wenn man nur halten will; jeden-
falls muss man auch dazu auf der rechten Fahr-
bahnseite rechts bleiben. Taxen dirfen, wenn
die Verkehrslage es zuldsst, neben anderen
Fahrzeugen, die auf dem Seitenstreifen oder



am rechten Fahrbahnrand halten oder parken,
Fahrgaste ein- oder aussteigen lassen. Soweit
auf der rechten Seite Schienen liegen sowie
in EinbahnstraRen (Zeichen 220) darf links ge-
halten und geparkt werden. Im Fahrraum von
Schienenfahrzeugen darf nicht gehalten wer-
den.

(4a) Ist das Parken auf dem Gehweg erlaubt, ist hier-
zu nur der rechte Gehweg, in EinbahnstraBen

der rechte oder linke Gehweg, zu benutzen.

(5

An einer Parkliicke hat Vorrang, wer sie zuerst
unmittelbar erreicht; der Vorrang bleibt erhal-
ten, wenn der Berechtigte an der Parklticke vor-
beifahrt, um rickwarts einzuparken oder wenn
sonst zusatzliche Fahrbewegungen ausgefihrt
werden, um in die Parklicke einzufahren. Satz
1 gilt entsprechend, wenn an einer frei werden-
den Parkliicke gewartet wird.

(6

Es ist platzsparend zu parken; das gilt in der Re-
gel auch fur das Halten.

1 3Einrichtungen zur Uberwachung
der Parkzeit

(1) An Parkuhren darf nur wiahrend des Laufens der
Uhr, an Parkscheinautomaten nur mit einem
Parkschein, der am oder im Fahrzeug von aulRen
gut lesbar angebracht sein muss, fur die Dauer
der zuldssigen Parkzeit gehalten werden. Ist
eine Parkuhr oder ein Parkscheinautomat nicht
funktionsfahig, darf nur bis zur angegebenen
Hochstparkdauer geparkt werden. In diesem
Fall ist die Parkscheibe zu verwenden (Absatz
2 Satz 1 Nummer 2). Die Parkzeitregelungen
konnen auf bestimmte Stunden oder Tage be-
schrankt sein.

(2

Wird im Bereich eines eingeschrankten Haltver-
bots fiir eine Zone (Zeichen 290.1 und 290.2)
oder einer Parkraum bewirtschaftungszone
(Zeichen 314.1 und 314.2) oder bei den Zei-
chen 314 oder 315 durch ein Zusatzzeichen die
Benutzung einer Parkscheibe (Bild 318) vorge-
schrieben, ist das Halten und Parken nur erlaubt

1. fur die Zeit, die auf dem Zusatzzeichen angege-
ben ist, und,

2. soweit das Fahrzeug eine von aulRen gut lesbare
Parkscheibe hat und der Zeiger der Scheibe auf
den Strich der halben Stunde eingestellt ist, die
dem Zeitpunkt des Anhaltens folgt.

Sind in einem eingeschrankten Haltverbot fur eine
Zone oder einer Parkraumbewirtschaftungszone
Parkuhren oder Parkscheinautomaten aufgestellt,
gelten deren Anordnungen. Im Ubrigen bleiben die
Vorschriften lber die Halt- und Parkverbote unbe-
rihrt.

(3) Diein den Absatzen 1 und 2 genannten Einrich-
tungen zur Uberwachung der Parkzeit miissen
nicht betatigt werden, soweit die Entrichtung
der Parkgebiihren und die Uberwachung der
Parkzeit auch durch elektronische Einrichtun-
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gen oder Vorrichtungen, insbesondere Taschen-
parkuhren oder Mobiltelefone, sichergestellt
werden kann. Satz 1 gilt nicht, soweit eine dort
genannte elektronische Einrichtung oder Vor-
richtung nicht funktionsfahig ist.

Einrichtungen und Vorrichtungen zur Uberwa-
chung der Parkzeit brauchen nicht betatigt zu
werden

(4

=

1. beim Ein- oder Aussteigen sowie
2. zum Be- oder Entladen.

(5

Wer ein elektrisch betriebenes Fahrzeug im
Sinne des Elektromobilitatsgesetzes oder ein
Carsharingfahrzeug im Sinne des Carsharing-
gesetzes und der entsprechenden Landerrege-
lungen fuhrt, muss Einrichtungen und Vorrich-
tungen zur Uberwachung der Parkzeit nicht
betatigen, soweit dies durch bevorrechtigende
Zusatzzeichen zu Zeichen 290.1, 314, 314.1 oder
315 angeordnet ist. Sind im Geltungsbereich
einer Anordnung im Sinne des Satzes 1 Park-
uhren oder Parkscheinautomaten aufgestellt,
gelten deren Anordnungen. Im Ubrigen bleiben
die Vorschriften Gber die Halt- und Parkverbote
unberihrt.

14Sorgfaltspﬂichten beim Ein- und
Aussteigen

(1) Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten,
dass eine Gefdahrdung anderer am Verkehr Teil-
nehmenden ausgeschlossen ist.

(2

Wer ein Fahrzeug fiihrt, muss die notigen MaR-
nahmen treffen, um Unfélle oder Verkehrs-
stérungen zu vermeiden, wenn das Fahrzeug
verlassen wird. Kraftfahrzeuge sind auch gegen
unbefugte Benutzung zu sichern.

§ 15Liegenb|eiben von Fahrzeugen

Bleibt ein mehrspuriges Fahrzeug an einer Stelle
liegen, an der es nicht rechtzeitig als stehendes
Hindernis erkannt werden kann, ist sofort Warn-
blinklicht einzuschalten. Danach ist mindestens
ein auffillig warnendes Zeichen gut sichtbar in
ausreichender Entfernung aufzustellen, und zwar
bei schnellem Verkehr in etwa 100 m Entfernung;
vorgeschriebene Sicherungsmittel, wie Warndrei-
ecke, sind zu verwenden. Darlber hinaus gelten die
Vorschriften Uber die Beleuchtung haltender Fahr-
zeuge.

§ 1 SaAbschIeppen von Fahrzeugen

(1) Beim Abschleppen eines auf der Autobahn lie-
gen gebliebenen Fahrzeugs ist die Autobahn
(zeichen 330.1) bei der nachsten Ausfahrt zu
verlassen.

(2) Beim Abschleppen eines auferhalb der Auto-
bahn liegen gebliebenen Fahrzeugs darf nicht in
die Autobahn (Zeichen 330.1) eingefahren wer-
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den. tig ist entsprechend langsamer zu fahren.
(2a) Wer ein Kraftrad fiihrt, muss auch am Tag
mit Abblendlicht oder eingeschalteten Tagfahr-
leuchten fahren. Wahrend der Dammerung, bei
Dunkelheit oder wenn die Sichtverhaltnisse es
sonst erfordern, ist Abblendlicht einzuschalten.

(3) Wéahrend des Abschleppens haben beide Fahr-
zeuge Warnblinklicht einzuschalten.

(4) Kraftrader durfen nicht abgeschleppt werden.

16Warnzeichen (3) Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die
Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Ab-

-

(1) Schall- und Leuchtzeichen darf nur geben,

wer auBerhalb geschlossener Ortschaften tiber-
holt (§ 5 Absatz 5) oder

wer sich oder Andere gefdhrdet sieht.

Wer einen Omnibus des Linienverkehrs oder
einen gekennzeichneten Schulbus fiihrt, muss
Warnblinklicht einschalten, wenn er sich einer
Haltestelle ndhert und solange Fahrgaste ein-
oder aussteigen, soweit die fiir den StralRen-
verkehr nach Landesrecht zustdandige Behorde
(StraBenverkehrsbehoérde) fir bestimmte Hal-
testellen ein solches Verhalten angeordnet hat.
Im Ubrigen darf auRer beim Liegenbleiben (§
15) und beim Abschleppen von Fahrzeugen (§
15a) Warnblinklicht nur einschalten, wer An-
dere durch sein Fahrzeug gefdhrdet oder Ande-
re vor Gefahren warnen will, zum Beispiel bei
Anndherung an einen Stau oder bei besonders
langsamer Fahrgeschwindigkeit auf Autobah-
nen und anderen schnell befahrenen Straen.

Schallzeichen diirfen nicht aus einer Folge ver-
schieden hoher Téne bestehen.

Keine Schallzeichen im Sinne der Absatze 1 und
3 sind akustische Fahrzeugwarnsysteme im Sin-
ne der Artikel 3 Satz 2 Nummer 22, Artikel 8 und
Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 540/2014
des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 Gber den Gerduschpegel
von Kraftfahrzeugen und von Austauschschall-
dampferanlagen sowie zur Anderung der Richt-
linie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richt-
linie 70/157/EWG (ABI. L 158 vom 27.5.2014, S.
131) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 17 Beleuchtung

(1) Wéhrend der Dédmmerung, bei Dunkelheit oder

wenn die Sichtverhiltnisse es sonst erfordern,
sind die vorgeschriebenen Beleuchtungsein-
richtungen zu benutzen. Die Beleuchtungs-

=

-

blendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung
dirfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein.
Bei zwei Nebelscheinwerfern geniigt statt des
Abblendlichts die zuséatzliche Benutzung der
Begrenzungsleuchten. An Kraftrddern ohne Bei-
wagen braucht nur der Nebelscheinwerfer be-
nutzt zu werden. Nebelschlussleuchten diirfen
nur dann benutzt werden, wenn durch Nebel
die Sichtweite weniger als 50 m betragt.

Haltende Fahrzeuge sind auBerhalb geschlosse-
ner Ortschaften mit eigener Lichtquelle zu be-
leuchten. Innerhalb geschlossener Ortschaften
genligt es, nur die der Fahrbahn zugewandte
Fahrzeugseite durch Parkleuchten oder auf an-
dere zugelassene Weise kenntlich zu machen;
eigene Beleuchtung ist entbehrlich, wenn die
StraBenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausrei-
chende Entfernung deutlich sichtbar macht. Auf
der Fahrbahn haltende Fahrzeuge, ausgenom-
men Personenkraftwagen, mit einer zuldssigen
Gesamtmasse von mehr als 3,5 t und Anhanger
sind innerhalb geschlossener Ortschaften stets
mit eigener Lichtquelle zu beleuchten oder
durch andere zugelassene lichttechnische Ein-
richtungen kenntlich zu machen. Fahrzeuge,
die ohne Schwierigkeiten von der Fahrbahn
entfernt werden koénnen, wie Kraftrader, Fahr-
rader mit Hilfsmotor, Fahrrider, Krankenfahr-
stuhle, einachsige Zugmaschinen, einachsige
Anhdnger, Handfahrzeuge oder unbespannte
Fuhrwerke, dirfen bei Dunkelheit dort nicht
unbeleuchtet stehen gelassen  werden.
(4a) Soweit bei Militarfahrzeugen von den allge-
meinen Beleuchtungsvorschriften abgewichen
wird, sind gelb-rote retroreflektierende Warn-
tafeln oder gleichwertige Absicherungsmittel
zu verwenden. Im Ubrigen kénnen sie an diesen
Fahrzeugen zusétzlich verwendet werden.

Wer zu FuR geht und einachsige Zug- oder Ar-
beitsmaschinen an Holmen oder Handfahrzeu-
ge mitfuhrt, hat mindestens eine nach vorn und
hinten gut sichtbare, nicht blendende Leuchte
mit weiBem Licht auf der linken Seite anzubrin-
gen oder zu tragen.

Suchscheinwerfer durfen nur kurz und nicht

einrichtungen durfen nicht verdeckt oder ver- (6
schmutzt sein.

zum Beleuchten der Fahrbahn benutzt werden.

2

Mit Begrenzungsleuchten (Standlicht) allein 1 Autobahnen und
darf nicht gefahren werden. Auf StraRen mit § KraftfahrstraRen
durchgehender, ausreichender Beleuchtung
darf auch nicht mit Fernlicht gefahren wer-
den. Es ist rechtzeitig abzublenden, wenn
ein Fahrzeug entgegenkommt oder mit ge-
ringem Abstand vorausfdhrt oder wenn
es sonst die Sicherheit des Verkehrs auf
oder neben der StraBe erfordert. Wenn no-

(1) Autobahnen (Zeichen 330.1) und Kraftfahrstra-
Ren (Zeichen 331.1) durfen nur mit Kraftfahr-
zeugen benutzt werden, deren durch die Bauart
bestimmte Hochstgeschwindigkeit mehr als 60
km/h betragt; werden Anhdnger mitgefiihrt,
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Ladung dirfen zusammen nicht héher als 4 m
und nicht breiter als 2,55 m sein. Kiihlfahrzeuge
dirfen nicht breiter als 2,60 m sein.

Auf Autobahnen darf nur an gekennzeichneten
Anschlussstellen (Zeichen 330.1) eingefahren
werden, auf Kraftfahrstraen nur an Kreuzun-
gen oder Einmindungen.

Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn
hat die Vorfahrt.

[weggefallen]

Auf Autobahnen darf innerhalb geschlossener
Ortschaften schneller als 50 km/h gefahren wer-
den. Auf ihnen sowie auBerhalb geschlossener
Ortschaften auf KraftfahrstraBen mit Fahrbah-
nen fur eine Richtung, die durch Mittelstreifen
oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt
sind, betragt die zuldssige Hochstgeschwindig-
keit auch unter glinstigsten Umsténden

fur

Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamt-
masse von mehr als 3,5 t, ausgenommen Perso-
nenkraftwagen,

Personenkraftwagen mit Anhdnger, Lastkraft-
wagen mit Anhdnger, Wohnmobile mit Anhan-
ger und Zugmaschinen mit Anhanger sowie

Kraftomnibusse ohne Anhdnger oder mit Ge-
packanhinger 80 km/h,

fur

Kraftrader mit Anhdnger und selbstfahrende Ar-
beitsmaschinen mit Anhanger,

Zugmaschinen mit zwei Anhangern sowie

Kraftomnibusse mit Anhdnger oder mit Fahr-
gasten, fur die keine Sitzplatze mehr zur Verfu-
gung stehen, 60 km/h,

fur Kraftomnibusse ohne Anhénger, die

nach Eintragung in der Zulassungsbescheini-
gung Teil | fiir eine Hochstgeschwindigkeit von
100 km/h zugelassen sind,

hauptséachlich fur die Beférderung von sitzen-
den Fahrgasten gebaut und die Fahrgastsitze
als Reisebestuhlung ausgefiihrt sind,

auf allen Sitzen sowie auf Rollstuhlplatzen,
wenn auf ihnen Rollstuhlfahrer beférdert wer-
den, mit Sicherheitsgurten ausgeristet sind,

mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausge-
rstet sind, der auf eine Hochstgeschwindigkeit
von maximal 100 km/h (Vset) eingestellt ist,

den Vorschriften der Richtlinie 2001/85/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates vom
20. November 2001 Uber besondere Vorschrif-

ten fiir Fahrzeuge zur Personenbeférderung mit
mehr als acht Sitzplatzen auRer dem Fahrersitz
und zur Anderung der Richtlinien 70/156/EWG
und 97/27/EG (ABI. L 42 vom 13.2.2002, S. 1) in
der jeweils zum Zeitpunkt der Erstzulassung des
jeweiligen Kraftomnibusses geltenden Fassung
entsprechen und f) auf der vorderen Lenkach-
se nicht mit nachgeschnittenen Reifen ausge-
ristet sind, oder

g) fur nicht in Mitgliedstaaten der Europdischen
Union oder in Vertragsstaaten des Abkommens
tiber den Europdischen Wirtschaftsraum zuge-
lassene Kraftomnibusse, wenn jeweils eine be-
hordliche Bestatigung des Zulassungsstaates in
deutscher Sprache iber die Ubereinstimmung
mit den vorgenannten Bestimmungen und Gber
jahrlich stattgefundene Untersuchungen min-
destens im Umfang der Richtlinie 96/96/EG des
Rates vom 20. Dezember 1996 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
iber die technische Uberwachung der Kraft-
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhanger (ABI. L
46 vom 17.2.1997, S. 1) in der jeweils geltenden
Fassung vorgelegt werden kann,100 km/h.

(6) Wer auf der Autobahn mit Abblendlicht fahrt,
braucht seine Geschwindigkeit nicht der Reich-
weite des Abblendlichts anzupassen, wenn

1. die Schlussleuchten des vorausfahrenden Kraft-
fahrzeugs klar erkennbar sind und ein ausrei-
chender Abstand von ihm eingehalten wird
oder

2. der Verlauf der Fahrbahn durch Leiteinrich-
tungen mit Rickstrahlern und, zusammen mit
fremdem Licht, Hindernisse rechtzeitig erkenn-
bar sind.

(7) Wenden und Riickwartsfahren sind verboten.

(8

Halten, auch auf Seitenstreifen, ist verboten.

Zu FuB Gehende durfen Autobahnen nicht be-
treten. KraftfahrstraBen dirfen sie nur an Kreu-
zungen, Einmiindungen oder sonstigen dafir
vorgesehenen Stellen Uberschreiten; sonst ist
jedes Betreten verboten.

©

(10)Die Ausfahrt von Autobahnen ist nur an Stellen
erlaubt, die durch die Ausfahrttafel (Zeichen
332) und durch das Pfeilzeichen (Zeichen 333)
oder durch eins dieser Zeichen gekennzeichnet
sind. Die Ausfahrt von Kraftfahrstralen ist nur
an Kreuzungen oder Einmindungen erlaubt.

(11) Lastkraftwagen mit einer zuldssigen Gesamt-
masse Uber 7,5 t, einschlieBlich ihrer Anhénger,
sowie Zugmaschinen dirfen, wenn die Sicht-
weite durch erheblichen Schneefall oder Regen
auf 50 m oder weniger eingeschrénkt ist, sowie
bei Schneeglatte oder Glatteis den duRerst lin-
ken Fahrstreifen nicht benutzen.
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§ 193ahni§|berg5nge

(1) Schienenfahrzeuge haben Vorrang

1. auf Bahnubergdngen mit Andreaskreuz (Zei-
chen 201),

2. auf Bahnlbergdngen Uber FuB-, Feld-, Wald-
oder Radwege und

3. in Hafen- und Industriegebieten, wenn an den
Einfahrten das Andreaskreuz mit dem Zusatz-
zeichen ,Hafengebiet, Schienenfahrzeuge ha-
ben Vorrang” oder ,Industriegebiet, Schienen-
fahrzeuge haben Vorrang” steht.

Der StraRenverkehr darf sich solchen Bahn-
Ubergangen nur mit maRiger Geschwindigkeit
ndhern. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf an Bahn-
Ubergangen vom Zeichen 151, 156 an bis ein-
schlieflich des Kreuzungsbereichs von Schie-
ne und StraRe Kraftfahrzeuge nicht Gberholen.
(2) Fahrzeuge haben vor dem Andreaskreuz, zu Ful®
Gehende in sicherer Entfernung vor dem Bahniber-
gang zu warten, wenn

1. sich ein Schienenfahrzeug nahert,

2. rotes Blinklicht oder gelbe oder rote Lichtzei-
chen gegeben werden,

3. die Schranken sich senken oder geschlossen
sind,

4. ein Bahnbediensteter Halt gebietet oder

5. ein horbares Signal, wie ein Pfeifsignal des her-
annahenden Zuges, ertont.

Hat das rote Blinklicht oder das rote Lichtzeichen
die Form eines Pfeils, hat nur zu warten, wer in
die Richtung des Pfeils fahren will. Das Senken der
Schranken kann durch Glockenzeichen angekiindigt
werden.

(3) Kann der Bahniibergang wegen des StraRen-
verkehrs nicht zugig und ohne Aufenthalt Giber-
quert werden, ist vor dem Andreaskreuz zu
warten.

(4

Wer einen FuB-, Feld-, Wald- oder Radweg
benutzt, muss sich an Bahniibergdngen ohne
Andreaskreuz entsprechend verhalten.

(5

Vor Bahniibergdngen ohne Vorrang der Schie-
nenfahrzeuge ist in sicherer Entfernung zu war-
ten, wenn ein Bahnbediensteter mit einer weiR-
rot-weilen Fahne oder einer roten Leuchte Halt
gebietet. Werden gelbe oder rote Lichtzeichen
gegeben, gilt § 37 Absatz 2 Nummer 1 entspre-
chend.

(6

Die Scheinwerfer wartender Kraftfahrzeuge
diirfen niemanden blenden.

2 Offentliche Verkehrsmittel und
Schulbusse

(1) An Omnibussen des Linienverkehrs, an StraRen-
bahnen und an gekennzeichneten Schulbussen,
die an Haltestellen (Zeichen 224) halten, darf,
auch im Gegenverkehr, nur vorsichtig vorbeige-
fahren werden.

(2

Wenn Fahrgdste ein- oder aussteigen, darf
rechts nur mit Schrittgeschwindigkeit und nur
in einem solchen Abstand vorbeigefahren wer-
den, dass eine Gefdahrdung von Fahrgasten aus-
geschlossen ist. Sie diirfen auch nicht behindert
werden. Wenn notig, muss, wer ein Fahrzeug
fuhrt, warten.

3

Rl

Omnibusse des Linienverkehrs und gekenn-
zeichnete Schulbusse, die sich einer Haltestelle
(Zeichen 224) nahern und Warnblinklicht einge-
schaltet haben, dirfen nicht Giberholt werden.

(4

=

An Omnibussen des Linienverkehrs und an ge-
kennzeichneten Schulbussen, die an Haltestel-
len (Zeichen 224) halten und Warnblinklicht
eingeschaltet haben, darf nur mit Schrittge-
schwindigkeit und nurin einem solchen Abstand
vorbeigefahren werden, dass eine Gefdhrdung
von Fahrgasten ausgeschlossen ist. Die Schritt-
geschwindigkeit gilt auch fur den Gegenverkehr
auf derselben Fahrbahn. Die Fahrgaste dirfen
auch nicht behindert werden. Wenn notig,
muss, wer ein Fahrzeug fuhrt, warten.

Omnibussen des Linienverkehrs und Schulbus-
sen ist das Abfahren von gekennzeichneten Hal-
testellen zu ermoglichen. Wenn notig, missen
andere Fahrzeuge warten.

(5

-

(6

Personen, die offentliche Verkehrsmittel be-
nutzen wollen, miissen sie auf den Gehwegen,
den Seitenstreifen oder einer Haltestelleninsel,
sonst am Rand der Fahrbahn erwarten.

§ 2 1 Personenbeférderung

(1) In Kraftfahrzeugen dirfen nicht mehr Personen
befordert werden, als mit Sicherheitsgurten
ausgerustete Sitzplatze vorhanden sind. Ab-
weichend von Satz 1 durfen in Kraftfahrzeugen,
fir die Sicherheitsgurte nicht fiir alle Sitzplatze
vorgeschrieben sind, so viele Personen befér-
dert werden, wie Sitzpldtze vorhanden sind. Die
Satze 1 und 2 gelten nicht in Kraftomnibussen,
bei denen die Beférderung stehender Fahrgaste
zugelassen ist. Es ist verboten, Personen mitzu-
nehmen

1. auf Kraftradern ohne besonderen Sitz,

2. auf Zugmaschinen ohne geeignete Sitzgelegen-
heit oder

3. in Wohnanhdngern hinter Kraftfahrzeugen.
(1a) Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr,
die kleiner als 150 cm sind, dirfen in Kraft-
fahrzeugen auf Sitzen, fir die Sicherheitsgurte
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vorgeschrieben sind, nur mitgenommen wer-
den, wenn Rickhalteeinrichtungen fiir Kinder
benutzt werden, die den in Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe c der Richtlinie 91/ 671/EWG des Ra-
tes vom 16. Dezember 1991 uber die Gurtanle-
gepflicht und die Pflicht zur Benutzung von Kin-
derriickhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen
(ABI. L 373 vom 31.12.1991, S. 26), der zuletzt
durch Artikel 1 Absatz 2 der Durchfihrungs-
richtlinie 2014/37/EU vom 27. Februar 2014
(ABl. L 59 vom 28.2.2014, S. 32) neu gefasst
worden ist, genannten Anforderungen genligen
und fir das Kind geeignet sind. Abweichend von
Satz1

ist in Kraftomnibussen mit einer zuldssigen Ge-
samtmasse von mehr als 3,5 t Satz 1 nicht anzu-
wenden,

dirfen Kinder ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr auf Ricksitzen mit den vorgeschrie-
benen Sicherheitsgurten gesichert werden,
soweit wegen der Sicherung anderer Kinder mit
Kinderrtickhalteeinrichtungen fiir die Befesti-
gung weiterer Rickhalteeinrichtungen fiir Kin-
der keine Moglichkeit besteht,

ist
beim Verkehr mit Taxen und

bei sonstigen Verkehren mit Personenkraftwa-
gen, wenn eine Beforderungspflicht im Sinne
des § 22 des Personenbeforderungsgesetzes
besteht, auf Ricksitzen die Verpflichtung zur
Sicherung von Kindern mit amtlich genehmig-
ten und geeigneten Riickhalteeinrichtungen
auf zwei Kinder mit einem Gewicht ab 9 kg
beschrdnkt, wobei wenigstens fiir ein Kind mit
einem Gewicht zwischen 9 und 18 kg eine Siche-
rung moglich sein muss; diese Ausnahmerege-
lung gilt nicht, wenn eine regelméaRige Beforde-
rung von Kindern gegeben ist.

(1b)In Fahrzeugen, die nicht mit Sicherheitsgur-

@

ten ausgeristet sind, dirfen Kinder unter drei
Jahren nicht beférdert werden. Kinder ab dem
vollendeten dritten Lebensjahr, die kleiner als
150 c¢cm sind, mussen in solchen Fahrzeugen
auf dem Riicksitz beférdert werden. Die Sat-
ze 1 und 2 gelten nicht fur Kraftomnibusse.

Die Mitnahme von Personen auf der Ladeflache
oderin Laderdumen von Kraftfahrzeugenist ver-
boten. Dies gilt nicht, soweit auf der Ladeflache
oder in Laderdumen mitgenommene Personen
dort notwendige Arbeiten auszufiihren haben.
Das Verbot gilt ferner nicht fiir die Beforderung
von Baustellenpersonal innerhalb von Baustel-
len. Auf der Ladeflache oder in Laderdaumen
von Anhdngern darf niemand mitgenommen
werden. Jedoch dirfen auf Anhdngern, wenn
diese fur land- oder forstwirtschaftliche Zwe-
cke eingesetzt werden, Personen auf geeigne-
ten Sitzgelegenheiten mitgenommen werden.
Das Stehen wahrend der Fahrt ist verboten,
soweit es nicht zur Begleitung der Ladung oder

zur Arbeit auf der Ladeflache erforderlich ist.

(3) Auf Fahrradern dirfen Personen von mindes-
tens 16 Jahre alten Personen nur mitgenommen
werden, wenn die Fahrrader auch zur Perso-
nenbeforderung gebaut und eingerichtet sind.
Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr
dirfen auf Fahrradern von mindestens 16 Jahre
alten Personen mitgenommen werden, wenn
fir die Kinder besondere Sitze vorhanden sind
und durch Radverkleidungen oder gleich wirk-
same Vorrichtungen dafiir gesorgt ist, dass die
FiRe der Kinder nicht in die Speichen geraten
konnen. Hinter Fahrradern durfen in Anhdn-
gern, die zur Beférderung von Kindern einge-
richtet sind, bis zu zwei Kinder bis zum vollende-
ten siebten Lebensjahr von mindestens 16 Jahre
alten Personen mitgenommen werden. Die Be-
grenzung auf das vollendete siebte Lebensjahr
gilt nicht fiir die Beférderung eines behinderten
Kindes.

2 1 Sicherheitsgurte, Rolstuhl-

§ a Riickhaltesysteme,
Rollstuhlnutzer-
Riickhaltesysteme, Schutzhelme

(1) Vorgeschriebene Sicherheitsgurte missen wah-
rend der Fahrt angelegt sein; dies gilt ebenfalls
fir vorgeschriebene Rollstuhl-Riickhaltesyste-
me und vorgeschriebene Rollstuhlnutzer-Rick-
haltesysteme. Das gilt nicht fur

1. [weggefallen],

2. Personen beim Haus-zu-Haus-Verkehr, wenn
sie im jeweiligen Leistungs- oder Auslieferungs-
bezirk regelmaRig in kurzen Zeitabstanden ihr
Fahrzeug verlassen missen,

3. Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit wie Ruck-
wadrtsfahren, Fahrten auf Parkplatzen,

4. Fahrten in Kraftomnibussen, bei denen die Be-
forderung stehender Fahrgédste zugelassen ist,

5. das Betriebspersonal in Kraftomnibussen und
das Begleitpersonal von besonders betreuungs-
bedirftigen Personengruppen wahrend der
Dienstleistungen, die ein Verlassen des Sitzplat-
zes erfordern,

6. Fahrgaste in Kraftomnibussen mit einer zulassi-
gen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t beim kurz-
zeitigen Verlassen des Sitzplatzes.

Wer Kraftrader oder offene drei- oder mehrrad-
rige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit von tiber 20 km/h fihrt
sowie auf oder in ihnen mitfahrt, muss wihrend
der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen.
Dies gilt nicht, wenn vorgeschriebene Sicher-
heitsgurte angelegt sind.

(2
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§ 22Ladung

(1) Die Ladung einschlieBlich Gerate zur Ladungs-
sicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu
verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Voll
bremsung oder plétzlicher Ausweichbewegung
nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen,
herabfallen oder vermeidbaren Larm erzeugen
kdnnen. Dabei sind die anerkannten Regeln der
Technik zu beachten.

(2

Fahrzeug und Ladung dirfen zusammen nicht
breiter als 2,55 m und nicht héher als 4 m sein.
Fahrzeuge, die fur land- oder forstwirtschaftli-
che Zwecke eingesetzt werden, dirfen, wenn
sie mit land- oder forstwirtschaftlichen Erzeug-
nissen oder Arbeitsgeraten beladen sind, samt
Ladung nicht breiter als 3 m sein. Sind sie mit
land- oder forstwirtschaftlichen Erzeugnissen
beladen, durfen sie samt Ladung héher als 4 m
sein. KiihIfahrzeuge diirfen nicht breiter als 2,60
m sein.

(3

Die Ladung darf bis zu einer Hohe von 2,50 m
nicht nach vorn Gber das Fahrzeug, bei Ziigen
Uber das ziehende Fahrzeug hinausragen. Im
Ubrigen darf der Ladungsiiberstand nach vorn
bis zu 50 cm Gber das Fahrzeug, bei Ziigen bis zu
50 cm Uber das ziehende Fahrzeug betragen.

(4

Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,50 m hi-
nausragen, jedoch bei Beforderung Uber eine
Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km
bis zu 3 m; die auBerhalb des Geltungsbereichs
dieser Verordnung zurlck gelegten Wegstre-
cken werden nicht bericksichtigt. Fahrzeug
oder Zug samt Ladung darf nicht langer als
20,75 m sein. Ragt das duRerste Ende der La-
dung mehr als 1 m Uber die Rickstrahler des
Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kennt-
lich zu machen durch mindestens

1. eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm groRe,
durch eine Querstange auseinandergehaltene
Fahne,

2. ein gleich groRes, hellrotes, quer zur Fahrtrich-
tung pendelnd aufgehangtes Schild oder

3. einen senkrecht angebrachten zylindrischen
Kérper gleicher Farbe und Hohe mit einem
Durchmesser von mindestens 35 cm.

Diese Sicherungsmittel dirfen nicht hoher als 1,50
m Uber der Fahrbahn angebracht werden. Wenn
notig (§ 17 Absatz 1), ist mindestens eine Leuchte
mit rotem Licht an gleicher Stelle anzubringen, au-
Rerdem ein roter Rickstrahler nicht hoher als 90
cm.

(5) Ragt die Ladung seitlich mehr als 40 cm tber
die Fahrzeugleuchten, bei Kraftfahrzeugen Gber
den duBeren Rand der Lichtaustrittsflachen der
Begrenzungs- oder Schlussleuchten hinaus, so
ist sie, wenn notig (§ 17 Absatz 1), kenntlich
zu machen, und zwar seitlich héchstens 40 cm
von ihrem Rand und hoéchstens 1,50 m uber

der Fahrbahn nach vorn durch eine Leuchte
mit weiRem, nach hinten durch eine mit rotem
Licht. Einzelne Stangen oder Pfahle, waagerecht
liegende Platten und andere schlecht erkennba-
re Gegenstande durfen seitlich nicht herausra-
gen.

2 3Sonstige Pflichten von Fahrzeug-
fiihrenden

(1) Wer ein Fahrzeug fuhrt, ist dafiir verantwort-
lich, dass seine Sicht und das Gehor nicht durch
die Besetzung,Tiere, die Ladung, Gerate oder
den Zustand des Fahrzeugs beeintrachtigt wer-
den. Wer ein Fahrzeug fiihrt, hat zudem dafur
zu sorgen, dass das Fahrzeug, der Zug, das
Gespann sowie die Ladung und die Besetzung
vorschriftsmaRig sind und dass die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder
die Besetzung nicht leidet. Ferner ist dafir zu
sorgen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen
stets gut lesbar sind. Vorgeschriebene Beleuch-
tungseinrichtungen missen an Kraftfahrzeugen
und ihren Anhdngern auch am Tage vorhanden
und betriebsbereit sein.

(1a) Wer ein Fahrzeug fiihrt, darf ein elektronisches
Gerat, das der Kommunikation, Information
oder Organisation dient oder zu dienen be-
stimmt ist, nur benutzen, wenn

1. hierfir das Gerat weder aufgenommen noch
gehalten wird und

2. entweder

a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion
genutzt wird oder

b) zur Bedienung und Nutzung des Gerates nur
eine kurze, den StraRen-, Verkehrs-, Sicht- und
Wetterverhéltnissen angepasste Blickzuwen-
dung zum Gerét bei gleichzeitig entsprechender
Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen er-
folgt oder erforderlich ist.

Gerdte im Sinne des Satzes 1 sind auch Geréate der
Unterhaltungselektronik oder Gerdte zur Orts-
bestimmung, insbesondere Mobiltelefone oder
Autotelefone, Beriihrungsbildschirme, tragbare
Flachrechner, Navigationsgerdte, Fernseher oder
Abspielgerate mit Videofunktion oder Audiorekor-
der. Handelt es sich bei dem Gerat im Sinne des Sat-
zes 1, auch in Verbindung mit Satz 2, um ein auf dem
Kopf getragenes visuelles Ausgabegerat, insbeson-
dere eine Videobrille, darf dieses nicht benutzt wer-
den. Verfiigt das Gerat im Sinne des Satzes 1, auch
in Verbindung mit Satz 2, tiber eine Sichtfeldprojek-
tion, darf diese fur fahrzeugbezogene, verkehrszei-
chenbezogene, fahrtbezogene oder fahrtbegleiten-
de Informationen benutzt werden. Absatz 1c und §
1b des StraBenverkehrsgesetzes bleiben unberihrt.

(1b) Absatz 1a Satz 1 bis 3 gilt nicht fir
1. ein stehendes Fahrzeug, im Falle eines Kraft-

fahrzeuges vorbehaltlich der Nummer 3 nur,
wenn der Motor vollstdndig ausgeschaltet ist,



2. den bestimmungsgemdfen Betrieb einer
atemalkoholgesteuerten Wegfahrsperre, so-
weit ein fir den Betrieb bestimmtes Handteil
aufgenommen und gehalten werden muss,

3. stehende StraBenbahnen oder Linienbusse an
Haltestellen (Zeichen 224).

Das fahrzeugseitige automatische Abschalten des
Motors im Verbrennungsbetrieb oder das Ruhen
des elektrischen Antriebes ist kein Ausschalten des
Motors in diesem Sinne. Absatz 1a Satz 1 Nummer 2
Buchstabe b gilt nicht fur

1. die Benutzung eines Bildschirms oder einer
Sichtfeldprojektion zur Bewaltigung der Fahr-
aufgabe des Ruckwartsfahrens oder Einpar-
kens, soweit das Fahrzeug nur mit Schrittge-
schwindigkeit bewegt wird, oder

2. die Benutzung elektronischer Gerate, die vorge-
schriebene Spiegel ersetzen oder erganzen.

(1c) Wer ein Fahrzeug fiihrt, darf ein technisches
Gerdt nicht betreiben oder betriebsbereit
mitfihren, das dafiir bestimmt ist, Verkehr-
siiberwachungsmaBnahmen anzuzeigen oder
zu stéren. Das gilt insbesondere fir Gerate zur
Stérung oder Anzeige von Geschwindigkeits-
messungen (Radarwarn- oder Laserstorgerate).
Bei anderen technischen Geraten, die neben
anderen Nutzungszwecken auch zur Anzeige
oder Stérung von VerkehrsiiberwachungsmaR-
nahmen verwendet werden kénnen, dirfen die
entsprechenden Geratefunktionen nicht ver-
wendet werden.

(2

Wer ein Fahrzeug fiihrt, muss das Fahrzeug, den
Zug oder das Gespann auf dem klrzesten Weg
aus dem Verkehr ziehen, falls unterwegs auftre-
tende Mangel, welche die Verkehrssicherheit
wesentlich beeintrachtigen, nicht alsbald be-
seitigt werden; dagegen dirfen Kraftrader und
Fahrréder dann geschoben werden.

(3

Wer ein Fahrrad oder ein Kraftrad fahrt, darf
sich nicht an Fahrzeuge anhangen. Es darf nicht
freihdndig gefahren werden. Die FiRe durfen
nur dann von den Pedalen oder den Fufirasten
genommen werden, wenn der StraRenzustand
das erfordert.

(4

Wer ein Kraftfahrzeug fiihrt, darf sein Gesicht
nicht so verhillen oder verdecken, dass er nicht
mehr erkennbar ist. Dies gilt nicht in Fallen des
§ 21a Absatz 2 Satz 1. FuRnote (+++ § 23 Abs. 1a:
Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 4 +++)

§ 24Besondere Fortbewegungsmittel

(1) Schiebe- und Greifreifenrollstiihle, Rodelschlit-
ten, Kinderwagen, Roller, Kinderfahrrader, In-
line-Skates, Rollschuhe und dhnliche nicht mo-
torbetriebene Fortbewegungsmittel sind nicht
Fahrzeuge im Sinne der Verordnung. Fiir den
Verkehr mit diesen Fortbewegungsmitteln gel-
ten die Vorschriften fir den FuBgéngerverkehr
entsprechend.
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(2) Mit Krankenfahrstiihlen oder mit anderen als in

Absatz 1 genannten Rollstiihlen darf dort, wo
FuBgangerverkehr zuldssig ist, gefahren wer-
den, jedoch nur mit Schrittgeschwindigkeit.

§ 2 5 FuBginger

(1) Wer zu FuB geht, muss Gehwege benutzen.

Auf die der Fahrbahn darf nur gegangen wer-
den, wenn die StraRe weder einen Gehweg
noch einen Seitenstreifen hat. Wird die Fahr-
bahn benutzt, muss innerhalb geschlossener
Ortschaften am rechten oder linken Fahrbahn-
rand gegangen werden; auBerhalb geschlosse-
ner Ortschaften muss am linken Fahrbahnrand
gegangen werden, wenn das zumutbar ist. Bei
Dunkelheit, bei schlechter Sicht oder wenn die
Verkehrslage es erfordert, muss einzeln hinter-
ein ander gegangen werden.

Wer zu Full geht und Fahrzeuge oder sperrige
Gegenstande mitfiihrt, muss die Fahrbahn be-
nutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem
Seitenstreifen andere zu Ful Gehende erheb-
lich behindert wiirden. Benutzen zu FuR Ge-
hende, die Fahrzeuge mitfiihren, die Fahrbahn,
missen sie am rechten Fahrbahnrand gehen;
vor dem Abbiegen nach links dirfen sie sich
nicht links einordnen.

Wer zu FuB geht, hat Fahrbahnen unter Be-
achtung des Fahrzeugverkehrs ziigig auf dem
kiirzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu Uber-
schreiten. Wenn die Verkehrsdichte, Fahrge-
schwindigkeit, Sichtverhéltnisse oder der Ver-
kehrsablauf es erfordern, ist eine Fahrbahn nur
an Kreuzungen oder Einmindungen, an Licht-
zeichenanlagen innerhalb von Markierungen,
an FuBgangerquerungshilfen oder auf FuRgan-
gerliberwegen (Zeichen 293) zu (iberschreiten.
Wird die Fahrbahn an Kreuzungen oder Ein-
miindungen Uberschritten, sind dort vorhande-
ne FuBgangeriiberwege oder Markierungen an
Lichtzeichenanlagen stets zu benutzen.

Wer zu FuB geht, darf Absperrungen, wie Stan-
gen- oder Kettengeldnder, nicht Giberschreiten.
Absperrschranken (Zeichen 600) verbieten
das Betreten der abgesperrten StraRenflache.
(5) Gleisanlagen, die nicht zugleich dem sonsti-
gen offentlichen StraRenverkehr dienen, dirfen
nur an den dafiir vorgesehenen Stellen betreten
werden.

§ 2 6Ful§g'a'ngerﬁberwege

(1) An FuBgangeriiberwegen haben Fahrzeuge mit

Ausnahme von Schienenfahrzeugen den zu FuR
Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahr-
stiihlen oder Rollstithlen, welche den Uberweg
erkennbar benutzen wollen, das Uberqueren
der Fahrbahn zu ermdéglichen. Dann dirfen sie
nur mit maRiger Geschwindigkeit heranfahren;
wenn notig, miussen sie warten.

(2) Stockt der Verkehr, diirfen Fahrzeuge nicht auf
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den Uberweg fahren, wenn sie auf ihm warten
mussten.

(3) An Uberwegen darf nicht iiberholt werden.

(4) Fuhrt die Markierung tber einen Radweg oder
einen anderen StraBenteil, gelten diese Vor-
schriften entsprechend.

§ 27Verb5nde

(1) Fur geschlossene Verbande gelten die fur den
gesamten Fahrverkehr einheitlich bestehenden
Verkehrsregeln und Anordnungen sinngemaR.
Mehr als 15 Rad Fahrende dirfen einen ge-
schlossenen Verband bilden. Dann diirfen sie zu
zweit nebeneinander auf der Fahrbahn fahren.
Kinder- und Jugendgruppen zu Full missen, so-
weit moglich, die Gehwege benutzen.

(2

Geschlossene Verbdnde, Leichenziige und Pro-
zessionen mussen, wenn ihre Lange dies erfor-
dert, in angemessenen Abstdnden Zwischen-
raume fur den Ubrigen Verkehr frei lassen; an
anderen Stellen darf dieser sie nicht unterbre-
chen.

(3) Geschlossen ist ein Verband, wenn er fir ande-
re am Verkehr Teilnehmende als solcher deut-
lich erkennbar ist. Bei Kraftfahrzeugverbanden
muss dazu jedes einzelne Fahrzeug als zum Ver-
band gehorig gekennzeichnet sein.

(4

Die seitliche Begrenzung geschlossen reiten-
der oder zu FuR marschierender Verbande
muss, wenn notig (§ 17 Absatz 1), mindestens
nach vorn durch nicht blendende Leuchten mit
weilem Licht, nach hinten durch Leuchten mit
rotem Licht oder gelbem Blinklicht kenntlich
gemacht werden. Gliedert sich ein solcher Ver-
band in mehrere deutlich voneinander getrenn-
te Abteilungen, dann ist jede auf diese Weise
zu sichern. Eigene Beleuchtung brauchen die
Verbande nicht, wenn sie sonst ausreichend be-
leuchtet sind.

(5

Wer einen Verband fuhrt, hat dafir zu sorgen,
dass die fur geschlossene Verbande geltenden
Vorschriften befolgt werden.

Auf Briicken darf nicht im Gleichschritt mar-
schiert werden.

§ 28Tiere

(1) Haus- und Stalltiere, die den Verkehr gefahrden
kénnen, sind von der StraBe fernzuhalten. Sie
sind dort nur zugelassen, wenn sie von geeig-
neten Personen begleitet sind, die ausreichend
auf sie einwirken kénnen. Es ist verboten, Tiere
von Kraftfahrzeugen aus zu fuhren. Von Fahrra-
dern aus diirfen nur Hunde gefiihrt werden.

(6

2

Wer reitet, Pferde oder Vieh fihrt oder Vieh
treibt, unterliegt sinngemaR den fir den ge-
samten Fahrverkehr einheitlich bestehenden

Verkehrsregeln und Anordnungen. Zur Beleuch-
tung missen mindestens verwendet werden:

1. beim Treiben von Vieh vorn eine nicht blenden-
de Leuchte mit weiRem Licht und am Ende eine
Leuchte mit rotem Licht,

2. beim Fuhren auch nur eines GroRtieres oder
von Vieh eine nicht blendende Leuchte mit wei-
RBem Licht, die auf der linken Seite nach vorn
und hinten gut sichtbar mitzufihren ist.

§ 2 gﬁbermﬁﬂige StraBenbenutzung

(1) (weggefallen)

(2) Veranstaltungen, fur die StraBen mehr als ver-
kehrsublich in Anspruch genommen werden,
insbesondere Kraftfahrzeugrennen, bedirfen
der Erlaubnis. Das ist der Fall, wenn die Be-
nutzung der StraBe fur den Verkehr wegen der
Zahl oder des Verhaltens der Teilnehmenden
oder der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge
eingeschrankt wird; Kraftfahrzeuge in geschlos-
senem Verband nehmen die StraBe stets mehr
als verkehrstiblich in Anspruch. Veranstaltende
haben dafiir zu sorgen, dass die Verkehrsvor-
schriften sowie etwaige Bedingungen und Auf-
lagen befolgt werden.

Einer Erlaubnis bedarf der Verkehr mit Fahr-
zeugen und Zigen, deren Abmessungen,
Achslasten oder Gesamtmassen die gesetzlich
allgemein zugelassenen Grenzen tatsachlich
tiberschreiten. Das gilt auch fur den Verkehr mit
Fahrzeugen, deren Bauart den Fahrzeugfiihren-
den kein ausreichendes Sichtfeld l&sst.

30Umweltschutz, Sonn- und Feier-

§ tagsfahrverbot

(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unno-
tiger Larm und vermeidbare Abgasbeldstigun-
gen verboten. Es ist insbesondere verboten,
Fahrzeugmotoren unnétig laufen zu lassen und
Fahrzeugtlren berméRig laut zu schlieBen.
Unnitzes Hin- und Herfahren ist innerhalb ge-

schlossener Ortschaften verboten, wenn Ande-
re dadurch belastigt werden.

(3

-

(2

Veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen bedirfen
der Erlaubnis, wenn sie die Nachtruhe stéren
kénnen.

(3

-

An Sonntagen und Feiertagen dirfen in der Zeit
von 0.00 bis 22.00 Uhr zur geschaftsmaRigen
oder entgeltlichen Befdérderung von Gitern
einschlieBlich damit verbundener Leerfahrten
Lastkraftwagen mit einer zuldssigen Gesamt-
masse Uber 7,5 t sowie Anhanger hinter Last-
kraftwagen nicht gefiihrt werden. Das Verbot
gilt nicht fur

1. kombinierten Guterverkehr Schiene-Strale
vom Versender bis zum nachstgelegenen ge-
eigneten Verladebahnhof oder vom nachstge-
legenen geeigneten Entladebahnhof bis zum
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Empféanger, jedoch nur bis zu einer Entfernung
von 200 km,

. kombinierten Guterverkehr Hafen-StralRe zwi-
schen Belade- oder Entladestelle und einem
innerhalb eines Umkreises von hochstens 150
Kilometern gelegenen Hafen (An- oder Abfuhr),

die Beférderung von
frischer Milch und frischen Milcherzeugnissen,

frischem Fleisch und frischen Fleischerzeugnis-
sen,

frischen Fischen, lebenden Fischen und frischen
Fischerzeugnissen,

leicht verderblichem Obst und Gemdse,

die Beforderung von Material der Kategorie 1
nach Artikel 8 und Material der Kategorie 2 nach
Artikel 9 Buchstabe f Ziffer i der Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit
Hygienevorschriften fir nicht fir den mensch-
lichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro-
dukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 (Verordnung Uber tierische Ne-
benprodukte)(ABI. L300 vom 14.11.2009, S. 1; L
348 vom 4.12.2014, S. 31),

den Einsatz von Bergungs-, Abschlepp- und Pan-
nenhilfsfahrzeugen im Falle eines Unfalles oder
eines sonstigen Notfalles,

den Transport von lebenden Bienen,

Leerfahrten, die im Zusammenhang mit Fahrten
nach den Nummern 2 bis 5 stehen,

Fahrten mit Fahrzeugen, die nach dem Bundes-
leistungsgesetz herangezogen werden. Dabei
ist der Leistungsbescheid mitzufiihren und auf
Verlangen zustandigen Personen zur Priifung
auszuhandigen.

Feiertage im Sinne des Absatzes 3 sind
Neujahr;

Karfreitag;

Ostermontag;

Tag der Arbeit (1. Mai);

Christi Himmelfahrt;

Pfingstmontag;

Fronleichnam, jedoch nur in Baden-Wirttem-
berg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und im Saar-land;

Tag der deutschen Einheit (3. Oktober);
Reformationstag (31. Oktober) in Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Thiringen;
Allerheiligen (1. November), jedoch nur in
Baden-Wirttemberg, Bayern, Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und im Saarland;

1. und 2. Weihnachtstag.

§ 31$port und Spiel

(1) Sport und Spiel auf der Fahrbahn, den Sei-
tenstreifen und auf Radwegen sind nicht er-
laubt. Satz 1 gilt nicht, soweit dies durch ein die
zugelassene Sportart oder Spielart kennzeich-
nendes Zusatzzeichen angezeigt ist.

(2) Durch das Zusatzzeichen

frei

>°

il
)

wird das Inline-Skaten und Rollschuhfahren zu-
gelassen. Das Zusatzzeichen kann auch allein
angeordnet sein. Wer sich dort mit Inline-Ska-
tes oder Rollschuhen fortbewegt, hat sich mit
duBerster Vorsicht und unter besonderer Riick-
sichtnahme auf den Ubrigen Verkehr am rech-
ten Rand in Fahrtrichtung zu bewegen und Fahr-
zeugen das Uberholen zu erméglichen.

§ 32Verkehrshindernisse

(1) Esistverboten, die StraRe zu beschmutzen oder
zu benetzen oder Gegenstande auf StralRen zu
bringen oder dort liegen zu lassen, wenn da-
durch der Verkehr gefdhrdet oder erschwert
werden kann. Wer fiir solche verkehrswid-
rigen Zustdnde verantwortlich ist, hat diese
unverziglich zu beseitigen und diese bis dahin
ausreichend kenntlich zu machen. Verkehrshin-
dernisse sind, wenn nétig (§ 17 Absatz 1), mit
eigener Lichtquelle zu beleuchten oder durch
andere zugelassene lichttechnische Einrichtun-
gen kenntlich zu machen.

(2

Sensen, Mahmesser oder dhnlich gefdhrliche
Gerate sind wirksam zu verkleiden.

§ 33Verkehrsbeeintréichtigungen

(1) Verboten ist
1. der Betrieb von Lautsprechern,

2. das Anbieten von Waren und Leistungen aller
Art auf der StraRe,

3. auBerhalb geschlossener Ortschaften jede Wer-
bung und Propaganda durch Bild, Schrift, Licht
oder Ton, wenn dadurch am Verkehr Teilneh-
mende in einer den Verkehr gefdhrdenden oder
erschwerenden Weise abgelenkt oder belastigt
werden kénnen. Auch durch innerértliche Wer-
bung und Propaganda darf der Verkehr auRer-
halb geschlossener Ortschaften nicht in solcher
Weise gestort werden.

2

Einrichtungen, die Zeichen oder Verkehrsein-
richtungen (§§ 36 bis 43 in Verbindung mit den
Anlagen 1 bis 4) gleichen, mitihnen verwechselt
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werdenkénnen oderderen Wirkung beeintrach-
tigen konnen, dirfen dort nicht angebracht
oder sonst verwendet werden, wo sie sich auf
den Verkehr auswirken kénnen. Werbung und
Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen sind unzuldssig.
(3) Ausgenommen von den Verboten des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 3 und des Absatzes 2
Satz 2 sind in der Hinweisbeschilderung fir Ne-
benbetriebe an den Bundesautobahnen und fir
Autohofe die Hinweise auf Dienstleistungen,
die unmittelbar den Belangen der am Verkehr
Teilnehmenden auf den Bundesautobahnen
dienen.

§ 34Unfa|l

(1) Nach einem Verkehrsunfall hat, wer daran be-
teiligt ist,

1. unverziglich zu halten,

2. den Verkehr zu sichern und bei geringfligigem
Schaden unverziiglich beiseite zu fahren,

3. sich tber die Unfallfolgen zu vergewissern,

4. Verletzten zu helfen (§ 323c des Strafgesetz-
buchs),

5. anderen am Unfallort anwesenden Beteiligten
und Geschadigten

a) anzugeben, dass man am Unfall beteiligt war
und

b) auf Verlangen den eigenen Namen und die ei-
gene Anschrift anzugeben sowie den eigenen
Fihrerschein und den Fahrzeugschein vorzu-
weisen und nach bestem Wissen Angaben tiber
die Haftpflicht versicherung zu machen,

6.a) so lange am Unfallort zu bleiben, bis zugunsten
der anderen Beteiligten und Geschadigten die
Feststellung der Person, des Fahrzeugs und der
Art der Beteiligung durch eigene Anwesenheit
ermoglicht wurde oder

b) eine nach den Umstdnden angemessene Zeit zu
warten und am Unfallort den eigenen Namen
und die eigene Anschrift zu hinterlassen, wenn
niemand bereit war, die Feststellung zu treffen,

7. unverziglich die Feststellungen nachtraglich
zu ermoglichen, wenn man sich berechtigt,
entschuldigt oder nach Ablauf der Wartefrist
(Nummer 6 Buchstabe

b) vom Unfallort entfernt hat. Dazu ist mindestens
den Berechtigten (Nummer 6 Buchstabe a) oder
einer nahe gelegenen Polizeidienststelle mitzu-
teilen, dass man am Unfall beteiligt gewesen ist,
und die eigene Anschrift, den Aufenthalt sowie
das Kennzeichen und den Standort des betei-
ligten Fahrzeugs anzugeben und dieses zu un-
verziglichen Feststellungen fiir eine zumutbare
Zeit zur Verfiigung zu halten.

(2) Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist jede Per-
son, deren Verhalten nach den Umstanden zum
Unfall beigetragen haben kann.

(3) Unfallspuren dirfen nicht beseitigt werden, be-
vor die notwendigen Feststellungen getroffen
worden sind.

§ 3 550nderrechte

(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind
die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Feuer-
wehr, der Katastrophenschutz, die Polizei und
der Zolldienst befreit, soweit das zur Erfillung
hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist.
(1a) Absatz 1 gilt entsprechend fiir ausléandische
Beamte, die auf Grund vélkerrechtlicher Ver-
einbarungen zur Nachteile oder Observation im
Inland berechtigt sind.

(2) Dagegen bedlrfen diese Organisationen auch
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 der
Erlaubnis,

1. wenn sie mehr als 30 Kraftfahrzeuge im ge-
schlossenen Verband (§ 27) fahren lassen wol-
len,

2. im Ubrigen bei jeder sonstigen tibermaRigen
StraBenbenutzung mit Ausnahme der nach § 29
Absatz 3 Satz 2.

(3) Die Bundeswehr ist liber Absatz 2 hinaus auch
zu UbermaRiger StraRenbenutzung befugt, so-
weit Vereinbarungen getroffen sind.

(4) Die Beschrénkungen der Sonderrechte durch
die Absdtze 2 und 3 gelten nicht bei Einsatzen
anlasslich von Ungliicksfallen, Katastrophen
und Stérungen der 6ffentlichen Sicherheit oder
Ordnung sowie in den Féllen der Artikel 91 und
87a Absatz 4 des Grundgesetzes sowie im Ver-
teidigungsfall und im Spannungsfall.

(5) Die Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaa-
ten des Nordatlantikpaktes sowie der Mitglied-
staaten der Europdischen Union ausgenommen
Deutschland sind im Falle dringender militari-
scher Erfordernisse von den Vorschriften dieser
Verordnung befreit, von den Vorschriften des §
29 allerdings nur, soweit fir diese Truppen Son-
derregelungen oder Vereinbarungen bestehen.

(5a)Fahrzeuge des Rettungsdienstes sind von den
Vorschriften dieser Verordnung befreit, wenn
hochste Eile geboten ist, um Menschenleben zu
retten oder schwere gesundheitliche Schaden
abzuwenden.

(6) Fahrzeuge, die dem Bau, der Unterhaltung
oder Reinigung der StraBen und Anlagen im
StraBenraum oder der Millabfuhr dienen und
durch weiB-rot-weie Warneinrichtungen ge-
kennzeichnet sind, dirfen auf allen StraRen und
Stralenteilen und auf jeder StraRenseite in je-
der Richtung zu allen Zeiten fahren und halten,
soweit ihr Einsatz dies erfordert, zur Reinigung
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(7

der Gehwege jedoch nur, wenn die zuldssige
Gesamtmasse bis zu 2,8 t betragt. Dasselbe gilt
auch fur Fahrzeuge zur Reinigung der Gehwege,
deren zuldssige Gesamtmasse 3,5 t nicht Gber-
steigt und deren Reifeninnendruck nicht mehr
als 3 bar betrédgt. Dabei ist sicherzustellen, dass
keine Beschadigung der Gehwege und der dar-
unter liegenden Versorgungsleitungen erfolgen
kann. Personen, die hierbei eingesetzt sind oder
StraBen oder in deren Raum befindliche Anla-
gen zu beaufsichtigen haben, mussen bei ihrer
Arbeit auRerhalb von Gehwegen und Absper-
rungen auffallige Warnkleidung tragen.

Messfahrzeuge der Bundesnetzagentur flr
Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahn (§ 1 des Gesetzes lber die Bundes-
netzagentur) dirfen auf allen StraBen und Stra-
Renteilen zu allen Zeiten fahren und halten, so-
weit ihr hoheitlicher Einsatz dies erfordert.

(7a)Fahrzeuge von Unternehmen, die Universal-

(8

-

9)

dienstleistungen nach § 11 des Postgesetzes in
Verbindung mit § 1 Nummer 1 der Post-Univer-
saldienstleistungsverordnung erbringen oder
Fahrzeuge von Unternehmen, die in deren Auf-
trag diese Universaldienstleistungen erbringen
(Subunternehmer), diirfen abweichend von An-
lage 2 Nummer 21 (Zeichen 242.1) FuBgénger-
zonen auch auBerhalb der durch Zusatzzeichen
angeordneten Zeiten flr Anlieger- und Anliefer-
verkehr benutzen, soweit dies zur zeitgerechten
Leerung von Briefkadsten oder zur Abholung von
Briefen in stationaren Einrichtungen erforder-
lich ist. Ferner durfen die in Satz 1 genannten
Fahrzeuge abweichend von § 12 Absatz 4 Satz 1
und Anlage 2 Nummer 62 (Zeichen 283), Num-
mer 63 (Zeichen 286) und Nummer 64 (Zeichen
290.1) in einem Bereich von 10 m vor oder hin-
ter einem Briefkasten auf der Fahrbahn auch
in zweiter Reihe kurzfristig parken, soweit dies
mangels geeigneter anderweitiger Parkmog-
lichkeiten in diesem Bereich zum Zwecke der
Leerung von Briefkdsten erforderlich ist. Die
Satze 1 und 2 gelten nur, soweit ein Nachweis
zum Erbringen der Universaldienstleistung oder
zusatzlich ein Nachweis tGber die Beauftragung
als Subunternehmer im Fahrzeug jederzeit gut
sichtbar ausgelegt oder angebracht ist. § 2 Ab-
satz 3 in Verbindung mit Anhang 3 Nummer 7
der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraft-
fahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schad-
stoffbelastung vom 10. Oktober 2006 (BGBI. I S.
2218), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
5. Dezember 2007 (BGBI. | S. 2793) geandert
worden ist, ist fur die in Satz 1 genannten Fahr-
zeuge nicht anzuwenden.

Die Sonderrechte diirfen nur unter gebiihren-
der Berlicksichtigung der offentlichen Sicher-
heit und Ordnung ausgeiibt werden.

Wer ohne Beifahrer ein Einsatzfahrzeug der
Behorden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BOS) fihrt und zur Nutzung des
BOS-Funks berechtigt ist, darf unbeschadet der
Absétze 1 und 5a abweichend von § 23 Absatz
1a ein Funkgerat oder das Handteil eines Funk-

gerates aufnehmen und halten.

Il. ZEICHEN UND VERKEHRS-
EINRICHTUNGEN

3 Zeichen und Weisungen der Poli-

§ zeibeamten

(1) Die Zeichen und Weisungen der Polizeibeam-
ten sind zu befolgen. Sie gehen allen anderen
Anordnungen und sonstigen Regeln vor, entbin-
den den Verkehrsteilnehmer jedoch nicht von
seiner Sorgfaltspflicht.

(2

An Kreuzungen ordnet an:

1. Seitliches Ausstrecken eines Ar-
mes oder beider Arme quer zur Fahr-
trichtung:  ,Halt vor der Kreuzung”.
Der Querverkehr ist freigegeben.
Wird dieses Zeichen gegeben, gilt es fort, so-
lange in der gleichen Richtung gewinkt oder nur
die Grundstellung beibehalten wird. Der freige-
gebene Verkehr kann nach den Regeln des § 9
abbiegen, nach links jedoch nur, wenn er Schie-
nenfahrzeuge dadurch nicht behindert.

2. Hochheben eines Arms: ,Vor der Kreuzung auf
das nachste Zeichen warten”, fiir Verkehrsteil-

nehmer in der Kreuzung: , Kreuzung raumen”.

(3

Diese Zeichen kdnnen durch Weisungen erganzt
oder gedndert werden.

(4

=

An anderen StralRenstellen, wie an Einmundun-
gen und an FuBgdngeriuberwegen, haben die
Zeichen entsprechende Bedeutung.

Polizeibeamte diirfen Verkehrsteilnehmer zur
Verkehrskontrolle einschlieBlich der Kontrolle
der Verkehrstiichtigkeit und zu Verkehrserhe-
bungen anhalten. Das Zeichen zum Anhalten
kann auch durch geeignete technische Einrich-
tungen am Einsatzfahrzeug, eine Winkerkelle
oder eine rote Leuchte gegeben werden. Mit
diesen Zeichen kann auch ein vorausfahrender
Verkehrsteilnehmer angehalten werden. Die
Verkehrsteilnehmer haben die Anweisungen
der Polizeibeamten zu befolgen.

(5

-

3 Wechsellichtzeichen, Dauerlicht-
zeichen und Griinpfeil

(1) Lichtzeichen gehen Vorrangregeln und Vorrang
regelnden Verkehrszeichen vor. Wer ein Fahr-
zeug fuhrt, darf bis zu 10 m vor einem Lichtzei-
chen nicht halten, wenn es dadurch verdeckt
wird.

(2

Wechsellichtzeichen haben die Farbfolge Griin
— Gelb —Rot — Rot und Gelb (gleichzeitig) — Grin.
Rot ist oben, Gelb in der Mitte und Griin unten.

1. AnKreuzungen bedeuten:

Grin: ,Der Verkehr ist freigegeben”. Er kann

StVO
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nach den Regeln des § 9 abbiegen, nach links je-
doch nur, wenn er Schienenfahrzeuge dadurch
nicht behindert.

Griiner Pfeil: ,Nur in Richtung des Pfeils ist der
Verkehr freigegeben”.

Ein griner Pfeil links hinter der Kreuzung zeigt
an, dass der Gegenverkehr durch Rotlicht ange-
halten ist und dass, wer links abbiegt, die Kreu-
zung in Richtung des griinen Pfeils ungehindert
befahren und raumen kann.

Gelb ordnet an: ,Vor der Kreuzung auf das
nachste Zeichen warten”.

Keines dieser Zeichen entbindet von der Sorg-
faltspflicht.

Rot ordnet an: ,Halt vor der Kreuzung”.

Nach dem Anhalten ist das Abbiegen nach
rechts auch bei Rot erlaubt, wenn rechts neben
dem Lichtzeichen Rot ein Schild mit griinem
Pfeil auf schwarzem Grund (Grinpfeil) ange-
bracht ist. Durch das Zeichen

wird der Grinpfeil auf den Radverkehr be-
schrankt. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf nur aus
dem rechten Fahrstreifen abbiegen. Soweit
der Radverkehr die Lichtzeichen fur den Fahr-
verkehr zu beachten hat, durfen Rad Fahren-
de auch aus einem am rechten Fahrbahnrand
befindlichen Radfahrstreifen oder aus stra-
Renbegleitenden, nicht abgesetzten, baulich
angelegten Radwegen abbiegen. Dabei muss
man sich so verhalten, dass eine Behinderung
oder Gefdhrdung anderer Verkehrsteilnehmer,
insbesondere des FuBRganger- und Fahrzeugver-
kehrs der freigegebenen Verkehrsrichtung, aus-
geschlossen ist.

Schwarzer Pfeil auf Rot ordnet das Halten,
schwarzer Pfeil auf Gelb das Warten nur fiir die
angegebene Richtung an.

Ein einfeldiger Signalgeber mit Grinpfeil zeigt
an, dass bei Rot fur die Geradeaus-Richtung
nach rechts abgebogen werden darf.

An anderen StraBenstellen, wie an Einmindun-
gen und an Markierungen fiir den FuRganger-
verkehr, haben die Lichtzeichen entsprechende
Bedeutung.

Lichtzeichenanlagen konnen auf die Farbfolge
Gelb —Rot beschrankt sein.

Fir jeden von mehreren markierten Fahrstrei-
fen (Zeichen 295, 296 oder 340) kann ein eige-

(3

(4

—

=

nes Lichtzeichen gegeben werden. Fir Schie-
nenbahnen kénnen besondere Zeichen, auch
in abweichenden Phasen, gegeben werden; das
gilt auch fir Omnibusse des Linienverkehrs und
nach dem Personenbeférderungsrecht mit dem
Schulbus-Zeichen zu kennzeichnende Fahrzeu-
ge des Schiler- und Behindertenverkehrs, wenn
diese einen vom Ubrigen Verkehr freigehalte-
nen Verkehrsraum benutzen; dies gilt zudem fiir
Krankenfahrzeuge, Fahrrader, Taxen und Busse
im Gelegenheitsverkehr, soweit diese durch Zu-
satzzeichen dort ebenfalls zugelassen sind.

Gelten die Lichtzeichen nur fiir zu FuB Gehende
oder nur fur Rad Fahrende, wird das durch das
Sinnbild ,FuBgédnger” oder ,Radverkehr” ange-
zeigt. FUr zu FuB Gehende ist die Farbfolge Griin
— Rot —Grin; fur Rad Fahrende kann sie so sein.
Wechselt Grin auf Rot, wahrend zu FuB Gehen-
de die Fahrbahn Gberschreiten, haben sie ihren
Weg zligig fortzusetzen.

Wer ein Rad fahrt, hat die Lichtzeichen fur den
Fahrverkehr zu beachten. Davon abweichend
sind auf Radverkehrsfiihrungen die besonderen
Lichtzeichen fur den Radverkehr zu beachten.
An Lichtzeichenanlagen mit Radverkehrsfiih-
rungen ohne besondere Lichtzeichen fiir Rad
Fahrende missen Rad Fahrende bis zum 31.
Dezember 2016 weiterhin die Lichtzeichen fir
zu FuB Gehende beachten, soweit eine Radfah-
rerfurt an eine FuRgangerfurt grenzt.

Dauerlichtzeichen (ber einem Fahrstreifen
sperren ihn oder geben ihn zum Befahren frei.
Rote gekreuzte Schragbalken ordnen an:
,Der Fahrstreifen darf nicht benutzt werden”.
Eingriner,nachuntengerichteterPfeilbedeutet:
,Der Verkehr auf dem Fahr-
streifen ist freigegeben”.
Ein gelb blinkender, schrdag nach un-
ten gerichteter Pfeil ordnet an:
»Fahrstreifen in Pfeilrichtung wechseln”.

Wo Lichtzeichen den Verkehr regeln, darf ne-
beneinander gefahren werden, auch wenn die
Verkehrsdichte das nicht rechtfertigt.

(5) Wer ein Fahrzeug fihrt, darf auf Fahrstreifen

mit Dauerlichtzeichen nicht halten.

383Iaues Blinklicht und gelbes
Blinklicht

(1) Blaues Blinklicht zusammen mit dem Ein-

2

satzhorn darf nur verwendet werden, wenn
hochste Eile geboten ist, um Menschenle-
ben zu retten oder schwere gesundheitliche
Schaden abzuwenden, eine Gefahr fir die
offentliche Sicherheit oder Ordnung abzu-
wenden, flichtige Personen zu verfolgen
oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.
Es ordnet an: ,Alle tibrigen Verkehrsteilnehmer
haben sofort freie Bahn zu schaffen”.

Blaues Blinklicht allein darf nur von den damit
ausgerusteten Fahrzeugen und nur zur War-
nung an Unfall oder sonstigen Einsatzstellen,
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bei Einsatzfahrten oder bei der Begleitung von
Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbanden
verwendet werden.

Gelbes Blinklicht warnt vor Gefahren. Es kann
ortsfest oder von Fahrzeugen aus verwendet
werden. Die Verwendung von Fahrzeugen aus
ist nur zuldssig, um vor Arbeits- oder Unfallstel-
len, vor ungewdhnlich langsam fahrenden Fahr-
zeugen oder vor Fahrzeugen mit ungewdhnli-
cher Breite oder Lange oder mit ungewdhnlich
breiter oder langer Ladung zu warnen.

§ 39Verkehrszeichen

(1) Angesichts der allen Verkehrsteilnehmern ob-
liegenden Verpflichtung, die allgemeinen und
besonderen  Verhaltensvorschriften dieser
Verordnung eigenverantwortlich zu beachten,
werden ortliche Anordnungen durch Verkehrs-
zeichen nur dort getroffen, wo dies auf Grund
der besonderen Umstidnde zwingend geboten
ist.

(3

(1a) Innerhalb geschlossener Ortschaften ist abseits
der VorfahrtstraBen (Zeichen 306) mit der An-
ordnung von Tempo 30-Zonen (Zeichen 274.1)
zu rechnen.

(1b)Innerhalb geschlossener Ortschaften ist abseits
der VorfahrtstraBen (Zeichen 306) mit der An-
ordnung von Fahrradzonen (Zeichen 244.3) zu-
rechnen.

@

Regelungen durch Verkehrszeichen gehen den
allgemeinen Verkehrsregeln vor. Verkehrszei-
chen sind Gefahrzeichen, Vorschriftzeichen und
Richtzeichen. Als Schilder stehen sie regelmaRig
rechts. Gelten sie nur fur einzelne markierte
Fahrstreifen, sind sie in der Regel tber diesen
angebracht.

(3) Auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen.
Zusatzzeichen zeigen auf weifRem Grund mit
schwarzem Rand schwarze Sinnbilder, Zeich-
nungen oder Aufschriften, soweit nichts ande-
res bestimmt ist. Sie sind unmittelbar, in der Re-
gel unter dem Verkehrszeichen, auf das sie sich
beziehen, angebracht.

(4) Verkehrszeichen kénnen auf einer weien Tra-

gertafel aufgebracht sein. Abweichend von den

abgebildeten Verkehrszeichen kénnen in Wech-
selverkehrszeichen die weiRen Flachen schwarz
und die schwarzen Sinnbilder und der schwarze

Rand weil} sein, wenn diese Zeichen nur durch

Leuchten erzeugt werden.

s

Auch Markierungen und Radverkehrsfiihrungs-
markierungen sind Verkehrszeichen. Sie sind
grundsatzlich weiR. Nur als voribergehend
glltige Markierungen sind sie gelb; dann heben
sie die weillen Markierungen auf. Gelbe Markie-
rungen kénnen auch in Form von Markierungs-
knopf reihen, Markierungsleuchtknopfreihen
oder als Leitschwellen oder Leitborde ausge-
fihrt sein. Leuchtknopfreihen gelten nur, wenn

(6

(7

sie eingeschaltet sind. Alle Linien kénnen durch
gleichmaRig dichte Markierungsknopfreihen
ersetzt werden. In verkehrsberuhigten Ge-
schéftsbereichen (§ 45 Absatz 1d) kénnen Fahr-
bahnbegrenzungen auch mit anderen Mitteln,
insbesondere durch Pflasterlinien, ausgefiihrt
sein. Schriftzeichen und die Wiedergabe von
Verkehrszeichen auf der Fahrbahn dienen dem
Hinweis auf ein angebrachtes Verkehrszeichen.

Verkehrszeichen kénnen an einem Fahrzeug
angebracht sein. Sie gelten auch wahrend das
Fahrzeug sich bewegt. Sie gehen den Anordnun-
gen der ortsfest angebrachten Verkehrszeichen
vor.

Werden Sinnbilder auf anderen Verkehrszei-
chen als den in den Anlagen 1 bis 3 zu den §§
40 bis 42 dargestellten gezeigt, so bedeuten die
Sinnbilder:

L)

Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraft-
fahrzeuge

)

Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamt-
masse Uber 3,5 t, einschlieBlich ihrer Anhénger,
und Zugmaschinen, ausgenommen Personen-
kraftwagen und Kraftomnibusse

g

Radverkehr

2

Fahrrad zum Transport von Gutern oder Perso-
nen — Lastenfahrrad

>de

FuBganger

y.

Reiter

|

Viehtrieb

www.fortbildung33.de
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StraBenbahn

|

Kraftomnibus

b

Personenkraftwagen

Personenkraftwagen oder Kraftrader mit Bei-
wagen, die mit mindestens drei Personen be-
setzt sind — mehrfach besetzte Personenkraft-
wagen

Personenkraftwagen mit Anhdnger

;

r

Lastkraftwagen mit Anhdnger

o

Wohnmobil

&

Kraftfahrzeuge und Zuige, die nicht schneller als
25 km/h fahren kénnen oder diirfen

2

&

Kraftrader, auch mit Beiwagen, Kleinkraftrader
und Mofas

®)

g

Mofas

Einsitzige zweirddrige Kleinkraftrader mit elek-
trischem Antrieb, der sich auf eine bauartbe-
dingte Geschwindigkeit von nicht mehr als 25
km/h selbsttéatig abregelt — E-Bikes

Elektrokleinstfahrzeug im Sinne der Elektrok-
leinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)

Gespannfuhrwerke

(8

Bei besonderen Gefahrenlagen konnen als Ge-
fahrzeichen nach Anlage 1 auch die Sinnbilder
,Viehtrieb” und ,,Reiter” und Sinnbilder mit fol-
gender Bedeutung angeordnet sein:

Schnee- oder Eisglatte

A

Steinschlag

o

l £ a0

Splitt, Schotter

aa

Bewegliche Briicke

FuBgangeriberweg

>

Amphibienwanderung
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§§ 40-42

Unzureichendes Lichtraumprofil tuation (§ 3 Absatz 1).

(2) AuBerhalb geschlossener Ortschaften stehen
sie im Allgemeinen 150 bis 250 m vor den Ge-
fahrstellen. Ist die Entfernung erheblich gerin-
ger, kann sie auf einem Zusatzzeichen angege-

Flugbetrieb ben sein, wie

(9) Die in den Anlagen 1 bis 4 abgebildeten Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen kon-
nen auch mit den im Verkehrszeichenkatalog
dargestellten Varianten angeordnet sein. Der
Verkehrszeichenkatalog wird vom Bundesmi-
nisterium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
im Verkehrsblatt veroffentlicht

100 m

(3) Innerhalb geschlossener Ortschaften stehen sie
im Allgemeinen kurz vor der Gefahrstelle.

(10)Zur Bevorrechtigung elektrisch betriebener
Fahrzeuge kann das Sinnbild

ﬁ} T2km1T

als Inhalt eines Zusatzzeichens angeordnet sein.
Zur Unterstitzung einer Parkflachenvorhaltung
fur elektrisch betriebene Fahrzeuge kann das
Sinnbild zuséatzlich auf der Parkfliche aufge-
bracht sein. Elektrisch betriebene Fahrzeuge (5

(4) Ein Zusatzzeichen wie

kann die Lange der Gefahrstrecke angeben.

-

Steht ein Gefahrzeichen vor einer Einmindung,

sind die nach § 9a Absatz 2 und 4, jeweils auch
in Verbindung mit Absatz 5, der Fahrzeug-Zulas-
sungsverordnung gekennzeichneten Fahrzeuge.

weist auf einem Zusatzzeichen ein schwarzer
Pfeil in die Richtung der Gefahrstelle, falls diese
in der anderen StralRe liegt.

(6

Allgemeine Gefahrzeichen ergeben sich aus der
(11)Zur Parkbevorrechtigung von Carsharingfahr- Anlage 1 Abschnitt 1.
zeugen kann das Sinnbild

(7) Besondere Gefahrzeichen vor Ubergéngen von
Schienenbahnen mit Vorrang ergeben sich aus

» der Anlage 1 Abschnitt 2.

§ 41Vorschriftzeichen

* (1) Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch Vor-
schriftzeichen nach Anlage 2 angeordneten Ge-
oder Verbote zu befolgen.

Carsharing als Inhalt eines Zusatzzeichens zu

Zeichen 314 oder 315 angeordnet sein. Carsha- (2) Vorschriftzeichen stehen vorbehaltlich des Sat-

ringfahrzeuge sind Fahrzeuge im Sinne des §
2 Nummer 1 und des § 4 Absatz 1 und 2 des
Carsharinggesetzes, in denen die Plakette

zes 2 dort, wo oder von wo an die Anordnung
zu befolgen ist. Soweit die Zeichen aus Grin-
den der Leichtigkeit oder der Sicherheit des

Verkehrs in einer bestimmten Entfernung zum
Beginn der Befolgungspflicht stehen, ist die Ent-
fernung zu dem malRgeblichen Ort auf einem
Zusatzzeichen angegeben. Andere Zusatzzei-
chen enthalten nur allgemeine Beschrankungen
der Gebote oder Verbote oder allgemeine Aus-
nahmen von ihnen. Die besonderen Zusatzzei-
chen zu den Zeichen 283, 286, 277, 290.1 und
290.2 kénnen etwas anderes bestimmen, zum
Beispiel den Geltungsbereich erweitern.

§ 42Richtzeichen

(1) Richtzeichen geben besondere Hinweise zur Er-
leichterung des Verkehrs. Sie kdnnen auch Ge-
oder Verbote enthalten.

deutlich sichtbar auf der Innenseite der Wind-
schutzscheibe anzubringen ist.

§ 4OGefahrzeichen

(1) Gefahrzeichen mahnen zu erhohter Aufmerk-
samkeit, insbesondere zur Verringerung der

Geschwindigkeit im Hinblick auf eine Gefahrsi- www.fortbildung33.de
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(2) Wer am Verkehr teilnimmt, hat die durch Richt-
zeichen nach Anlage 3 angeordneten Ge- oder
Verbote zu befolgen.

Richtzeichen stehen vorbehaltlich des Satzes 2
dort, wo oder von wo an die Anordnung zu be-
folgen ist. Soweit die Zeichen aus Griinden der
Leichtigkeit oder der Sicherheit des Verkehrs in
einer bestimmten Entfernung zum Beginn der
Befolgungspflicht stehen, ist die Entfernung zu
dem maRgeblichen Ort auf einem Zusatzzei-
chen angegeben.

§ 43Verkehrseinrichtungen

(1) Verkehrseinrichtungen sind Schranken, Sperr-
pfosten, Absperrgerate sowie Leiteinrichtun-
gen, die bis auf Leitpfosten, Leitschwellen und
Leitborde rot-weiR gestreift sind. Leitschwellen
und Leitborde haben die Funktion einer vori-
bergehend giiltigen Markierung und sind gelb.
Verkehrseinrichtungen sind auRerdem Absperr-
gelander, Parkuhren, Parkscheinautomaten,
Blinklicht- und Lichtzeichenanlagen sowie Ver-
kehrsbeeinflussungsanlagen. § 39 Absatz 1 gilt
entsprechend.

(3

(2

Regelungen durch Verkehrseinrichtungen ge-
hen den allgemeinen Verkehrsregeln vor.

(3

Verkehrseinrichtungen nach Absatz 1 Satz 1
ergeben sich aus Anlage 4. Die durch Verkehr-
seinrichtungen (Anlage 4 Nummer 1 bis 7) ge-
kennzeichneten StraBenflachen darf der Ver-
kehrsteilnehmer nicht befahren.

(4

Zur Kennzeichnung nach § 17 Absatz 4 Satz
2 und 3 von Fahrzeugen und Anhdngern, die
innerhalb geschlossener Ortschaften auf der
Fahrbahn halten, kénnen amtlich geprufte
Park-Warntafeln verwendet werden.

I1l. DURCHFUHRUNGS-,
BUSSGELD- UND
SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 44Sachliche Zustandigkeit

(1) Zustdndig zur Ausfiihrung dieser Verordnung
sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die
StraBenverkehrsbehorden. Nach MalRgabe des
Landesrechts kann die Zustandigkeit der obers-
ten Landesbehérden und der hoheren Verwal-
tungsbehorden im Einzelfall oder allgemein auf
eine andere Stelle Gibertragen werden.

(2

Die Polizei ist befugt, den Verkehr durch Zeichen
und Weisungen (§ 36) und durch Bedienung von
Lichtzeichenanlagen zu regeln. Bei Gefahr im
Verzug kann zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit oder Ordnung des StraRenverkehrs die Po-
lizei an Stelle der an sich zustandigen Behorden
tatig werden und vorldufige MaRnahmen tref-
fen; sie bestimmt dann die Mittel zur Sicherung

3
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und Lenkung des Verkehrs.

Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 2 und nach § 30
Absatz 2 erteilt die StraRenverkehrsbehorde,
dagegen die hohere Verwaltungsbehdérde, wenn
die Veranstaltung tiber den Bezirk einer StralRen-
verkehrsbehorde hinausgeht, und die oberste
Landesbehorde, wenn die Veranstaltung sich
liber den Verwaltungsbezirk einer hdéheren
Verwaltungsbehorde hinaus erstreckt. Berlhrt
die Veranstaltung mehrere Lander, ist diejeni-
ge oberste Landesbehoérde zustédndig, in deren
Land die Veranstaltung beginnt. Nach MaRgabe
des Landesrechts kann die Zustdndigkeit der
obersten Landesbehérden und der hoheren
Verwaltungsbehorden im Einzelfall oder allge
mein auf eine andere Stelle Gibertragen werden.
(3a) Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 erteilt die
Stralenverkehrsbehérde, dagegen die héhere
Verwaltungsbehorde, welche Abweichungen
von den Abmessungen, den Achslasten, den
zuldssigen Gesamtmassen und dem Sichtfeld
des Fahrzeugs Uber eine Ausnahme zuldsst,
sofern kein Anhorverfahren stattfindet; sie ist
dann auch zusténdig fur Ausnahmen nach § 46
Absatz 1 Nummer 2 und 5 im Rahmen einer sol-
chen Erlaubnis. Dasselbe gilt, wenn eine andere
Behorde diese Aufgaben der héheren Verwal-
tungsbehdérde wahrnimmt.

Vereinbarungen Uber die Benutzung von Stra-
Ben durch den Militdrverkehr werden von der
Bundeswehr oder den Truppen der nichtdeut-
schen Vertragsstaaten des Nordatlantikpaktes
oder der Mitgliedstaaten der Europaischen Uni-
on ausgenommen Deutschland mit der obers-
ten Landesbehérde oder der von ihr bestimm-
ten Stelle abgeschlossen.

Soweit keine Vereinbarungen oder keine Son-
derregelungen fir ausldndische Streitkrafte
bestehen, erteilen die héheren Verwaltungsbe-
hérden oder die nach Landesrecht bestimmten
Stellen die Erlaubnis fur GbermaRige Benutzung
der StraBe durch die Bundeswehr oder durch
die Truppen der nichtdeutschen Vertragsstaa-
ten des Nordatlantikpaktes oder der Mitglied-
staaten der Europdischen Union ausgenommen
Deutschland; sie erteilen auch die Erlaubnis fur
die UbermdRige Benutzung der StraRe durch
die Bundespolizei, die Polizei und den Katastro-
phenschutz.

§ 4 Verkehrszeichen und Verkehr-

seinrichtungen

(1) Die StraBenverkehrsbehorden kénnen die Be-

nutzung bestimmter StraBen oder StralRenstre-
cken aus Griinden der Sicherheit oder Ordnung
des Verkehrs beschranken oder verbieten und
den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben
sie

zur Durchfiihrung von Arbeiten im Strallen-
raum,

zur Verhutung auBerordentlicher Schaden an
der StraRe,
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3. zum Schutz der Wohnbevdlkerung vor Larm und
Abgasen,

4. zum Schutz der Gewasser und Heilquellen,

5. hinsichtlich der zur Erhaltung der 6ffentlichen
Sicherheit erforderlichen MaRnahmen sowie

6. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Ver-
kehrsverhaltens, der Verkehrsabldaufe sowie zur
Erprobung geplanter verkehrssichernder oder
verkehrsregelnder MaRnahmen.

(1a) Das gleiche Recht haben sie ferner

1. in Bade- und heilklimatischen Kurorten,

2. in Luftkurorten,

3. in Erholungsorten von besonderer Bedeutung,

4. in Landschaftsgebieten und Ortsteilen, die
Uberwiegend der Erholung dienen,

4a. hinsichtlich ortlich begrenzter MaRnahmen
aus Grinden des Arten- oder Biotopschutzes,
4b. hinsichtlich ortlich und zeitlich begrenzter
MaRBnahmen zum Schutz kultureller Veranstal-
tungen, die auRerhalb des StraRenraums statt-
finden und durch den StraBenverkehr, insbe-
sondere durch den von diesem ausgehenden
Larm, erheblich beeintrachtigt werden,

5. in der Nahe von Krankenhdusern und Pflegean-
stalten sowie

6. in unmittelbarer N&dhe von Erholungs-
statten auBerhalb  geschlossener  Ort-
schaften, wenn dadurch anders nicht
vermeidbare  Beldstigungen  durch  den
Fahrzeugverkehr verhitet werden kdénnen.
(1b) Die StraRenverkehrsbehérden treffen auch
die notwendigen Anordnungen

1. im Zusammenhang mit der Einrichtung von ge-
buhrenpflichtigen Parkpldtzen fur GroRveran-
staltungen,

2. im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von
Parkmaoglichkeiten fir schwerbehinderte Men-
schen mit auBergewohnlicher Gehbehin de-
rung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder
mit vergleichbaren Funktionseinschrankungen
sowie fiir blinde Menschen,

2a. im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von
Parkmoglichkeiten fur Bewohner stadtischer
Quartiere mit erheblichem Parkraummangel
durch vollstindige oder zeitlich beschrankte
Reservierung des Parkraums fiir die Berechtig-
ten oder durch Anordnung der Freistellung von
angeordneten ParkraumbewirtschaftungsmaR-
nahmen,

3. zur Kennzeichnung von FuBRgéangerbereichen
und verkehrsberuhigten Bereichen,

4. zur Erhaltung der Sicherheit oder Ordnung in

diesen Bereichen sowie

5. zum Schutz der Bevoélkerung vor Larm und Ab-
gasen oder zur Unterstiitzung einer geordneten
stadtebaulichen Entwicklung.

Die StraBenverkehrsbehorden ordnen die Park-
moglichkeiten fir Bewohner, die Kennzeichnung
von FuBgdngerbereichen, verkehrsberuhigten
Bereichen und MaRRnahmen zum Schutze der Be-
volkerung vor Larm und Abgasen oder zur Unter-
stitzung einer geordneten stadtebaulichen Ent-
wicklung im Einvernehmen mit der Gemeinde an.
(1c) Die StraRenverkehrsbehérden ordnen ferner
innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere
in Wohngebieten und Gebieten mit hoher FulRgan-
ger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Que-
rungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen
mit der Gemeinde an. Die Zonen-Anordnung darf
sich weder auf StraBen des liberértlichen Verkehrs
(Bundes-, Landes- und KreisstraRen) noch auf wei-
tere VorfahrtstraRen (Zeichen 306) erstrecken. Sie
darf nur StraBen ohne Lichtzeichen geregelte Kreu-
zungen oder Einmindungen, Fahrstreifenbegren-
zungen (Zei-chen 295), Leitlinien (Zeichen 340) und
benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 240,
241 oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen
237) umfassen. An Kreuzungen und Einmindungen
innerhalb der Zone muss grundsatzlich die Vorfahr-
tregel nach § 8 Absatz 1 Satz 1 (,rechts vor links”)
gelten. Abweichend von Satz 3 bleiben vor dem 1.
November 2000 angeordnete Tempo 30-Zonen mit
Lichtzeichenanlagen zum Schutz der FuRganger zu-
lassig.

(1d)In zentralen stadtischen Bereichen mit hohem
FuBgangeraufkommen und Giberwiegender Auf-
enthaltsfunktion (verkehrsberuhigte Geschafts-
bereiche) kénnen auch Zonen-Geschwindig-
keitsbeschrankungen von weniger als 30 km/h
angeordnet werden.

(1e)Die StraRenverkehrsbehérden ordnen die fur
den Betrieb von mautgebihrenpflichtigen Stre-
cken erforderlichen Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen auf der Grundlage des vom
Konzessionsnehmer vorgelegten Verkehrszei-
chenplans an. Die erforderlichen Anordnungen
sind spatestens drei Monate nach Eingang des
Verkehrszeichenplans zu treffen.

(1f)Zur Kennzeichnung der in einem Luftreinhal-
teplan oder einem Plan fir kurzfristig zu er-
greifende MaBnahmen nach § 47 Absatz 1
oder 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
festgesetzten Umweltzonen ordnet die Stra-
Renverkehrsbehorde die dafir erforderlichen
Verkehrsverbote mittels der Zeichen 270.1 und
270.2 in Verbindung mit dem dazu vorgesehe-
nen Zusatzzeichen an.

(1g)Zur Bevorrechtigung elektrisch betriebener
Fahrzeuge ordnet die StraBenverkehrsbehorde
unter Beachtung der Anforderungen des § 3
Absatz 1 des Elektromobilitdtsgesetzes die da-
fur erforderlichen Zeichen 314, 314.1 und 315
in Verbindung mit dem dazu vorgesehenen Zu-
satzzeichen an.

www.fortbildung33.de
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(1h)Zur Parkbevorrechtigung von Carsharingfahr-

zeugen ordnet die StraRenverkehrsbehoérde un-
ter Beachtung der Anforderungender §§ 2 und
3 des Carsharinggesetzes die dafir erforderli-
chen Zeichen 314, 314.1 und 315 in Verbindung
mit dem dazu vorgesehenen Zusatzzeichen mit
dem Carsharingsinnbild nach § 39 Absatz 11
an. Soll die Parkflache nur fiir ein bestimmtes
Carsharingunternehmen vorgehalten werden,
ist auf einem weiteren Zusatzzeichen unterhalb
dieses Zusatzzeichens die Firmenbezeichnung
des Carsharingunternehmens namentlich in
schwarzer Schrift auf weiBem Grund anzuord-
nen.

(1i) Die StraBenverkehrsbehérden ordnen ferner

2

3

innerhalb geschlossener Ortschaften, insbe-
sondere in Gebieten mit hoher Fahrradver-
kehrsdichte, Fahrradzonen im Einvernehmen
mit der Gemeinde an. Die Zonen-Anordnung
darf sich weder auf Stralen des liberortlichen
Verkehrs (Bundes-, Landes- und KreisstraRen)
noch auf weitere VorfahrtstraRen (Zeichen 306)
erstrecken. Sie darf nur StraRen ohne Lichtzei-
chen geregelte Kreuzungen oder Einmindun-
gen, Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295),
Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichti-
ge Radwege (Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen
295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen.
An Kreuzungen und Einmindungen innerhalb
der Zone muss grundsatzlich die Vorfahrtregel
nach § 8 Absatz 1 Satz 1 (,,rechts vor links”) gel-
ten. Die Anordnung einer Fahrradzone darf sich
nicht mit der Anordnung einer Tempo 30-Zone
Uberschneiden. Innerhalb der Fahrradzone ist
in regelmaRigen Abstanden das Zeichen 244.3
als Sinnbild auf der Fahrbahn aufzubringen.

Zur Durchfuhrung von StraRenbauarbeiten und
zur Verhiltung von auBerordentlichen Scha-
den an der StraRe, die durch deren baulichen
Zustand bedingt sind, kénnen die nach Lan-
desrecht fur den StraBenbau bestimmten Be-
horden (StraRenbaubehérde) — vorbehaltlich
anderer MaBnahmen der StraRenverkehrsbe-
hérden — Verkehrsverbote und -beschrankun-
gen anordnen, den Verkehr umleiten und ihn
durch Markierungen und Leiteinrichtungen len-
ken. Fur Bahnlbergédnge von Eisenbahnen des
offentlichen Verkehrs kénnen nur die Bahnun-
ternehmen durch Blinklicht- oder Lichtzeichen-
anlagen, durch rot-weill gestreifte Schranken
oder durch Aufstellung des Andreaskreuzes ein
bestimmtes Verhalten der Verkehrsteilnehmer
vorschreiben. Fir Bahnilibergdnge von StraRRen-
bahnen auf unabhangigem Bahnkdorper gilt Satz
2 mit der MaRgabe entsprechend, dass die Be-
fugnis zur Anordnung der MaRBnahmen der nach
personenbeférderungsrechtlichen Vorschriften
zustandigen Technischen Aufsichtsbehorde
des StraRenbahnunternehmens obliegt. Alle
Gebote und Verbote sind durch Zeichen und
Verkehrseinrichtungen nach dieser Verordnung
anzuordnen.

Im Ubrigen bestimmen die StraBenverkehrsbe-
horden, wo und welche Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen anzubringen und zu ent-

(4

=

fernen sind, bei StraRennamensschildern nur
dartiber, wo diese so anzubringen sind, wie Zei-
chen 437 zeigt. Die StralRenbaubehdrden legen

vorbehaltlich anderer Anordnungen der Stra-
Renverkehrsbehorden — die Art der Anbrin-
gung und der Ausgestaltung, wie UbergroRe,
Beleuchtung fest; ob Leitpfosten anzubringen
sind, bestimmen sie allein. Sie konnen auch

vorbehaltlich anderer MaRBnahmen der Stra-
Renverkehrsbehorden — Gefahrzeichen anbrin-
gen, wenn die Sicherheit des Verkehrs durch
den Zustand der StraRe gefahrdet wird.

Die genannten Behorden dirfen den Verkehr
nur durch Verkehrszeichen und Verkehrsein-
richtungen regeln und lenken; in dem Fall des
Absatzes 1 Satz 2 Nummer 5 jedoch auch durch
Anordnungen, die durch Rundfunk, Fernsehen,
Tageszeitungen oder auf andere Weise bekannt
gegeben werden, sofern die Aufstellung von
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach den
gegebenen Umstanden nicht moglich ist.

(5) Zur Beschaffung, Anbringung, Unterhaltung und

(6

(7

Entfernung der Verkehrszeichen und Verkehr-
seinrichtungen und zu deren Betrieb einschlieR-
lich ihrer Beleuchtung ist der Baulasttrager ver-
pflichtet, sonst der Eigentumer der Strale. Das
gilt auch fur die von der StraRenverkehrsbehor-
de angeordnete Beleuchtung von FuRgangeri-
berwegen.

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den
StraRenverkehr auswirken, missen die Unter-
nehmer — die Bauunternehmer unter Vorlage
eines Verkehrszeichenplans — von der zustandi-
gen Behorde Anordnungen nach den Absatzen
1 bis 3 daruber einholen, wie ihre Arbeitsstel-
len abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob
und wie der Verkehr, auch bei teilweiser Stra-
Rensperrung, zu beschrédnken, zu leiten und zu
regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Stra-
Ren und Umleitungen zu kennzeichnen haben.
Sie haben diese Anordnungen zu befolgen und
Lichtzeichenanlagen zu bedienen.

Sind StralRen als VorfahrtstraBen oder als Ver-
kehrsumleitungen gekennzeichnet, bedirfen
BaumalRnahmen, durch welche die Fahrbahn
eingeengt wird, der Zustimmung der Strallen-
verkehrsbehorde; ausgenommen sind die lau-
fende StraRenunterhaltung sowie NotmaRnah-
men. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sich
die Behorde nicht innerhalb einer Woche nach
Eingang des Antrags zu der MaRnahme gedu-
Rert hat.

(7a) Die Besatzung von Fahrzeugen, die im Pan-

nenhilfsdienst, bei Bergungsarbeiten und bei
der Vorbereitung von AbschleppmaRnahmen
eingesetzt wird, darf bei Gefahr im Verzug zur
Eigensicherung, zur Absicherung des havarier-
ten Fahrzeugs und zur Sicherung des Ubrigen
Verkehrs an der Pannenstelle Leitkegel (Zeichen
610) aufstellen.
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(8) Die StraRenverkehrsbehérden kénnen inner-

halb geschlossener Ortschaften die zuldssige
Hochstgeschwindigkeit auf bestimmten Stra-
Ben durch Zeichen 274 erhohen. AuRerhalb
geschlossener Ortschaften kénnen sie mit Zu-
stimmung der zustdndigen obersten Landesbe-
hérden die nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buch-
stabe c zuldssige Hochstgeschwindigkeit durch
Zeichen 274 auf 120 km/h anheben.

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund
der besonderen Umstdnde erforderlich gebo-
ten ist. Dabei durfen Gefahrzeichen nur dort
angeordnet werden, wo es fir die Sicherheit
des Verkehrs erforderlich ist, weil auch ein
aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr
nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann und
auch nicht mit ihr rechnen muss. Insbesondere
Beschrankungen und Verbote des flieRenden
Verkehrs dirfen nur angeordnet werden, wenn
auf Grund der besonderen 6rtlichen Verhalt-
nisse eine Gefahrenlage besteht, die das allge-
meine Risiko einer Beeintrachtigung der in den
vorstehenden Absdtzen genannten Rechtsgiter
erheblich Ubersteigt. Satz 3 gilt nicht fiir die An-
ordnung von

Schutzstreifen fur den Radverkehr (Zeichen
340),

Fahrradstraen (Zeichen 244.1),

Sonderwegen aullerhalb geschlossener Ort-
schaften (Zeichen 237, Zeichen 240, Zeichen
241) oder Radfahrstreifen innerhalb geschlos-
sener Ortschaften (Zeichen 237 in Verbindung
mit Zeichen 295),

Tempo-30-Zonen nach Absatz 1c,

verkehrsberuhigten Geschéftsbereichen nach
Absatz 1d,

innerortlichen streckenbezogenen Geschwin-
digkeitsbeschrankungen von 30 km/h (Zeichen
274) nach Absatz 1 Satz 1 auf StralRen des tber-
ortlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreis-
straRen) oder auf weiteren VorfahrtstrakRen
(Zeichen 306) im unmittelbaren Bereich von an
diesen Stralen gelegenen Kindergarten, Kin-
dertagesstatten, allgemeinbildenden Schulen,
Forderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder
Krankenh&usern,

ErprobungsmaBnahmen nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 6 zweiter Halbsatz,

Fahrradzonen nach Absatz 1i. Satz 3 gilt ferner
nicht fir Beschrankungen oder Verbote des flie-
RBenden Verkehrs nach Absatz 1 Satz 1 oder 2
Nummer 3 zur Beseitigung oder Abmilderung
von erheblichen Auswirkungen veranderter
Verkehrsverhaltnisse, die durch die Erhebung
der Maut nach dem Bundesfernstraenmaut-
gesetz hervorgerufen worden sind. Satz 3 gilt
zudem nicht zur Kennzeichnung der in einem
Luftreinhalteplan oder einem Plan fuir kurzfris-

tig zu ergreifende MafRnahmen nach § 47 Absatz
1 oder 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
festgesetzten Umweltzonen nach Absatz 1f.

(10) Absatz 9 gilt nicht, soweit Verkehrszeichen an-
geordnet werden, die zur Forderung der Elek-
tromobilitdt nach dem Elektromobilitatsgesetz
oder zur Forderung des Carsharing nach dem
Carsharinggesetz getroffen werden diirfen.

4 Ausnahmegenehmigung und
Erlaubnis

(1) Die StraBenverkehrsbehérden kénnen in be-
stimmten Einzelfdllen oder allgemein fiir be-
stimmte Antragsteller Ausnahmen genehmigen

1. von den Vorschriften Uber die StraRenbenut-
zung (§ 2);

2. vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahr-
straBe zu betreten oder mit dort nicht zugelas-
senen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 und
9);

3. von den Halt- und Parkverboten (§ 12 Absatz 4);

4. vom Verbot des Parkens vor oder gegenuber
von Grundstticksein- und -ausfahrten (§ 12 Ab-
satz 3 Nummer 3);

4a. von der Vorschrift, an Parkuhren nur wéahrend
des Laufens der Uhr, an Parkscheinautomaten
nur mit einem Parkschein zu halten (§ 13 Absatz
1);

4b. von der Vorschrift, im Bereich eines Zonenhalt-
verbots (Zeichen 290.1 und 290.2) nur wahrend
der dort vorgeschriebenen Zeit zu parken (§ 13
Absatz 2);

4c. von den Vorschriften tiber das Abschleppen von
Fahrzeugen (§ 15a);

5. von den Vorschriften Gber Hohe, Lange und
Breite von Fahrzeug und Ladung (§ 18 Absatz 1
Satz 2, § 22 Absatz 2 bis 4); 5a. von dem Verbot
der unzuldssigen Mitnahme von Personen (§
21);

5b. von den Vorschriften tGber das Anlegen von Si-
cherheitsgurten und das Tragen von Schutzhel-
men (§ 21a);

6. vom Verbot, Tiere von Kraftfahrzeugen und
andere Tiere als Hunde von Fahrrdadern aus zu
fiihren (§ 28 Absatz 1 Satz 3 und 4);

7. vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot (§ 30 Ab-
satz 3);

8. vom Verbot, Hindernisse auf die StraRe zu brin-
gen (§ 32 Absatz 1);

9. von den Verboten, Lautsprecher zu betreiben,
Waren oder Leistungen auf der StraRe anzubie-
ten (§ 33 Absatz 1 Nummer 1 und 2);
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10. vom Verbot der Werbung und Propaganda in
Verbindung mit Verkehrszeichen (§ 33 Absatz
2 Satz 2) nur fur die Flachen von Leuchtsdulen,
an denen Haltestellenschilder 6ffentlicher Ver-
kehrsmittel angebracht sind;

11. von den Verboten oder Beschrdnkungen, die
durch Vorschriftzeichen (Anlage 2), Richtzei-
chen (Anlage 3), Verkehrseinrichtungen (Anlage
4) oder Anordnungen (§ 45 Absatz 4) erlassen
sind;

12. von dem Nacht- und Sonntagsparkverbot (§ 12
Absatz 3a).

Vom Verbot, Personen auf der Ladeflache oder in
Laderdumen mitzunehmen (§ 21 Absatz 2), kon-
nen fur die Dienstbereiche der Bundeswehr, der
auf Grund des Nordatlantik-Vertrages errichteten
internationalen Hauptquartiere, der Bundespolizei
und der Polizei deren Dienststellen, fir den Kata-
strophenschutz die zustandigen Landesbehdrden,
Ausnahmen genehmigen. Dasselbe gilt fur die
Vorschrift, dass vorgeschriebene Sicherheitsgurte
angelegt sein oder Schutzhelme getragen werden
missen (§ 21a).

(1a) Die StraRenverkehrsbehdrden kénnen zur Be-
vorrechtigung elektrisch betriebener Fahrzeuge
allgemein durch Zusatzzeichen Ausnahmen von
Verkehrsbeschrankungen,  Verkehrsverboten
oder Verkehrsumleitungen nach § 45 Absatz 1
Nummer 3, Absatz 1a und Absatz 1b Nummer
5 1. Alternative zulassen. Das gleiche Recht ha-
ben sie fir die Benutzung von Busspuren durch
elektrisch betriebene Fahrzeuge. Die Anforde-
rungen des § 3 Absatz 1 des Elektromobilitats-
gesetzes sind zu beachten.

(2

Die zustdndigen obersten Landesbehdrden
oder die nach Landesrecht bestimmten Stellen
konnen von allen Vorschriften dieser Verord-
nung Ausnahmen fiir bestimmte Einzelfalle
oder allgemein fir bestimmte Antragsteller
genehmigen. Vom Sonn- und Feiertagsfahrver-
bot (§ 30 Absatz 3) kdnnen sie dariber hinaus
fur bestimmte Stralen oder Stralenstrecken
Ausnahmen zulassen, soweit diese im Rahmen
unterschiedlicher Feiertagsregelung in den
Landern (§ 30 Absatz 4) notwendig werden. Er-
strecken sich die Auswirkungen der Ausnahme
Uber ein Land hinaus und ist eine einheitliche
Entscheidung notwendig, ist das Bundesminis-
terium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
zustandig; die Ausnahme erlasst dieses Bundes-
ministerium durch Verordnung.

(3

Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis kon-
nen unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt
werden und mit Nebenbestimmungen (Be-
dingungen, Befristungen, Auflagen) versehen
werden. Erforderlichenfalls kann die zustandige
Behorde die Beibringung eines Sachverstandi-
gengutachtens auf Kosten des Antragstellers
verlangen. Die Bescheide sind mitzufiihren und
auf Verlangen zustandigen Personen auszuhan-
digen. Bei Erlaubnissen nach § 29 Absatz 3 und
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Absatz 1

Nummer 5 geniigt das Mitfiihren fernkopierter
Bescheide oder von Ausdrucken elektronisch
erteilter und signierter Bescheide sowie deren
digitalisierte Form auf einem Speichermedium,
wenn diese derart mitgefiihrt wird, dass sie bei
einer Kontrolle auf Verlangen zustandigen Per-
sonen lesbar gemacht werden kann.

(4) Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse der
zustandigen Behorde sind fir den Geltungsbe-
reich dieser Verordnung wirksam, sofern sie
nicht einen anderen Geltungsbereich nennen.

§ 47 Ortliche Zustandigkeit

(1) Die Erlaubnisse nach § 29 Absatz 2 und nach §
30 Absatz 2 erteilt fur eine Veranstaltung, dieim
Ausland beginnt, die nach § 44 Absatz 3 sachlich
zustandige Behorde, in deren Gebiet die Gren-
zibergangsstelle liegt. Diese Behorde ist auch
zustandig, wenn sonst erlaubnis- und genehmi-
gungspflichtiger Verkehr im Ausland beginnt.
Die Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 erteilt die
StraRenverkehrsbehorde, in deren Bezirk der
erlaubnispflichtige Verkehr beginnt, oder die
StralRenverkehrsbehorde, in deren Bezirk der
erlaubnispflichtige Verkehr endet; im Fall einer
flaichendeckenden Erlaubnis wird die Erlaubnis
nach § 29 Absatz 3 von der StraBenverkehrsbe-
horde erteilt, in deren Bezirk die den Transport
durchfiihrende Person ihren Wohnort oder Sitz
oder das den Transport durchfiihrende Un-
ternehmen seinen Sitz hat. Befindet sich der
Wohnort oder der Sitz im Ausland, so ist die Be-
horde zustandig, in deren Bezirk erstmalig von
der Erlaubnis Gebrauch gemacht wird.

2

Zustandig sind fur die Erteilung von Ausnahme-
genehmigungen

1. nach § 46 Absatz 1 Nummer 2 flr eine Ausnah-
me von § 18 Absatz 1 die StraRBenverkehrsbe-
horde, in deren Bezirk auf die Autobahn oder
Kraftfahrstrae eingefahren werden soll. Wird
jedoch eine Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 oder
eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 Absatz
1 Nummer 5 erteilt, ist die Verwaltungsbehorde
zustandig, die diese Verfligung erldsst;

2. nach § 46 Absatz 1 Nummer 4a fur kleinwtich-
sige Menschen sowie nach § 46 Absatz 1 Num-
mer 4a und 4b fur Ohnhénder die StraRenver-
kehrsbehorde, in deren Bezirk der Antragsteller
seinen Wohnort hat, auch fir die Bereiche, die
auBerhalb ihres Bezirks liegen;

3. nach § 46 Absatz 1 Nummer 4c die StraRenver-
kehrsbehorde, in deren Bezirk der Antragsteller
seinen Wohnort, seinen Sitz oder eine Zweig-
niederlassung hat;

4. nach § 46 Absatz 1 Nummer 5 die StraRen-
verkehrsbehorde, in deren Bezirk der zu ge-
nehmigende Verkehr beginnt oder die Stra-
Renverkehrsbehorde, in deren Bezirk der zu
genehmigende Verkehr endet; im Fall einer
flichendeckenden Ausnahmegenehmigung
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die StraRenverkehrsbehorde, in deren Bezirk
die den Transport durchfiihrende Person ih-
ren Wohnort oder Sitz oder das den Transport
durchfiihrende Unternehmen seinen Sitz hat.
Befindet sich der Wohnort oder der Sitz im Aus-
land, so ist die Behdrde zustandig, in deren Be-
zirk erstmalig von der Genehmigung Gebrauch
gemacht wird;

5. nach § 46 Absatz 1 Nummer 5b die StraBenver-
kehrsbehérde, in deren Bezirk der Antragsteller
seinen Wohnort hat, auch fur die Bereiche, die
aulerhalb ihres Bezirks liegen;

6. nach § 46 Absatz 1 Nummer 7 die StraRen-
verkehrsbehorde, in deren Bezirk die Ladung
aufgenommen wird oder, im Falle einer fla-
chendeckenden Ausnahmegenehmigung, die
StralRenverkehrsbehorde, in deren Bezirk die
den Transport durchfiihrende Person ihren
Wohnortoder Sitz oder das den Transport
durchfiihrende Unternehmen seinen Sitz hat.
Diese sind auch fiir die Genehmigung der Leer-
fahrt zum Beladungsort zustandig, ferner dann,
wenn in ihrem Land von der Ausnahmegeneh-
migung kein Gebrauch gemacht wird oder wenn
dort kein Fahrverbot besteht. Befindet sich der
Wohnort oder der Sitz im Ausland, so ist die Be-
hoérde zustandig, in deren Bezirk erstmalig von
der Genehmigung Gebrauch gemacht wird;

7. nach § 46 Absatz 1 Nummer 11 die Straenver-
kehrsbehorde, in deren Bezirk die Verbote, Be-
schrankungen und Anordnungen erlassen sind,
fur schwerbehinderte Menschen jedoch jede
StraRBenverkehrsbehorde auch fiir solche MaR-
nahmen, die auBerhalb ihres Bezirks angeord-
net sind;

8. in allen Ubrigen Fallen die StraBenverkehrsbe-
horde, in deren Bezirk von der Ausnahmege-

nehmigung Gebrauch gemacht werden soll.

(3

Die Erlaubnisse fur die lbermaRige Benutzung
der StraRe durch die Bundeswehr, die in § 35
Absatz 5 genannten Truppen, die Bundespolizei,
die Polizei und den Katastrophenschutz erteilen
die hohere Verwaltungsbehorde oder die nach
Landesrecht bestimmte Stelle, in deren Bezirk
der erlaubnispflichtige Verkehr beginnt.

§ 48Verkehrsunterricht

Wer Verkehrsvorschriften nicht beachtet, ist auf
Vorladung der StraRenverkehrsbehdrde oder der
von ihr beauftragten Beamten verpflichtet, an ei-
nem Unterricht Gber das Verhalten im StraBenver-
kehr teilzunehmen.

§ 490rdnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des StraBen-
verkehrsgesetzes handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig gegen eine Vorschrift tiber

1. das allgemeine Verhalten im StraRBenverkehr

7a.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a)

b)

nach § 1 Absatz 2,

die StraBenbenutzung durch Fahrzeuge nach §
2 Absatz 1 bis 3a, Absatz 4 Satz 1, 4, 5 oder 6
oder Absatz 5,

die Geschwindigkeit nach § 3,
den Abstand nach § 4,

das Uberholen nach § 5 Absatz 1 oder 2, Absatz
3 Nummer 1, Absatz 3a bis 4a, Absatz 5 Satz 2,
Absatz 6 oder 7,

das Vorbeifahren nach § 6,

das Benutzen linker Fahrstreifen nach § 7 Ab-
satz 3a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2,
Absatz 3b, Absatz 3c Satz 3 oder den Fahrstrei-
fenwechsel nach § 7 Absatz 5,

das Verhalten auf Ausfadelungsstreifen nach §
7a Absatz 3,

die Vorfahrt nach § 8,

das Abbiegen, Wenden oder Rickwartsfahren
nach § 9 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 oder 3, Absatz
3 bis 6,

das Einfahren oder Anfahren nach § 10 Satz 1
oder Satz 2,

das Verhalten bei besonderen Verkehrslagen
nach § 11 Absatz 1 oder 2,

das Halten oder Parken nach § 12 Absatz 1, 3,
3a Satz 1, Absatz 3b Satz 1, Absatz 4 Satz 1, 2
zweiter Halbsatz, Satz 3 oder 5 oder Absatz 4a
bis 6,

Parkuhren, Parkscheine oder Parkscheiben
nach § 13 Absatz 1 oder 2,

die Sorgfaltspflichten beim Ein- oder Ausstei-
gen nach § 14,

das Liegenbleiben von Fahrzeugen nach § 15,
15a. das Abschleppen nach § 15a,

die Abgabe von Warnzeichen nach § 16,

die Beleuchtung und das Stehenlassen unbe-
leuchteter Fahrzeuge nach § 17 Absatz 1 bis 4,
Absatz 4a Satz 1, Absatz 5 oder 6,

die Benutzung von Autobahnen und Kraftfahr-
stralen nach § 18 Absatz 1 bis 3, Absatz 5 Satz 2
oder Absatz 6 bis 11,

das Verhalten

an Bahnubergédngen nach § 19 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 oder 3, Satz 2, Satz 3 oder Absatz 2
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Ab-
satz 3 bis 6 oder

an und vor Haltestellen von 6ffentlichen Ver-

§§ 48-49
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21.

22.

23.

24.

b)

<)

25.

26.

27.

28.

29.

(2

la.

kehrsmitteln und Schulbussen nach § 20, 20. die
Personenbeférderung nach § 21 Absatz 1 Satz
1, Absatz 1a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz
2 Nummer 2, Absatz 2 Satz 1, 4 oder 6 oder Ab-
satz 3 Satz 1 bis 3, 20a. das Anlegen von Sicher-
heitsgurten nach § 21a Absatz 1 Satz 1 oder das
Tragen von Schutzhelmen nach § 21a Absatz 2
Satz 1,

die Ladung nach § 22,

sonstige Pflichten des Fahrzeugfiihrers nach §
23 Absatz 1, Absatz 1a Satz 1, auch in Verbin-
dung mit den S&tzen 2 bis 4, Absatz 1c, Absatz 2
erster Halbsatz, Absatz 3 oder Absatz 4 Satz 1,

das Fahren mit Krankenfahrstthlen oder ande-
ren als in § 24 Absatz 1 genannten Rollstiihlen
nach § 24 Absatz 2,

das Verhalten

als zu FuR Gehender nach § 25 Absatz 1 bis 4,
an FuBgangeriiberwegen nach § 26 oder

auf Bricken nach § 27 Absatz 6,

den Umweltschutz nach § 30 Absatz 1 oder 2
oder das Sonn- und Feiertagsfahrverbot nach §
30 Absatz 3 Satz 1 oder 2 Nummer 7 Satz 2,

das Sporttreiben oder Spielen nach § 31 Absatz
1Satz 1, Absatz 2 Satz 3,

das Bereiten, Beseitigen oder Kenntlichmachen
von verkehrswidrigen Zustanden oder die wirk-
same Verkleidung gefahrlicher Gerate nach §
32,

Verkehrsbeeintrachtigungen nach § 33 Absatz 1
oder 2 oder

das Verhalten nach einem Verkehrsunfall nach
§ 34 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2, Nummer 5
oder Nummer 6 Buchstabe b — sofern in diesem
letzten Fall zwar eine nach den Umstanden an-
gemessene Frist gewartet, aber nicht Name und
Anschrift am Unfallort hinterlassen wird — oder
nach § 34 Absatz 3, verstoRt.

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des StraRen-

verkehrsgesetzes handelt auch, wer vorsatzlich
oder fahrlassig

als Flhrer eines geschlossenen Verbandes
entgegen §27 Absatz 5 nicht daflr sorgt, dass
die fur geschlossene Verbdnde geltenden Vor-
schriften befolgt werden,

entgegen § 27 Absatz 2 einen geschlossenen
Verband unterbricht

als Fuhrer einer Kinder- oder Jugendgruppe
entgegen § 27 Absatz 1 Satz 4 diese nicht den

Gehweg benutzen lasst,

als Tierhalter oder sonst fir die Tiere Verant-

Rl

=

wortlicher einer Vorschrift nach § 28 Absatz 1
oder Absatz 2 Satz 2 zuwiderhandelt,

als Reiter, Flihrer von Pferden, Treiber oder Fiih-
rer von Vieh entgegen § 28 Absatz 2 einer fir
den gesamten Fahrverkehr einheitlich beste-
henden Verkehrsregel oder Anordnung zuwi-
derhandelt,

[aufgehoben]

entgegen § 29 Absatz 2 Satz 1 eine Veranstal-
tung durchfuhrt oder als Veranstaltender ent-
gegen § 29 Absatz 2 Satz 3 nicht dafir sorgt,
dass die in Betracht kommenden Verkehrsvor-
schriften oder Auflagen befolgt werden, oder

entgegen § 29 Abs. 3 ein dort genanntes Fahr-
zeug oder einen Zug fihrt.

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des StralRen-
verkehrsgesetzes handelt ferner, wer vorsatz-
lich oder fahrlassig

entgegen § 36 Absatz 1 bis 4 ein Zeichen oder
eine Weisung oder entgegen Absatz 5 Satz 4 ein
Haltgebot oder eine Anweisung eines Polizeibe-
amten nicht befolgt,

einer Vorschrift des § 37 tUber das Verhalten an
Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen oder
beim Rechtsabbiegen mit Grinpfeil zuwider-
handelt,

entgegen § 38 Absatz 1, 2 oder 3 Satz 3 blaues
Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn oder
allein oder gelbes Blinklicht verwendet oder
entgegen § 38 Absatz 1 Satz 2 nicht sofort freie
Bahn schafft,

entgegen § 41 Absatz 1 ein durch Vorschriftzei-
chen angeordnetes Ge- oder Verbot der Anlage
2 Spalte 3 nicht befolgt,

entgegen § 42 Absatz 2 ein durch Richtzeichen
angeordnetes Ge- oder Verbot der Anlage 3
Spalte 3 nicht befolgt,

entgegen § 43 Absatz 3 Satz 2 eine abgesperrte
Straenflache befahrt oder

einer den Verkehr verbietenden oder beschran-
kenden Anordnung, die nach § 45 Absatz 4
zweiter Halbsatz bekannt gegeben worden ist,
zuwiderhandelt.

Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des StralRen-
verkehrsgesetzes handelt schlieflich, wer vor-
satzlich oder fahrlassig

demVerbotdes §35Absatz6Satz1,2oder3 iber
die Reinigung von Gehwegen zuwiderhandelt,
la. entgegen § 35 Absatz 6 Satz 4 keine auffalli-
ge Warnkleidung tragt,

entgegen § 35 Absatz 8 Sonderrechte auslbt,
ohne die offentliche Sicherheit und Ordnung
gebihrend zu berticksichtigen,
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3. entgegen § 45 Absatz 6 mit Arbeiten beginnt,
ohne zuvor Anordnungen eingeholt zu haben,
diese Anordnungen nicht befolgt oder Lichtzei-
chenanlagen nicht bedient,

4. entgegen § 46 Absatz 3 Satz 1 eine vollziehbare
Auflage der Ausnahmegenehmigung oder Er-
laubnis nicht befolgt,

5. entgegen § 46 Absatz 3 Satz 3, auch in Verbin-
dung mit Satz 4, die Bescheide, Ausdrucke oder
deren digitalisierte Form nicht mitfiihrt oder
auf Verlangen nicht aushandigt oder sichtbar
macht,

6. entgegen § 48 einer Vorladung zum Verkehrsun-
terricht nicht folgt oder

7. entgegen § 50 auf der Insel Helgoland ein Kraft-
fahrzeug fiihrt oder mit einem Fahrrad fahrt.

5 Sonderregelung fiir die Insel
Helgoland

Auf der Insel Helgoland sind der Verkehr mit Kraft-
fahrzeugen und das Radfahren verboten.

§ 5 1Besondere Kostenregelung

Die Kosten der Zeichen 386.1, 386.2 und 386.3 tragt
abweichend von § 5b Absatz 1 des StraBenverkehrs-
gesetzes derjenige, der die Aufstellung dieses Zei-
chenes bantragt.

5 Ubergangs- und Anwendungsbe-
stimmungen

(1) Mit Ablauf des 31. Dezember 2026 sind nicht
mehr anzuwenden:

1. §39 Absatz 10,
2. §45 Absatz 1g,
3. §46 Absatz 1a,

4. Anlage 2 Nummer 25 Spalte 3 Nummer 4 sowie
Nummer 25,1, 27.1, 63.5 und 64.1,

5. Anlage 3 Nummer 7 Spalte 3 Nummer 3, Num-
mer 8 Spalte 3 Nummer 4, Nummer 10 Spalte 3
Nummer 3 und Nummer 11 Spalte 3.

Abweichend von § 2 Absatz 3a Satz 1 darf der
Flihrer eines Kraftfahrzeuges dieses bis zum
Ablauf des 30. September 2024 bei Glatteis,
Schneeglatte, Schneematsch, Eisglatte oder
Reifgldtte auch fahren, wenn alle Rader mit Rei-
fen ausgeristet sind, die unbeschadet der allge-
meinen Anforderungen an die Bereifung

(2

1. die in Anhang Il Nummer 2.2 der Richtlinie
92/23/EWG des Rates vom 31. Marz 1992 Uber
Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeu-
ganhangern und Uber ihre Montage (ABI. L 129
vom 14.5.1992, S. 95), die zuletzt durch die
Richtlinie 2005/11/EG (ABI. L 46 vom 17.2.2005,

S. 42) geandert worden ist, beschriebenen Ei-
genschaften erfillen (M+S Reifen) und

2. nicht nach dem 31. Dezember 2017 hergestellt
worden sind. Im Falle des Satzes 1 Nummer 2
mafgeblich ist das am Reifen angegebene Her-
stellungsdatum.

§ 2 Absatz 3a Satz 3 Nummer 2 ist erstmals am
ersten Tag des sechsten Monats, der auf den
Monat folgt, in dem das Bundesministerium fir
Verkehr und digitale Infrastruktur dem Bundes-
rat einen Bericht lUber eine Felduntersuchung
der Bundesanstalt fur Stralenwesen Uber die
Eignung der Anforderung des § 2 Absatz 3a Satz
3 Nummer 2 vorlegt, spatestens jedoch ab dem
1. Juli 2020, anzuwenden.

™
»

(4

=

§ 23 Absatz 1a ist im Falle der Verwendung ei-
nes Funkgerates erst ab dem 1. Juli 2020 anzu-
wenden.

§ 5 3Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2013 in Kraft.

(2) Die StraRenverkehrs-Ordnung vom 16. No-
vember 1970 (BGBI. I S. 1565; 1971 I S. 38), die
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1.
Dezember 2010 (BGBI. | S. 1737) geandert wor-
den ist, tritt mit folgenden MaRgaben an dem in
Absatz 1 bezeichneten Tag auBer Kraft:

1. Verkehrszeichen in der Gestaltung nach der bis
zum 1. Juli 1992 geltenden Fassung behalten
weiterhin ihre Gultigkeit.

2. Fur Kraftomnibusse, die vor dem 8. Dezember
2007 erstmals in den Verkehr gekommen sind,
ist § 18 Absatz 5 Nummer 3 in der vor dem 8.
Dezember 2007 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden.

3. Zusatzzeichen zu Zeichen 220, durch die nach
den bis zum 1. April 2013 geltenden Vorschrif-
ten der Fahrradverkehr in der Gegenrichtung
zugelassen werden konnte, soweit in einer
EinbahnstraBe mit geringer Verkehrsbelastung
die zuldssige Hochstgeschwindigkeit durch
Verkehrszeichen auf 30 km/h oder weniger be-
schrankt ist, bleiben bis zum 1. April 2017 gultig.

4. Die bis zum 1. April 2013 angeordneten Zeichen
150, 153, 353, 380, 381, 388 und 389 bleiben bis
zum 31. Oktober 2022 giiltig.

5. Bereits angeordnete Zeichen 311, die im oberen
Teil weilk sind, wenn die Ortschaft, auf die hin-
gewiesen wird, zu derselben Gemeinde wie die
zuvor durchfahrene Ortschaft gehort, bleiben
weiterhin giltig.

StVO

§§ 50-53
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ANLAGEN StVo

ANLAGE 1
(zu § 40 Absatz 6 und 7)

Allgemeine und Besondere Gefahrzeichen

Erlauterungen

Abschnitt 1 Aligemeine Gefahrzeichen (zu § 40 Absatz 6)

Zeichen 101

1 Ein Zusatzzeichen kann die Gefahr ndher bezeichnen.

Gefahrstelle

Zeichen 102

2 Kreuzung oder Einmindung mit Vorfahrt von rechts

Kreuzung oder Einmindung

Zeichen 103
3
Kurve
Zeichen 105
4
Doppelkurve
Zeichen 108
5
Gefélle
Zeichen 110
6

Steigung
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Ifd. Nr.
Zeichen 112
7
Unebene Fahrbahn
Zeichen 114
8
Schleuder- oder Rutschgefahr
Zeichen 117
9
Seitenwind
Zeichen 120
10
Verengte Fahrbahn
Zeichen 121
11
Einseitig verengte Fahrbahn
Zeichen 123
12

Arbeitsstelle

Erlduterungen

Schleuder- oder Rutschgefahr bei Nasse oder Schmutz
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13

14

15

16

17

18

Zeichen 124

Stau

Zeichen 125

Gegenverkehr

Zeichen 131

Lichtzeichenanlage

Zeichen 133

FuRganger

Zeichen 136

Kinder

Zeichen 138

Radverkehr

Erlauterungen
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Ifd. Nr.

Zeichen 142

19

Wildwechsel

Erlduterungen

Abschnitt 2 Besondere Gefahrzeichen vor Ubergingen von Schienenbahnen mit Vorrang (zu § 40 Absatz 7)

Zeichen 151

20
Bahnubergang

Zeichen 156

21
Bahnlbergang mit dreistreifiger Bake

Zeichen 159

22
Zweistreifige Bake

Zeichen 162

23

Einstreifige Bake

BahnUbergang mit dreistreifiger Bake etwa 240 m vor dem Bahniibergang. Die An-
gabe erheblich abweichender Abstéande kann an der dreistreifi-gen, zweistreifigen
und einstreifigen Bake oberhalb der Schragstreifen in schwarzen Ziffern erfolgen.

Zweistreifige Bake etwa 160 m vor dem BahnUbergang

Einstreifige Bake etwa 80 m vor dem Bahnubergang
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ANLAGE 2
(zu § 41 Absatz 1)

Vorschriftzeichen

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Zeichen und Zusatzzeichen

Abschnitt 1 Wartegebote und Haltgebote

Ge- oder Verbot
Zeichen 201 1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss dem Schienenverkehr Vorrang gewahren.
2. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf bis zu 10 m vor diesem Zeichen nicht halten, wenn
es dadurch verdeckt wird.
3. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf vor und hinter diesem Zeichen
a) innerhalb geschlossener Ortschaften (Zeichen 310 und 311) bis zu je 5 m,
1 b) auerhalb geschlossener Ortschaften bis zu je 50 m nicht parken.

4.Ein Zusatzzeichen mit schwarzem Pfeil zeigt an, dass das Andreaskreuz nur fir den
StraRenverkehr in Richtung dieses Pfeils gilt.
Erlduterung

Andreaskreuz Das Zeichen (auch liegend) befindet sich vor dem Bahniibergang, in der Regel unmit-
telbar davor. Ein Blitzpfeil in der Mitte des Andreaskreuzes zeigt an, dass die Bahn-
strecke eine Spannung fihrende Fahrleitung hat.

Zeichen 205

Ge- oder Verbot
1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss Vorfahrt gewdhren.
2. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf bis zu 10 m vor diesem Zeichen nicht halten, wenn
2 es dadurch verdeckt wird.
Erlduterung
Das Zeichen steht unmittelbar vor der Kreuzung oder Einmiindung. Es kann durch
Vorfahrt gewahren. dasselbe Zeichen mit Zusatzzeichen, das die Entfernung angibt, angeklndigt sein.

Ge- oder Verbot

Ist das Zusatzzeichen zusammen mit dem Zeichen 205 angeordnet, bedeutet es:
Wer ein Fahrzeug fihrt, muss Vorfahrt gewahren und dabei auf Radverkehr und
Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der eKFV von links und rechts achten.
Erlduterung

Das Zusatzzeichen steht Giber dem Zeichen 205.

21

Ge- oder Verbot

Ist das Zusatzzeichen zusammen mit dem Zeichen 205 angeordnet, bedeutet es:
2.2 Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss der StraBenbahn Vorfahrt gewahren.

Erlduterung

Das Zusatzzeichen steht Gber dem Zeichen 205.

Zeichen 206

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fiihrt, muss anhalten und Vorfahrt gewdhren.

2. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf bis zu 10 m vor diesem Zeichen nicht halten, wenn
es dadurch verdeckt wird.

3. Ist keine Haltlinie (Zeichen 294) vorhanden, ist dort anzuhalten, wo die andere
StralRe zu Ubersehen ist.

Halt. Vorfahrt gewahren.

Erlduterung
3.1 Das Zusatzzeichen kindigt zusammen mit dem Zeichen 205 das Haltgebot in der
angegebenen Entfernung an.
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Ge- oder Verbote

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen -
Erlduterungen

Ge- oder Verbot
Ist das Zusatzzeichen zusammen mit dem Zeichen 206 angeordnet, bedeutet es:
Wer ein Fahrzeug fihrt, muss anhalten und Vorfahrt gewahren und dabei auf Rad-

32 verkehr und Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der eKFV von links und rechts achten.
Erlduterung
Das Zusatzzeichen steht Uber dem Zeichen 206.
702 Erlduterung
und 3 Das Zusatzzeichen gibt zusammen mit den Zeichen 205 oder 206 den Verlauf der
Vorfahrtstrae (abknickende Vorfahrt) bekannt.
Zeichen 208
4 Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, hat dem Gegenverkehr Vorrang zu gewdhren.

Vorrang des
Gegenverkehrs

Abschnitt 2 Vorgeschriebene Fahrtrichtungen

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss der vorgeschriebenen Fahrtrichtung folgen.

zu5 i
bis 7 Erlduterung
Andere als die dargestellten Fahrtrichtungen werden entsprechend vorgeschrieben.
Auf Anlage 2 laufende Nummer 70 wird hingewiesen.
Zeichen 209
5
Rechts
Zeichen 211
6
Hier rechts
Zeichen 214
7

Geradeaus oder rechts
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Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 215

8

Kreisverkehr

Zeichen 220
9

Einbahnstrale
9.1

Abschnitt 3 Vorgeschriebene Vorbeifahrt

Zeichen 222

10

Rechts vorbei

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss der vorgeschriebenen Fahrtrichtung im Kreisver-
kehr rechts folgen.

2. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf die Mittelinsel des Kreisverkehrs nicht Gberfahren.
Ausgenommen von diesem Verbot sind nur Fahrzeuge, denen wegen ihrer Abmes-
sungen das Befahren sonst nicht maéglich ware. Mit ihnen darf die Mittelinsel und
Fahrbahnbegrenzung tberfahren werden, wenn eine Gefahrdung anderer am Ver-
kehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist.

3. Es darf innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn nicht gehalten werden.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf die EinbahnstraRe nur in Richtung des Pfeils befahren.
Erlduterung

Das Zeichen schreibt fur den Fahrzeugverkehr auf der Fahrbahn die Fahrtrichtung
Vor.

Ge- oder Verbot

Ist Zeichen 220 mit diesem Zusatzzeichen angeordnet, bedeutet dies:

Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss beim Einbiegen und im Verlauf einer EinbahnstralRe
auf Radverkehr und Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der eKFV entgegen der Fahr-
trichtung achten.

Erlduterung

Das Zusatzzeichen zeigt an, dass Radverkehr in der Gegenrichtung zugelassen ist.
Beim Vorbeifahren an einer fiir den gegenlaufigen Radverkehr freigegebenen Ein-
bahnstralRe bleibt gegeniiber dem ausfahrenden Radfahrer der Grundsatz, dass
Vorfahrt hat, wer von rechts kommt (§ 8 Absatz 1 Satz 1) unberihrt. Dies gilt auch
fur den ausfahrenden Radverkehr. Miindet eine EinbahnstralRe fur den gegenlaufig
zugelassenen Radverkehr in eine VorfahrtstralRe, steht fir den aus der Einbahnstra-
Re ausfahrenden Radverkehr das Zeichen 205.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fihrt, muss der vorgeschriebenen Vorbeifahrt folgen.
Erlduterung

,Links vorbei” wird entsprechend vorgeschrieben.

Abschnitt 4 Seitenstreifen als Fahrstreifen, Haltestellen und Taxenstinde

Zull
bis 13

Zeichen 223.1

11

Seitenstreifen befahren

Erlduterung
Wird das Zeichen 223.1, 223.2 oder 223.3 fur eine Fahrbahn mit mehr als zwei
Fahrstreifen angeordnet, zeigen die Zeichen die entsprechende Anzahl der Pfeile.

Ge- oder Verbot
Das Zeichen gibt den Seitenstreifen als Fahrstreifen frei; dieser ist wie ein rechter
Fahrstreifen zu befahren.
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

111
Zeichen 223.2
12
Seitenstreifen nicht mehr befahren
Zeichen 223.3
18
Seitenstreifen raumen
Zeichen 224
14
Haltestelle
Zeichen 229
15
Taxenstand
Abschnitt 5 Sonderwege
Zeichen 237
16
Radweg

Erlduterung
Das Zeichen 223.1 mit dem Zusatzzeichen kindigt die Aufhebung der Anordnung
an.

Ge- oder Verbot
Das Zeichen hebt die Freigabe des Seitenstreifens als Fahrstreifen auf.

Ge- oder Verbot
Das Zeichen ordnet die Raumung des Seitenstreifens an.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf bis zu 15 m vor und hinter dem Zeichen nicht parken.
Erlduterung

Das Zeichen kennzeichnet eine Haltestelle des Linienverkehrs und fur Schulbusse.
Das Zeichen mit dem Zusatzzeichen ,Schulbus” (Angabe der tageszeitlichen Benut-
zung) auf einer gemeinsamen weilen Tragerfliche kennzeichnet eine Haltestelle
nur fur Schulbusse.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug flhrt, darf an Taxenstanden nicht halten, ausgenommen sind fiur
die Fahrgastbeférderung bereitgehaltene Taxen.

Erlduterung

Die Lange des Taxenstandes wird durch die Angabe der Zahl der vorgesehenen Taxen
oder das am Anfang der Strecke aufgestellte Zeichen mit einem zur Fahrbahn wei-
senden waagerechten weiRen Pfeil und durch ein am Ende aufgestelltes Zeichen mit
einem solchen von der Fahrbahn wegweisenden Pfeil oder durch eine Grenzmarkie-
rung fur Halt- und Parkverbote (Zeichen 299) gekennzeichnet.

Ge- oder Verbot

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn, sondern muss den Radweg benutzen
(Radwegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines Radwegs fur eine andere Verkehr-
sart erlaubt, muss diese auf den Radverkehr Ricksicht nehmen und der andere
Fahrzeugverkehr muss erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an den Radverkehr
anpassen.

4. § 2 Absatz 4 Satz 6 bleibt unberthrt.
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Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 238
17
Reitweg
Zeichen 239
18
Gehweg
Zeichen 240
19
Gemeinsamer Geh- und Radweg
Zeichen 241
20
Getrennter Rad- und Gehweg
Zeichen 242.1
21
Beginn einer FuRgdngerzone
Zeichen 242.2
22

Ende einer FuBRgédngerzone

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

1. Wer reitet, darf nicht die Fahrbahn, sondern muss den Reitweg benutzen. Dies gilt
auch fur das Fuhren von Pferden (Reitwegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines Reitwegs fiir eine andere Verkehrsart
erlaubt, muss diese auf den Reitverkehr Riicksicht nehmen und der Fahrzeugverkehr
muss erforderlichenfalls die Geschwindigkeit an den Reitverkehr anpassen.

Ge- oder Verbot

1. Anderer als FuRgangerverkehr darf den Gehweg nicht nutzen.

2. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines Gehwegs flir eine andere Verkehrsart
erlaubt, muss diese auf den FulRgangerverkehr Ricksicht nehmen. Der FulRganger-
verkehr darf weder gefahrdet noch behindert werden. Wenn nétig, muss der Fahr-
verkehr warten; er darf nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren.

Erlduterung

Das Zeichen kennzeichnet einen Gehweg (§ 25 Absatz 1 Satz 1), wo eine Klarstellung
notwendig ist.

Ge- oder Verbot

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn, sondern muss den gemeinsamen Geh-
und Radweg benutzen (Radwegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines gemeinsamen Geh- und Radwegs
fir eine andere Verkehrsart erlaubt, muss diese auf den FuRganger- und Radverkehr
Rucksicht nehmen. Erforderlichenfalls muss der Fahrverkehr die Geschwindigkeit an
den FuRgangerverkehr anpassen.

4. § 2 Absatz 4 Satz 6 bleibt unberihrt.

Erlduterung

Das Zeichen kennzeichnet auch den Gehweg (§ 25 Absatz 1 Satz 1).

Ge- oder Verbot

1. Der Radverkehr darf nicht die Fahrbahn, sondern muss den Radweg des getrenn-
ten Rad- und Gehwegs benutzen (Radwegbenutzungspflicht).

2. Anderer Verkehr darf ihn nicht benutzen.

3. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung eines getrennten Geh- und Radwegs fir
eine andere Verkehrsart erlaubt, darf diese nur den fiir den Radverkehr bestimmten
Teil des getrennten Geh- und Radwegs befahren.

4. Die andere Verkehrsart muss auf den Radverkehr Rucksicht nehmen. Erforder-
lichenfalls muss anderer Fahrzeugverkehr die Geschwindigkeit an den Radverkehr
anpassen.

5. & 2 Absatz 4 Satz 6 bleibt unberihrt.

Erlduterung

Das Zeichen kennzeichnet auch den Gehweg (§ 25 Absatz 1 Satz 1).

Ge- oder Verbot

1. Anderer als FuRgéangerverkehr darf die FuRgéngerzone nicht benutzen.

2. Ist durch Zusatzzeichen die Benutzung einer FuRgangerzone fur eine andere Ver-
kehrsart erlaubt, dann gilt fir den Fahrverkehr Nummer 2 zu Zeichen 239 entspre-
chend.
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Ifd. Nr.

23

24

24.1

24.2

25

25.1

Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 244.1

Beginn einer FahrradstraRe

Zeichen 244.2

Ende einer FahrradstraRe

Zeichen 244.3

Beginn einer Fahrradzone

Zeichen 244.4

Ende einer Fahrradzone

Zeichen 245

Bussonderfahrstreifen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Ge- oder Verbot

1. Anderer Fahrzeugverkehr als Radverkehr sowie Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne
der eKFV darf FahrradstraBen nicht benutzen, es sei denn, dies ist durch Zusatzzei-
chen erlaubt. Die freigegebenen Verkehrsarten kdnnen auch gemeinsam auf einem
Zusatzzeichen abgebildet sein. Das Uberqueren einer FahrradstraRe durch anderen
Fahrzeugverkehr an einer Kreuzung zum Erreichen der weiterfihrenden StraRe ist
gestattet.

2. Fur den Fahrverkehr gilt eine Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Radver-
kehr darf weder gefahrdet noch behindert werden. Wenn notig, muss der Kraftfahr-
zeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern.

3. Das Nebeneinanderfahren mit Fahrradern ist erlaubt.

4. Im Ubrigen gelten die Vorschriften iiber die Fahrbahnbenutzung und iiber die
Vorfahrt.

Ge- oder Verbot

1. Anderer Fahrzeugverkehr als Radverkehr sowie Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne
der eKFV darf Fahrradzonen nicht benutzen, es sei denn, dies ist durch Zusatzzei-
chen erlaubt. Die freigegebenen Verkehrsarten kdnnen auch gemeinsam auf einem
Zusatzzeichen abgebildet sein.

2. Fur den Fahrverkehr gilt eine Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Radver-
kehr darf weder gefdhrdet noch behindert werden. Wenn nétig, muss der Kraftfahr-
zeugverkehr die Geschwindigkeit weiter verringern.

3. Das Nebeneinanderfahren mit Fahrradern und Elektrokleinstfahrzeugen im Sinne
der eKFV ist erlaubt.

4. Im Ubrigen gelten die Vorschriften (iber die Fahrbahnbenutzung und (iber die
Vorfahrt.

Ge- oder Verbot

1. Anderer Fahrverkehr als Omnibusse des Linienverkehrs sowie nach dem Perso-
nenbeférderungsrecht mit dem Schulbus-Schild zu kennzeichnende Fahrzeuge des
Schiler- und Behindertenverkehrs dirfen Bussonderfahrstreifen nicht benutzen.

2. Mit Krankenfahrzeugen, Taxen, Fahrradern und Bussen im Gelegenheitsverkehr
darf der Sonderfahrstreifen nur benutzt werden, wenn dies durch Zusatzzeichen
angezeigt ist.

3. Taxen durfen an Bushaltestellen (Zeichen 224) zum sofortigen Ein- und Aussteigen
von Fahrgasten halten.

4. Mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen darf der Bussonderfahrstreifen nur be-
nutzt werden, wenn dies durch Zusatzzeichen angezeigt ist

Ge- oder Verbot
Mit diesem Zusatzzeichen sind elektrisch betriebene Fahrzeuge auf dem Bussonder-
fahrstreifen zugelassen.
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Zeichen und Zusatzzeichen

Abschnitt 6 Verkehrsverbote

26
27
27.1
Zeichen 250
28
Verbot fir Fahrzeuge aller Art
Zeichen 251
29
Verbot fir Kraftwagen
Zeichen 253
30

Verbot fur Kraftfahrzeuge Gber 3,5 t

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

Die nachfolgenden Zeichen 250 bis 261 (Verkehrsverbote) untersagen die Verkehr-
steilnahme ganz oder teilweise mit dem angegebenen Inhalt.

Erlduterung

Fur die Zeichen 250 bis 259 gilt:

1. Durch Verkehrszeichen gleicher Art mit Sinnbildern nach § 39 Absatz 7 kdnnen
andere Verkehrsarten verboten werden.

2. Zwei der nachstehenden Verbote kdnnen auf einem Schild vereinigt sein.

Ge- oder Verbot

Ist auf einem Zusatzzeichen eine Masse, wie , 7,5 t“, angegeben, gilt das Verbot nur,
soweit die zuldssige Gesamtmasse dieser Verkehrsmittel einschlieflich ihrer Anhan-
ger die angegebene Grenze Uberschreitet.

Ge- oder Verbot
Mit diesem Zusatzzeichen sind elektrisch betriebene Fahrzeuge von Verkehrsverbo-
ten (Zeichen 250, 251, 253, 255, 260) ausgenommen.

Ge- oder Verbot

1. Verbot fir Fahrzeuge aller Art. Das Zeichen gilt nicht fir Handfahrzeuge, abwei-
chend von § 28 Absatz 2 auch nicht fur Reiter, Fihrer von Pferden sowie Treiber und
Flhrer von Vieh.

2. Kraftrader und Fahrrader diirfen geschoben werden.

Ge- oder Verbot
Verbot fur Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge

Ge- oder Verbot

Verbot fir Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse tber 3,5 t, einschlieR-
lich ihrer Anhanger, und fur Zugmaschinen. Ausgenommen sind Personenkraftwa-
gen und Kraftomnibusse.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Uberleitungstafel oder in einer Verschwenkungstafel oder
in einer Fahrstreifentafel integriert sein. Dann bezieht sich das Verbot nur auf den
jeweiligen Fahrstreifen, fur den das Verbot angeordnet ist.
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Zeichen und Zusatzzeichen

30.1
Zeichen 254
31
Verbot fur Radverkehr
Zeichen 255
32
Verbot fur Kraftrader
Zeichen 259
33
Verbot fir FuRganger
Zeichen 260
34

Verbot fur Kraftfahrzeuge

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Ge- oder Verbot

Wird Zeichen 253 mit diesen Zusatzzeichen angeordnet, bedeutet dies:

1. Das Verbot ist auf den Durchgangsverkehr mit Nutzfahrzeugen, einschlieflich ih-
rer Anhanger, mit einer zuldssigen Gesamtmasse ab 7,5 t beschrankt.

2. Durchgangsverkehr liegt nicht vor, soweit die jeweilige Fahrt

a) dazu dient, ein Grundstiick an der vom Verkehrsverbot betroffenen Strale oder
an einer Strale, die durch die vom Verkehrsverbot betroffene StraRe erschlossen
wird, zu erreichen oder zu verlassen,

b) dem Guterverkehr im Sinne des § 1 Absatz 1 des Guterkraftverkehrsgesetzes in
einem Gebiet innerhalb eines Umkreise von 75 km, gerechnet in der Luftlinie vom
Mittelpunkt des zu Beginn einer Fahrt ersten Beladeorts des jeweiligen Fahrzeugs
(Ortsmittelpunkt), dient; dabei gehdren alle Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt in-
nerhalb des Gebietes liegt, zu dem Gebiet, oder

c) mit im BundesfernstraRenmautgesetz bezeichneten Fahrzeugen, die nicht der
Mautpflicht unterliegen, durchgefihrt wird.

3. Ausgenommen von dem Verkehrsverbot ist eine Fahrt, die auf ausgewiesenen
Umleitungsstrecken (Zeichen 421, 442, 454 bis 457.2 oder Zeichen 460 und 466)
durchgefthrt wird, um besonderen Verkehrslagen Rechnung zu tragen.
Erlduterung

Diese Kombination ist nur mit Zeichen 253 zulassig.

Ge- oder Verbot
Verbot fir den Radverkehr und den Verkehr mit Elektrokleinstfahrzeugen im Sinne
der eKFV

Ge- oder Verbot
Verbot fir Kraftrader, auch mit Beiwagen, Kleinkraftrader und Mofas

Ge- oder Verbot
Verbot fir den FuRgangerverkehr

Ge- oder Verbot
Verbot fur Kraftrader, auch mit Beiwagen, Kleinkraftrader und Mofas sowie fir Kraft-
wagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge
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Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 261

35
Verbot fur kennzeichnungspflichtige
Kraftfahrzeuge mit gefahrlichen Gitern
zu 36
bis 40
Zeichen 262
36
Tatsachliche Masse
Zeichen 263
37
Tatsachliche Achslast
Zeichen 264
38
Tatsachliche Breite
Zeichen 265
39
Tatsachliche Hohe
Zeichen 266
40

Tatsachliche Lange

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot
Verbot fir kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern

Ge- oder Verbot

Die nachfolgenden Zeichen 262 bis 266 verbieten die Verkehrsteilnahme fir Fahr-
zeuge, deren Malke oder Massen, einschlieRlich Ladung, eine auf dem jeweiligen
Zeichen angegebene tatsachliche Grenze Uberschreiten.

Erlduterung

Die angegebenen Grenzen stellen nur Beispiele dar.

Ge- oder Verbot

Die Beschrankung durch Zeichen 262 gilt bei Fahrzeugkombinationen fir das ein-
zelne Fahrzeug, bei Sattelkraftfahrzeugen gesondert fur die Sattelzugmaschine ein-
schlieRlich Sattellast und fur die tatsachlich vorhandenen Achslasten des Sattelan-
hangers.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Uberleitungstafel oder in einer Verschwenkungstafel oder
in einer Fahrstreifentafel integriert sein. Dann bezieht sich das Verbot nur auf den
jeweiligen Fahrstreifen, fur den das Verbot angeordnet ist.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Uberleitungstafel oder in einer Verschwenkungstafel oder
in einer Fahrstreifentafel integriert sein. Dann bezieht sich das Verbot nur auf den
jeweiligen Fahrstreifen, fur den das Verbot angeordnet ist.

Erlduterung

Die tatsachliche Breite gibt das MaR einschlieRlich der FahrzeugauRenspiegel an.
Das Zeichen kann in einer Uberleitungstafel oder in einer Verschwenkungstafel oder
in einer Fahrstreifentafel integriert sein. Dann bezieht sich das Verbot nur auf den
jeweiligen Fahrstreifen, fur den das Verbot angeordnet ist.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Uberleitungstafel oder in einer Verschwenkungstafel oder
in einer Fahrstreifentafel integriert sein. Dann bezieht sich das Verbot nur auf den
jeweiligen Fahrstreifen, fur den das Verbot angeordnet ist.

Ge- oder Verbot
Das Verbot gilt bei Fahrzeugkombinationen fiir die Gesamtlange.
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Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 267

41
Verbot der Einfahrt
41.1
Zeichen 268
42
Schneeketten vorgeschrieben
Zeichen 269
43
Verbot fir Fahrzeuge mit
wassergefahrdender Ladung
Zeichen 270.1
44
Beginn einer Verkehrsverbotszone zur
Verminderung schadlicher Luftverunreinigungen
in einer Zone
Zeichen 270.2
45

Ende einer Verkehrsverbotszone zur
Verminderung schadlicher Luftverunreinigungen
in einer Zone

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fihrt, darf nicht in die Fahrbahn einfahren, fir die das Zeichen
angeordnet ist.

Erlduterung

Das Zeichen steht auf der rechten Seite der Fahrbahn, fir die es gilt, oder auf beiden
Seiten dieser Fahrbahn.

Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu dem Zeichen 267 ist die Einfahrt fiir den Radverkehr und
Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der eKFV zugelassen.

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fiihrt, darf die StraRe nur mit Schneeketten befahren.

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf die Strae mit mehr als 20 | wassergefahrdender La-
dung nicht benutzen.

Ge- oder Verbot

1. Die Teilnahme am Verkehr mit einem Kraftfahrzeug innerhalb einer so gekenn-
zeichneten Zone ist verboten.

2. § 1 Absatz 2 sowie § 2 Absatz 3 in Verbindung mit Anhang 3 der Verordnung zur
Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung
vom 10. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2218), die durch Artikel 1 der Verordnung vom
5. Dezember 2007 (BGBI. | S. 2793) geandert worden ist, bleiben unberihrt. Die
Ausnahmen kénnen im Einzelfall oder allgemein durch Zusatzzeichen oder Allge-
meinverflugung zugelassen sein.

3. Von dem Verbot der Verkehrsteilnahme sind zudem Kraftfahrzeuge zur Beférde-
rung schwerbehinderter Menschen mit auBergewohnlicher Gehbehinderung, beid-
seitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren Funktionseinschrankun-
gen sowie blinde Menschen ausgenommen.

Erlduterung

Die Umweltzone ist zur Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen in einem Luftreinhalteplan oder einem Plan fur kurzfristig zu
ergreifende MaRnahmen nach § 47 Absatz 1 oder 2 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes festgesetzt und auf Grund des § 40 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes angeordnet. Die Kennzeichnung der Umweltzone erfolgt auf Grund von §
45 Absatz 1f.



ANLAGEN StVo

Zeichen und Zusatzzeichen

46
Freistellung vom
Verkehrsverbot nach
§ 40 Absatz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Zeichen 272

47

Verbot des Wendens

Zeichen 273

48

Verbot des Unterschreitens
des angegebenen Mindestabstandes

Abschnitt 7 Geschwindigkeitsbeschrankungen und Uberholverbote

Zeichen 274
49
Zulassige
Hochstgeschwindigkeit
49.1
Zeichen 274.1
50

Beginn einer Tempo 30-Zone

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

Das Zusatzzeichen zum Zeichen 270.1 nimmt Kraftfahrzeuge vom Verkehrsverbot
aus, die mit einer auf dem Zusatzzeichen in der jeweiligen Farbe angezeigten Pla-
kette nach & 3 der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem
Beitrag zur Schadstoffbelastung ausgestattet sind.

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf hier nicht wenden.

Ge- oder Verbot

Wer ein Kraftfahrzeug mit einer zuldssigen Gesamtmasse Uber 3,5 t oder eine Zug-
maschine fuhrt, darf den angegebenen Mindestabstand zu einem vorausfahrenden
Kraftfahrzeug gleicher Art nicht unterschreiten. Personenkraftwagen und Kraftomni-
busse sind ausgenommen.

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf nicht schneller als mit der jeweils angegebenen
Hochstgeschwindigkeit fahren.

2. Sind durch das Zeichen innerhalb geschlossener Ortschaften bestimmte Geschwin-
digkeiten tber 50 km/h zugelassen, gilt das fir Fahrzeuge aller Art.

3. AuRerhalb geschlossener Ortschaften bleiben die fur bestimmte Fahrzeugarten
geltenden Hochstgeschwindigkeiten (§ 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a und b und
§ 18 Absatz 5) unberthrt, wenn durch das Zeichen eine hohere Geschwindigkeit
zugelassen ist.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Fahrstreifentafel oder einer Einengungstafel oder einer Auf-
weitungstafel integriert sein. Dann bezieht sich die zuldssige Hochstgeschwindigkeit
nur auf den jeweiligen Fahrstreifen, fir den die Hochstgeschwindigkeit angeordnet
ist.

Ge- oder Verbot
Das Zusatzzeichen zu dem Zeichen 274 verbietet Fahrzeugfiihrenden, bei nasser
Fahrbahn die angegebene Geschwindigkeit zu Gberschreiten.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf innerhalb dieser Zone nicht schneller als mit der ange-
gebenen Hochstgeschwindigkeit fahren.

Erlduterung

Mit dem Zeichen kénnen in verkehrsberuhigten Geschaftsbereichen auch Zonenge-
schwindigkeitsbeschréankungen von weniger als 30 km/h angeordnet sein.
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Zeichen 274.2

51
Ende einer Tempo 30-Zone
Zeichen 275
52
Vorgeschriebene
Mindestgeschwindigkeit
Zu 53,54
und 54.4
Zeichen 276
53
Uberholverbot fir
Kraftfahrzeuge aller Art
Zeichen 277
54
Uberholverbot fiir
Kraftfahrzeuge tber 3,5 t
54.1
54.2

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf nicht langsamer als mit der angegebenen Mindestge-
schwindigkeit fahren, sofern nicht StraRen-, Verkehrs-, Sicht- oder Wetterverhalt-
nisse dazu verpflichten. Es verbietet, mit Fahrzeugen, die nicht so schnell fahren
konnen oder dirfen, einen so gekennzeichneten Fahrstreifen zu benutzen.
Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Fahrstreifentafel oder einer Aufweitungstafel integriert
sein. Dann bezieht sich die vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit nur auf den
jeweiligen Fahrstreifen, fur den die Mindestgeschwindigkeit angeordnet ist.

Ge- oder Verbot

Die nachfolgenden Zeichen 276 und 277 verbieten Kraftfahrzeugen das Uberholen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Kraftradern mit Beiwagen. Ist auf einem
Zusatzzeichen eine Masse, wie ,7,5 t“ angegeben, gilt das Verbot nur, soweit die
zulassige Gesamtmasse dieser Kraftfahrzeuge, einschlieRlich ihrer Anhanger, die an-
gegebene Grenze Uberschreitet. Soll mehrspurigen Kraftfahrzeugen und Kraftradern
mit Beiwagen das Uberholen von einspurigen Fahrzeugen verboten werden, ist Zei-
chen 277.1 angeordnet.

Ge- oder Verbot

Uberholverbot fiir Kraftfahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse (ber 3,5 t, ein-
schlieRlich ihrer Anhanger, und fir Zugmaschinen. Ausgenommen sind Personen-
kraftwagen und Kraftomnibusse.

Ge- oder Verbot
Mit dem Zusatzzeichen gilt das durch Zeichen 277 angeordnete Uberholverbot auch
fur Kraftfahrzeuge tber 2,8 t, einschlieRlich ihrer Anhénger.

Ge- oder Verbot
Mit dem Zusatzzeichen gilt das durch Zeichen 277 angeordnete Uberholverbot auch
far Kraftomnibusse und Personenkraftwagen mit Anhanger.
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54.3
Zeichen 277.1
54.4
Verbot des Uberholens
von einspurigen Fahrzeugen
fir mehrspurige Kraftfahrzeuge
und Kraftrader mit Beiwagen
55
Zeichen 278
56
Ende der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit
Zeichen 279
57
Ende der vorgeschriebenen
Mindestgeschwindigkeit
Zeichen 280
58

Ende des Uberholverbots
fur Kraftfahrzeuge aller Art

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Erlduterung
Das Zusatzzeichen zu dem Zeichen 274, 276, 277 oder 277.1 gibt die Lange einer
Geschwindigkeitsbeschrankung oder eines Uberholverbots an.

Ge- oder Verbot
Wer ein mehrspuriges Kraftfahrzeug fuhrt, darf ein- und mehrspurige Fahrzeuge
nicht tberholen.

Erlduterung

Das Ende einer streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschrankung oder eines
Uberholverbots ist nicht gekennzeichnet, wenn das Verbot nur fir eine kurze Stre-
cke gilt und auf einem Zusatzzeichen die Lange des Verbots angegeben ist. Es ist
auch nicht gekennzeichnet, wenn das Verbotszeichen zusammen mit einem Gefahr-
zeichen angebracht ist und sich aus der Ortlichkeit zweifelsfrei ergibt, von wo an
die angezeigte Gefahr nicht mehr besteht. Sonst ist es gekennzeichnet durch die
Zeichen 278 bis 282.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Fahrstreifentafel oder einer Einengungstafel oder Auf-
weitungstafel integriert sein. Dann bezieht sich das Zeichen nur auf den jeweiligen
Fahrstreifen, fur den die zuldssige Hochstgeschwindigkeit vorher angeordnet wor-
den war.

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Fahrstreifentafel oder einer Einengungstafel integriert
sein. Dann bezieht sich das Zeichen nur auf den jeweiligen Fahrstreifen, fur den die
vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit vorher angeordnet worden war.



ANLAGEN StVo

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Zeichen 281

59

Ende des Uberholverbots
flr Kraftfahrzeuge tber 3,5 t

Zeichen 281.1

59.1

Ende des Verbots des Uberholens
von einspurigen Fahrzeugen
fir mehrspurige Kraftfahrzeuge
und Kraftrader mit Beiwagen

Zeichen 282

60

Ende samtlicher streckenbezogener
Geschwindigkeitsbeschrankungen
und Uberholverbote

Abschnitt 8 Halt- und Parkverbote

61

Zeichen 283

62

Absolutes Haltverbot

Erlduterung

Das Zeichen kann in einer Fahrstreifentafel oder einer Aufweitungstafel integriert
sein. Dann bezieht sich das Zeichen nur auf den jeweiligen Fahrstreifen, fur den die
streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschrankungen und Uberholverbote vorher
angeordnet worden waren.

Ge- oder Verbot

1. Die durch die nachfolgenden Zeichen 283 und 286 angeordneten Haltverbote gel-
ten nur auf der Strakenseite, auf der die Zeichen angebracht sind. Sie gelten bis zur
nachsten Kreuzung oder Einmindung auf der gleichen StraRenseite oder bis durch
Verkehrszeichen fir den ruhenden Verkehr eine andere Regelung vorgegeben wird.
2. Mobile, voriibergehend angeordnete Haltverbote durch Zeichen 283 und 286 he-
ben Verkehrszeichen auf, die das Parken erlauben.

Erlduterung

Der Anfang der Verbotsstrecke kann durch einen zur Fahrbahn weisenden waage-
rechten weilen Pfeil im Zeichen, das Ende durch einen solchen von der Fahrbahn
wegweisenden Pfeil gekennzeichnet sein. Bei in der Verbotsstrecke wiederholten
Zeichen weist eine Pfeilspitze zur Fahrbahn, die zweite Pfeilspitze von ihr weg.

Ge- oder Verbot
Das Halten auf der Fahrbahn ist verboten.
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62.1

62.2

63

63.1

63.2

63.3

63.4

63.5

63.6

Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 286

Eingeschranktes Haltverbot

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot
Das mit dem Zeichen 283 angeordnete Zusatzzeichen verbietet das Halten von Fahr-
zeugen auch auf dem Seitenstreifen.

Ge- oder Verbot
Das mit dem Zeichen 283 angeordnete Zusatzzeichen verbietet das Halten von Fahr-
zeugen nur auf dem Seitenstreifen.

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug flhrt, darf nicht langer als drei Minuten auf der Fahrbahn hal-
ten, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen oder zum Be- oder Entladen.

2. Ladegeschéafte mussen ohne Verzogerung durchgefiihrt werden.

Ge- oder Verbot

Mit dem Zusatzzeichen zu Zeichen 286 darf auch auf dem Seitenstreifen nicht langer
als drei Minuten gehalten werden, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen oder
zum Be- oder Entladen.

Ge- oder Verbot

Mit dem Zusatzzeichen zu Zeichen 286 darf nur auf dem Seitenstreifen nicht langer
als drei Minuten gehalten werden, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen oder
zum Be- oder Entladen.

Ge- oder Verbot

1. Das Zusatzzeichen zu Zeichen 286 nimmt schwerbehinderte Menschen mit au-
Bergewohnlicher Gehbehinderung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit
vergleichbaren Funktionseinschrankungen sowie blinde Menschen, jeweils mit be-
sonderem Parkausweis Nummer ..., vom Haltverbot aus.

2. Die Ausnahme gilt nur, soweit der Parkausweis gut lesbar ausgelegt oder ange-
bracht ist.

Ge- oder Verbot

1. Das Zusatzzeichen zu Zeichen 286 nimmt Bewohner mit besonderem Parkausweis
vom Haltverbot aus.

2. Die Ausnahme gilt nur, soweit der Parkausweis gut lesbar ausgelegt oder ange-
bracht ist.

Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen 286 wird das Parken fir elektrisch betriebene
Fahrzeuge innerhalb der gekennzeichneten Flachen erlaubt.

Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen 286 wird das Parken fiir Carsharingfahrzeuge (§
39 Absatz 11) innerhalb der gekennzeichneten Flachen erlaubt.
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Zeichen 290.1

64
Beginn eines
Eingeschrankten Haltverbots
fur eine Zone
64.1
64.2
Zeichen 290.2
65

Ende eines
eingeschrankten Haltverbots
fur eine Zone

Abschnitt 9 Markierungen

Zeichen 293
66
FuRgangeriberweg
Zeichen 294
67

Haltlinie

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf innerhalb der gekennzeichneten Zone nicht langer
als drei Minuten halten, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen oder zum Be- oder
Entladen.

2. Innerhalb der gekennzeichneten Zone gilt das eingeschrankte Haltverbot auf al-
len 6ffentlichen Verkehrsflachen, sofern nicht abweichende Regelungen durch Ver-
kehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen getroffen sind.

3. Durch Zusatzzeichen kann das Parken fir Bewohner mit Parkausweis oder mit
Parkschein oder Parkscheibe (Bild 318) innerhalb gekennzeichneter Flachen erlaubt
sein.

4. Durch Zusatzzeichen kann das Parken mit Parkschein oder Parkscheibe (Bild 318)
innerhalb gekennzeichneter Flachen erlaubt sein. Dabei ist der Parkausweis, der
Parkschein oder die Parkscheibe gut lesbar auszulegen oder anzubringen.

Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen 290.1 wird das Parken fur elektrisch betriebene
Fahrzeuge innerhalb der gekennzeichneten Flachen erlaubt.

Ge- oder Verbot
Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen 290.1 wird das Parken fur Carsharingfahrzeuge
(§ 39 Absatz 11) innerhalb der gekennzeichneten Flachen erlaubt.

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf auf FuRgangertberwegen sowie bis zu 5 m davor nicht
halten.

Ge- oder Verbot

Ergdanzend zu Halt- oder Wartegeboten, die durch Zeichen 206, durch Polizeibeam-
te, Lichtzeichen oder Schranken gegeben werden, ordnet sie an:

Wer ein Fahrzeug flihrt, muss hier anhalten. Erforderlichenfalls ist an der Stelle, wo
die StraRe eingesehen werden kann, in die eingefahren werden soll (Sichtlinie), er-
neut anzuhalten.
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68

69

Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 295

Fahrstreifenbegrenzung,
Begrenzung von Fahrbahnen und Sonderwegen

Zeichen 296

Fahrstreifen B Fahrstreifen A
Einseitige
Fahrstreifenbegrenzung

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

1.

a) Wer ein Fahrzeug fihrt, darf die durchgehende Linie auch nicht teilweise tber-
fahren.

b) Trennt die durchgehende Linie den Teil der Fahrbahn oder des Sonderwegs fir
den Gegenverkehr ab, ist rechts von ihr zu fahren.

c) Grenzt sie einen befestigten Seitenstreifen ab, missen aulerorts landwirtschaft-
liche Zug- und Arbeitsmaschinen, Fuhrwerke und ahnlich langsame Fahrzeuge mog-
lichst rechts von ihr fahren.

d) Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf auf der Fahrbahn nicht parken, wenn zwischen dem
abgestellten Fahrzeug und der Fahrstreifenbegrenzungslinie kein Fahrstreifen von
mindestens 3 m mehr verbleibt.

2.

a) Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf links von der durchgehenden Fahrbahnbegrenzungs-
linie nicht halten, wenn rechts ein Seitenstreifen oder Sonderweg vorhanden ist.

b) Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf die Fahrbahnbegrenzung der Mittelinsel des Kreis-
verkehrs nicht Uberfahren.

c) Ausgenommen von dem Verbot zum Uberfahren der Fahrbahnbegrenzung der
Mittelinsel des Kreisverkehrs sind nur Fahrzeuge, denen wegen ihrer Abmessungen
das Befahren sonst nicht moglich ware. Mit ihnen darf die Mittelinsel Gberfahren
werden, wenn eine Gefdhrdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlos-
sen ist.

3.

a) Wird durch Zeichen 223.1 das Befahren eines Seitenstreifens angeordnet, darf
die Fahrbahnbegrenzung wie eine Leitlinie zur Markierung von Fahrstreifen einer
durchgehenden Fahrbahn (Zeichen 340) tberfahren werden.

b) Grenzt sie einen Sonderweg ab, darf sie nur Uberfahren werden, wenn dahinter
anders nicht erreichbare Parkstande angelegt sind oder sich Grundstickszufahrten
befinden und das Benutzen von Sonderwegen weder gefdhrdet noch behindert
wird.

c) Die Linie zur Begrenzung von Fahrbahnen oder Sonderwegen darf Gberfahren
werden, wenn sich dahinter eine nicht anders erreichbare Grundstickszufahrt be-
findet.

Erlduterung

1. Als Fahrstreifenbegrenzung trennt das Zeichen den fur den Gegenverkehr be-
stimmten Teil der Fahrbahn oder mehrere Fahrstreifen fir den gleichgerichteten
Verkehr voneinander ab. Die Fahrstreifenbegrenzung kann zur Abtrennung des
Gegenverkehrs aus einer Doppellinie bestehen. Die Doppellinie kann voneinander
abgesetzt aufgebracht sein, dann kann der verbleibende Zwischenraum in griiner
Farbe ausgefullt sein, was weder einen Mittelstreifen noch eine bauliche Trennung
darstellt.

2. Als Fahrbahnbegrenzung kann die durchgehende Linie auch einen Seitenstreifen
oder Sonderweg abgrenzen.

3. Als Begrenzung eines Sonderwegs kennzeichnet sie den Verlauf des fir den Rad-
verkehr bestimmten Teils des Sonderwegs.

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf die durchgehende Linie nicht Uberfahren oder auf
ihr fahren.

2. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf nicht auf der Fahrbahn parken, wenn zwischen dem
parkenden Fahrzeug und der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie kein
Fahrstreifen von mindestens 3 m mehr verbleibt.

3. Fur Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen B ordnet die Markierung an:

Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen B durfen die Markierung tiberfahren, wenn der Ver-
kehr dadurch nicht gefahrdet wird.
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Zeichen 297

70
Pfeilmarkierungen
Zeichen 297.1
71
Vorankindigungspfeil
Zeichen 298
72
Sperrflache
Zeichen 299
73

Grenzmarkierung fur Halt- oder Parkverbote

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss der Fahrtrichtung auf der folgenden Kreuzung oder
Einmindung folgen, wenn zwischen den Pfeilen Leitlinien (Zeichen 340) oder Fahr-
streifenbegrenzungen (Zeichen 295) markiert sind.

2. Wer ein Fahrzeug fiihrt, darf auf der mit Pfeilen markierten Strecke der Fahrbahn
nicht halten (§ 12 Absatz 1).

Erlduterung

Pfeile empfehlen, sich rechtzeitig einzuordnen und in Fahrstreifen nebeneinander zu
fahren. Fahrzeuge, die sich eingeordnet haben, dirfen auch rechts Gberholt werden.

Erlduterung

Mit dem Vorankindigungspfeil wird eine Fahrstreifenbegrenzung angektindigt oder
das Ende eines Fahrstreifens angezeigt. Die Ausfiihrung des Pfeils kann von der ge-
zeigten abweichen.

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf Sperrflachen nicht benutzen.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf innerhalb einer Grenzmarkierung fiir Halt- oder Park-
verbote nicht halten oder parken.

Erlduterung

Grenzmarkierungen bezeichnen, verldngern oder verklrzen ein an anderer Stelle
vorgeschriebenes Halt- oder Parkverbot.
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Zeichen und Zusatzzeichen

74 Parkflachenmarkierung

ANLAGE 3
(zu § 42 Absatz 2)

Richtzeichen

Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Ge- oder Verbot

Eine Parkflachenmarkierung erlaubt das Parken; auf Gehwegen aber nur Fahrzeu-
gen mit einer zuldssigen Gesamtmasse bis zu 2,8 t. Die durch die Parkflachenmar-
kierung angeordnete Aufstellung ist einzuhalten. Wo sie mit durchgehenden Linien
markiert ist, darf diese Uberfahren werden.

Erlduterung

Sind Parkflachen auf StraRen erkennbar abgegrenzt, wird damit angeordnet, wie
Fahrzeuge aufzustellen sind.

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Zeichen 301
1
Vorfahrt
Zeichen 306
2
Vorfahrtstralle
2.1
Zeichen 307
3

Ende der VorfahrtstraRe

Ge- oder Verbot
Das Zeichen zeigt an, dass an der nachsten Kreuzung oder Einmindung Vorfahrt
besteht.

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf auRerhalb geschlossener Ortschaften auf Fahrbahnen
von VorfahrtstraRen nicht parken.

Das Zeichen zeigt an, dass Vorfahrt besteht bis zum nachsten Zeichen 205 ,Vorfahrt
gewdhren.”, 206 ,Halt. Vorfahrt gewahren.” oder 307 ,.Ende der VorfahrtstraRe”.

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fihrt und dem Verlauf der abknickenden VorfahrtstraRe folgen
will, muss dies rechtzeitig und deutlich anklindigen; dabei sind die Fahrtrichtungs-
anzeiger zu benutzen.

2. Auf den FuBgéngerverkehr ist besondere Riicksicht zu nehmen. Wenn nétig, muss
gewartet werden.

Erlduterung

Das Zusatzzeichen zum Zeichen 306 zeigt den Verlauf der Vorfahrtstrae an.
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Ge- oder Verbote

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen -
Erlduterungen

Zeichen 308

Ge- oder Verbot

4 Wer ein Fahrzeug fiihrt, hat Vorrang vor dem Gegenverkehr.
Vorrang vor dem Gegenverkehr
Abschnitt 2 Ortstafel
s Erlduterung
und 6 Ab der Ortstafel gelten jeweils die fir den Verkehr innerhalb oder aulRerhalb ge-
schlossener Ortschaften bestehenden Vorschriften.
Zeichen 310
5 Die Ortstafel bestimmt:
Hier beginnt eine geschlossene Ortschaft.
Ortstafel Vorderseite
Zeichen 311
6 Die Ortstafel bestimmt:

Hier endet eine geschlossene Ortschaft.

Ortstafel Ruckseite
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Abschnitt 3 Parken

Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 314

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf hier parken.

2.

a) Durch ein Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis insbesondere nach der Dauer,
nach Fahrzeugarten, zugunsten der mit besonderem Parkausweis versehenen Be-
wohner oder auf das Parken mit Parkschein oder Parkscheibe beschréankt sein.

b) Ein Zusatzzeichen mit Bild 318 (Parkscheibe) und Angabe der Stundenzahl
schreibt das Parken mit Parkscheibe und dessen zuldssige Hochstdauer vor.

c) Durch Zusatzzeichen konnen Bewohner mit Parkausweis von der Verpflichtung
zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein.

d) Durch ein Zusatzzeichen mit Rollstuhlfahrersinnbild kann die Parkerlaubnis be-
schrankt sein auf schwerbehinderte Menschen mit auBergewdhnlicher Gehbehin-
derung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren Funktionsein-
schrankungen sowie auf blinde Menschen.

e) Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn der Parkschein, die Parkscheibe oder der Parkaus-
weis gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.

f) Durch Zusatzzeichen kann ein Parkplatz als gebthrenpflichtig ausgewiesen sein.
3.

a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten elektrisch betriebener
Fahrzeuge beschrankt sein.

b) Durch Zusatzzeichen kénnen elektrisch betriebene Fahrzeuge von der Verpflich-
tung zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein. Sind Parkschein-
automaten aufgestellt, kann die Freistellung auch allein am Automaten angegeben
sein.

c) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis fur elektrisch betriebene Fahrzeuge
nach der Dauer beschrankt sein. Der Nachweis zur Einhaltung der zeitlichen Dauer
erfolgt durch Auslegen der Parkscheibe. Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn die Park-
scheibe gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.

4,

a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten von mit einem Carsha-
ringausweis versehenen Carsharingfahrzeugen beschrankt sein. Eine Beschrankung
auf Fahrzeuge nur eines Carsharingunternehmens oder auf bestimmte Carsharin-
gunternehmen ist nach MaRgabe des Carsharinggesetzes zuldssig. Die Beschran-
kung erfolgt durch die Angabe der entsprechenden Firmenbezeichnung in schwar-
zer Schrift auf weiRem Grund auf einem weiteren Zusatzzeichen. Die Parkerlaubnis
gilt nur, wenn der Carsharingausweis im Fahrzeug gut lesbar ausgelegt oder ange-
bracht ist.

b) Durch Zusatzzeichen konnen Carsharingfahrzeuge von der Verpflichtung zum
Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein. Sind Parkscheinautomaten
aufgestellt, kann die Freistellung auch allein am Automaten angegeben sein.
Erlduterung

1. Der Anfang des erlaubten Parkens kann durch einen zur Fahrbahn weisenden
waagerechten weien Pfeil im Zeichen, das Ende durch einen solchen von der Fahr-
bahn wegweisenden Pfeil gekennzeichnet sein. Bei in der Strecke wiederholten Zei-
chen weist eine Pfeilspitze zur Fahrbahn, die zweite Pfeilspitze von ihr weg.

2. Das Zeichen mit einem Zusatzzeichen mit schwarzem Pfeil weist auf die Zufahrt zu
groReren Parkplatzen oder Parkhdusern hin. Das Zeichen kann auch durch Hinweise
erganzt werden, ob es sich um ein Parkhaus handelt.
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Zeichen 314.1

8
Beginn einer
Parkraumbewirtschaftungszone
Zeichen 314.2
9

Ende einer
Parkraumbewirtschaftungszone

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf innerhalb der Parkraumbewirtschaftungszone nur
mit Parkschein oder mit Parkscheibe (Bild 318) parken, soweit das Halten und Par-
ken nicht gesetzlich oder durch Verkehrszeichen verboten ist.

2. Durch Zusatzzeichen konnen Bewohner mit Parkausweis von der Verpflichtung
zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein.

3. Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn der Parkschein, die Parkscheibe oder der Parkaus-
weis gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.

4.

a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten elektrisch betriebener
Fahrzeuge beschrankt sein.

b) Durch Zusatzzeichen kénnen elektrisch betriebene Fahrzeuge von der Verpflich-
tung zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein. Sind Parkschein-
automaten aufgestellt, kann die Freistellung auch allein am Automaten angegeben
sein.

c) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis fiir elektrisch betriebene Fahrzeuge
nach der Dauer beschrankt sein. Der Nachweis zur Einhaltung der zeitlichen Dauer
erfolgt durch Auslegen der Parkscheibe. Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn die Park-
scheibe gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.

5.

a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten von mit einem Carsha-
ringausweis versehenen Carsharingfahrzeugen beschrankt sein. Eine Beschrankung
auf Fahrzeuge nur eines Carsharingunternehmens oder auf bestimmte Carsharin-
gunternehmen ist nach MafRgabe des Carsharinggesetzes zuldssig. Die Beschran-
kung erfolgt durch eine zuséatzliche Angabe der entsprechenden Firmenbezeichnung
in schwarzer Schrift auf weifem Grund auf einem weiteren Zusatzzeichen. Die Par-
kerlaubnis gilt nur, wenn der Carsharingausweis gut lesbar im Fahrzeug ausgelegt
oder angebracht ist.

b) Durch Zusatzzeichen konnen Carsharingfahrzeuge von der Verpflichtung zum
Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein. Sind Parkscheinautomaten
aufgestellt, kann die Freistellung auch allein am Automaten angegeben sein.
Erlduterung

Die Art der Parkbeschrankung wird durch Zusatzzeichen angezeigt.
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10

11

Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 315

Parken auf Gehwegen

Bild 318

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf auf Gehwegen mit Fahrzeugen mit einer zuldssigen
Gesamtmasse Uber 2,8 t nicht parken. Dann darf auch nicht entgegen der angeord-
neten Aufstellungsart des Zeichens oder entgegen Beschrankungen durch Zusatz-
zeichen geparkt werden.

2.

a) Durch ein Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis insbesondere nach der Dauer,
nach Fahrzeugarten, zugunsten der mit besonderem Parkausweis versehenen Be-
wohner oder auf das Parken mit Parkschein oder Parkscheibe beschrankt sein.

b) Ein Zusatzzeichen mit Bild 318 (Parkscheibe) und Angabe der Stundenzahl
schreibt das Parken mit Parkscheibe und dessen zuldssige Hochstdauer vor.

c) Durch Zusatzzeichen kénnen Bewohner mit Parkausweis von der Verpflichtung
zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein.

d) Durch ein Zusatzzeichen mit Rollstuhlfahrersinnbild kann die Parkerlaubnis be-
schrankt sein fur schwerbehinderte Menschen mit auBergewohnlicher Gehbehin-
derung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren Funktionsein-
schrankungen sowie fir blinde Menschen.

e) Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn der Parkschein, die Parkscheibe oder der Parkaus-
weis gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.

3.

a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten elektrisch betriebener
Fahrzeuge beschrankt sein.

b) Durch Zusatzzeichen kénnen elektrisch betriebene Fahrzeuge von der Verpflich-
tung zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein. Sind Parkschein-
automaten aufgestellt, kann die Freistellung auch allein am Automaten angegeben
sein.

c) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis fur elektrisch betriebene Fahrzeuge
nach der Dauer beschrankt sein. Der Nachweis zur Einhaltung der zeitlichen Dauer
erfolgt durch Auslegen der Parkscheibe. Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn die Park-
scheibe gut lesbar ausgelegt oder angebracht ist.

4.

a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten von mit einem Carsha-
ringausweis versehenen Carsharingfahrzeugen beschrankt sein. Eine Beschrankung
auf Fahrzeuge nur eines Carsharingunternehmens oder auf bestimmte Carsharin-
gunternehmen ist nach MaRgabe des Carsharinggesetzes zuldssig. Die Beschran-
kung erfolgt durch eine zusatzliche Angabe der entsprechenden Firmenbezeichnung
in schwarzer Schrift auf weiem Grund auf einem weiteren Zusatzzeichen. Die Par-
kerlaubnis gilt nur, wenn der Carsharingausweis gut lesbar im Fahrzeug ausgelegt
oder angebracht ist.

b) Durch Zusatzzeichen kénnen Carsharingfahrzeuge von der Verpflichtung zum
Parken mit Parkschein oder Parkscheibe freigestellt sein. Sind Parkscheinautomaten
aufgestellt, kann die Freistellung auch allein am Automaten angegeben sein.
Erlduterung

1. Der Anfang des erlaubten Parkens kann durch einen zur Fahrbahn weisenden
waagerechten weilen Pfeil im Zeichen, das Ende durch einen solchen von der Fahr-
bahn wegweisenden Pfeil gekennzeichnet sein. Bei in der Strecke wiederholten Zei-
chen weist eine Pfeilspitze zur Fahrbahn, die zweite Pfeilspitze von ihr weg.

2. Im Zeichen ist bildlich dargestellt, wie die Fahrzeuge aufzustellen sind.

Ge- oder Verbot
Ist die Parkzeit bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen beschrankt, so ist der Nach-
weis durch Auslegen der Parkscheibe zu erbringen.
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Abschnitt 4 Verkehrsberuhigter Bereich

Zeichen 325.1

12
Beginn eines
verkehrsberuhigten Bereichs
Zeichen 325.2
13
Ende eines
verkehrsberuhigten Bereichs
Abschnitt 5 Tunnel
Zeichen 327
14
Tunnel

Abschnitt 6 Nothalte- und Pannenbucht

Zeichen 328

15

Nothalte- und Pannenbucht

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fuhrt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren.

2. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf den FuRgangerverkehr weder gefahrden noch behin-
dern; wenn notig, muss gewartet werden.

3. Wer zu FuR geht, darf den Fahrverkehr nicht unnétig behindern.

4. Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf auRerhalb der dafir gekennzeichneten Flachen nicht
parken, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen.

5. Wer zu FuR geht, darf die StralRe in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele
sind Uberall erlaubt.

Erlduterung
Beim Ausfahren ist § 10 zu beachten.

Ge- oder Verbote

1. Wer ein Fahrzeug fihrt, muss beim Durchfahren des Tunnels Abblendlicht benut-
zen und darf im Tunnel nicht wenden.

2. Im Falle eines Notfalls oder einer Panne sollen nur vorhandene Nothalte- und
Pannenbuchten genutzt werden.

Ge- oder Verbot
Wer ein Fahrzeug fuhrt, darf nur im Notfall oder bei einer Panne in einer Nothalte-
und Pannenbucht halten.
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Ge- oder Verbote

Zeichen und Zusatzzeichen =
Erlauterungen

Abschnitt 7 Autobahnen und KraftfahrstraBen

Zeichen 330.1

Erlduterung

16 Ab diesem Zeichen gelten die Regeln fiir den Verkehr auf Autobahnen.
Autobahn
Zeichen 330.2
17
Ende der Autobahn
Zeichen 331.1
18 Erlduterung
Ab diesem Zeichen gelten die Regeln fir den Verkehr auf KraftfahrstraRen.
KraftfahrstraRe
Zeichen 331.2
19
Ende der KraftfahrstralRe
Zeichen 333
Erlduterung
20 Auf KraftfahrstraRen oder autobahnahnlich ausgebauten Stralen weist das entspre-

chende Zeichen mit schwarzer Schrift auf gelbem Grund auf die Ausfahrt hin. Das
Zeichen kann auch auf weiRem Grund ausgefihrt sein.

Ausfahrt von der Autobahn

Zeichen 450

Erlduterung

Das Zeichen steht 300 m, 200 m (wie abgebildet) und 100 m vor einem Autobahnk-
21 notenpunkt (Autobahnanschlussstelle, Autobahnkreuz oder Autobahndreieck). Es

steht auch vor einer bewirtschafteten Rastanlage. Vor einem Knotenpunkt kann auf

der 300 m-Bake die Nummer des Knotenpunktes angezeigt sein.

Ankindigungsbake
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Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen
Abschnitt 8 Markierungen
Zeichen 340
22
Leitlinie
Zeichen 341
23
Wartelinie
Zeichen 342
23.1

Abschnitt 9 Hinweise

24

24.1

Haifischzéhne

Zeichen 350

FuRgangeriuberweg

Zeichen 350.1

Radschnellweg

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Ge- oder Verbot

1. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf Leitlinien nicht Gberfahren, wenn dadurch der Ver-
kehr gefahrdet wird.

2. Wer ein Fahrzeug fihrt, darf auf der Fahrbahn durch Leitlinien markierte Schutz-
streifen fur den Radverkehr nur bei Bedarf Gberfahren, insbesondere um dem Ge-
genverkehr auszuweichen. Der Radverkehr darf dabei nicht gefahrdet werden.

3. Auf durch Leitlinien markierten Schutzstreifen fir den Radverkehr darf nicht ge-
halten werden. Satz 1 gilt nicht fir Fahrrader und Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne
der eKFV.

Erlduterung

Der Schutzstreifen fur den Radverkehr ist in regelmaRigen Abstanden mit dem Sinn-
bild ,Radverkehr” auf der Fahrbahn gekennzeichnet.

Erlduterung
Die Wartelinie empfiehlt dem Wartepflichtigen, an dieser Stelle zu warten.

Erlduterung

Die Markierung hebt eine Wartepflicht infolge einer bestehenden Rechts-vor-links-
Regelung abseits der Bundes-, Landes- und Kreisstrallen sowie weiterer Haupt-
verkehrsstralen und eine durch Zeichen 205 oder 206 angeordnete Vorfahrtbe-
rechtigung des Radverkehrs im Zuge von Kreuzungen oder Einmindungen von
Radschnellwegen hervor. Im Fall dieser Vorfahrtberechtigung des Radverkehrs sind
die Markierungen auf beiden Seiten entlang der Fahrbahnkanten des Radschnell-
wegs mit den Spitzen in Richtung des wartepflichtigen Verkehrs anzuordnen.

Erlduterung
Das Zeichen steht an Radschnellwegen. Es dient der Unterrichtung tber den Beginn
von Radschnellwegen und der Fihrung von Radschnellwegen an Knotenpunkten.
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Ge- oder Verbote

Zeichen und Zusatzzeichen =
Erlduterungen

Zeichen 350.2

24.2
Ende des Radschnellwegs

Zeichen 354

25

Wasserschutzgebiet

Zeichen 356

26

Verkehrshelfer

Zeichen 357

Erlduterung
27 Im oberen Teil des Verkehrszeichens kann die Durchlassigkeit der Sackgasse fiir den
Radverkehr und/oder FuBgangerverkehr durch Piktogramme angezeigt sein.

Sackgasse

Erlduterung
1. Durch solche Zeichen mit entsprechenden Sinnbildern kénnen auch andere Hin-

U028 weise gegeben werden, wie auf FuRgangerunter- oder-tberfihrung, Fernsprecher,

und 29 Notrufsaule, Pannenhilfe, Tankstellen, Zelt- und Wohnwagenplatze, Autobahnhotel,
Autobahngasthaus, Autobahnkiosk.
2. Auf Hotels, Gasthauser und Kioske wird nur auf Autobahnen und nur dann hin-
gewiesen, wenn es sich um Autobahnanlagen oder Autohofe handelt.

Zeichen 358
28

Erste Hilfe
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Ge- oder Verbote

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen -
Erlduterungen

Zeichen 363
29
Polizei
Zeichen 385
30
Ortshinweistafel
Erlduterung
zu 31 Die Zeichen stehen auRerhalb von Autobahnen. Sie dienen dem Hinweis auf touris-
und 32 tisch bedeutsame Ziele und der Kennzeichnung des Verlaufs touristischer Routen.
Sie kdnnen auch als Wegweiser ausgefihrt sein.
Zeichen 386.1
31
Touristischer Hinweis
Zeichen 386.2
32

Touristische Route

Zeichen 386.3

Erlduterung
33 Das Zeichen steht an der Autobahn. Es dient der Unterrichtung Gber touristisch be-

deutsame Ziele.

Touristische Unterrichtungstafel

Zeichen 390

34

Mautpflicht nach dem
BundesfernstraBenmautgesetz
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Ge- oder Verbote

Zeichen und Zusatzzeichen =
Erlduterungen

Zeichen 391

35
Mautpflichtige Strecke
Zeichen 392
36
Zollstelle
Zeichen 393
37
Informationstafel an
Grenzlbergangsstellen
Zeichen 394
Erlduterung
33 Das Zeichen kennzeichnet innerhalb geschlossener Ortschaften Laternen, die nicht

die ganze Nacht leuchten. In dem roten Feld kann in weiRer Schrift angegeben sein,
wann die Laterne erlischt.

Laternenring

Abschnitt 10 Wegweisung

1. Nummernschilder

Zeichen 401
39
Bundesstralen
Zeichen 405
40

Autobahnen




ANLAGEN StVo

Ge- oder Verbote

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen -
Erlduterungen

Zeichen 406

Erlduterung
41 So sind Knotenpunkte der Autobahnen (Autobahnausfahrten, Autobahnkreuze und
Autobahndreiecke) beziffert.

Knotenpunkte der Autobahnen

Zeichen 410
42
EuropastralRen
2. Wegweiser auBerhalb von Autobahnen
a) Vorwegweiser
Zeichen 438
43
Zeichen 439
44
Zeichen 440
45
Zeichen 441

46
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zu 47
bis 49

47

48

49

50

51

52

Zeichen und Zusatzzeichen

Zeichen 415

Zeichen 418

Zeichen 419

Zeichen 430

Zeichen 432

Zeichen 434

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

b) Pfeilwegweiser

Erlduterung
Das Zusatzzeichen ,Nebenstrecke” oder der Zusatz ,Nebenstrecke” im Wegweiser
weist auf eine Stralenverbindung von untergeordneter Bedeutung hin.

Erlduterung
Pfeilwegweiser auf BundesstralRen

Erlduterung
Pfeilwegweiser auf sonstigen StraRen

Erlduterung
Pfeilwegweiser auf sonstigen StraRen mit geringerer Verkehrsbedeutung

Erlduterung
Pfeilwegweiser zur Autobahn

Erlduterung
Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung.

c) Tabellenwegweiser

Erlduterung
Der Tabellenwegweiser kann auch auf einer Tafel zusammengefasst sein. Die Zielan-
gaben in einer Richtung kdnnen auch auf separaten Tafeln gezeigt werden.
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Ge- oder Verbote

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen -
Erlduterungen

d) Ausfahrttafel

Zeichen 332.1

Erlduterung
Ausfahrt von der KraftfahrstralRe oder einer autobahnahnlich ausgebauten Strale.
Das Zeichen kann innerhalb geschlossener Ortschaften auch mit weiRem Grund aus-
geflihrt sein.

53

e) StraBennamensschilder

Zeichen 437

Erlduterung
54 Das Zeichen hat entweder weile Schrift auf dunklem Grund oder schwarze Schrift
auf hellem Grund. Es kann auch an Bauwerken angebracht sein.

3. Wegweiser auf Autobahnen

a) Ankiindigungstafeln

Erlduterung
zu 55 und Die Nummer (Zeichen 406) ist die laufende Nummer der Autobahnausfahrten, Auto-
58 bahnkreuze und Autobahndreiecke der gerade befahrenen Autobahn. Sie dient der
besseren Orientierung.

Zeichen 448

Erlduterung

53 Das Zeichen weist auf eine Autobahnausfahrt, ein Autobahnkreuz oder Autobahn-
dreieck hin. Es schliet Zeichen 406 ein.

56 Erlduterung
Das Sinnbild weist auf eine Ausfahrt hin.
Erlduterung

57 Das Sinnbild weist auf ein Autobahnkreuz oder Autobahndreieck hin; es weist auch

auf Kreuze und Dreiecke von Autobahnen mit autobahnahnlich ausgebauten Stra-
Ren des nachgeordneten Netzes hin.




ANLAGEN StVo

Ge- oder Verbote

Zeichen und Zusatzzeichen =
Erlduterungen

Zeichen 448.1
Erlduterung
1. Mit dem Zeichen wird ein Autohof in unmittelbarer Nahe einer Autobahnausfahrt
angekindigt.

o8 2. Der Autohof wird einmal am rechten Fahrbahnrand 500 bis 1 000 m vor dem Zei-
chen 448 angekindigt. Auf einem Zusatzzeichen wird durch grafische Symbole der
Leistungsumfang des Autohofs dargestellt.
b) Vorwegweiser
Zeichen 449
59
c) Ausfahrttafel
Zeichen 332
60
d) Entfernungstafel
Zeichen 453
Erlduterung
61 Die Entfernungstafel gibt Fernziele und die Entfernung zur jeweiligen Ortsmitte an.

Ziele, die Uber eine andere als die gerade befahrene Autobahn zu erreichen sind,
werden unterhalb des waagerechten Striches angegeben.




ANLAGEN StVo

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

Abschnitt 11 Umleitungsbeschilderung

Zeichen 442

62
Vorwegweiser
Zeichen 421
63
Zeichen 422
64
65
Zeichen 454
66
Zeichen 455.1
67

1. Umleitung auBerhalb von Autobahnen

a) Umleitungen fiir bestimmte Verkehrsarten

Erlduterung
Vorwegweiser fir bestimmte Verkehrsarten

Erlduterung
Pfeilwegweiser fur bestimmte Verkehrsarten

Erlduterung
Wegweiser flr bestimmte Verkehrsarten

b) Temporidre Umleitungen (z. B. infolge von BaumaRnahmen)

Erlduterung
Der Verlauf der Umleitungsstrecke kann gekennzeichnet werden durch

Erlduterung
Umleitungswegweiser oder

Erlduterung
Fortsetzung der Umleitung




ANLAGEN StVo

Zeichen und Zusatzzeichen

zu 66
und 67

68

Zeichen 457.1

69

70

71

Zeichen 458

72

73

Zeichen 457.2

74

Zeichen 455.2

75

Ge- oder Verbote
Erlauterungen

Erlduterung

Die Zeichen 454 und 455.1 kdnnen durch eine Zielangabe auf einem Schild tGber den
Zeichen erganzt sein. Werden nur bestimmte Verkehrsarten umgeleitet, sind diese
auf einem Zusatzzeichen tber dem Zeichen angegeben.

Erlduterung
Die temporare Umleitung kann angekiindigt sein durch Zeichen 455.1 oder

Erlduterung
Umleitungsankiindigung

Erlduterung

jedoch nur mit Entfernungsangabe auf einem Zusatzzeichen und bei Bedarf mit
Zielangabe auf einem zusétzlichen Schild Gber dem Zeichen. Soll die Ankiindigung
nur fur bestimmte Verkehrsarten gelten, sind diese auf einem Zusatzzeichen tGber
dem Zeichen angegeben.

Erlduterung
Die Ankindigung kann auch erfolgen durch

Erlduterung
eine Planskizze

Erlduterung
Das Ende der Umleitung kann angezeigt werden durch

Erlduterung
Ende der Umleitung oder

Erlduterung
Ende der Umleitung




ANLAGEN StVo

Ge- oder Verbote

Ifd. Nr. Zeichen und Zusatzzeichen -
Erlduterungen

2. Bedarfsumleitung fiir den Autobahnverkehr

Zeichen 460

Erlduterung
76 Das Zeichen kennzeichnet eine alternative Streckenfiihrung im nachgeordneten
StraBennetz zwischen Autobahnanschlussstellen.

Bedarfsumleitung

Zeichen 466

Erlduterung

Kann der umgeleitete Verkehr an der nach Zeichen 460 vorgesehenen Anschluss-
stelle noch nicht auf die Autobahn zuriickgeleitet werden, wird er durch dieses Zei-
chen Uber die nachste Bedarfsumleitung weitergefuhrt.

77

Weiterfihrende Bedarfsumleitung

Abschnitt 12 Sonstige Verkehrsfithrung

1. Umlenkungspfeil

Zeichen 467.1

Erlduterung
78 Das Zeichen kennzeichnet Alternativstrecken auf Autobahnen, deren Benutzung im
Bedarfsfall empfohlen wird (Streckenempfehlung).

Umlenkungspfeil

Zeichen 467.2

Erlduterung
Das Zeichen kennzeichnet das Ende einer Streckenempfehlung.

79




ANLAGEN StVo

Zeichen und Zusatzzeichen

80
Zeichen 501
81
Uberleitungstafel
Zeichen 531
82
Einengungstafel
82.1
Zeichen 590
83
Blockumfahrung
FuBnote

Ge- oder Verbote
Erlduterungen

2. Verkehrslenkungstafeln

Erlduterung
Verkehrslenkungstafeln geben den Verlauf und die Anzahl der Fahrstreifen an, wie
beispielsweise:

Erlduterung
Das Zeichen kiindigt die Uberleitung des Verkehrs auf die Gegenfahrbahn an.

Erlduterung
Bei Einengungstafeln wird mit dem Zusatzzeichen der Ort angekindigt, an dem der
Fahrstreifenwechsel nach dem ReiRverschlussverfahren (§ 7 Absatz 4) erfolgen soll.

3. Blockumfahrung

Erlduterung
Das Zeichen kiindigt eine durch die Zeichen ,Vorgeschriebene Fahrtrichtung” (Zei-
chen 209 bis 214) vorgegebene Verkehrsfihrung an.

(+++ Anlage 3 Nr. 22 Nr. 2: Zur Nichtanwendung vgl. § 10 Abs. 1 eKFV +++)




ANLAGEN StVo

ANLAGE 4
(zu § 43 Absatz 3)

Verkehrseinrichtungen

Erlduterungen

Abschnitt 1 Einrichtungen zur Kennzeichnung von Arbeits- und Unfallstellen oder sonstigen voriibergehenden Hindernissen

Zeichen 600
1
Absperrschranke
Zeichen 605
2
Leitbake
Pfeilbake Schraffenbake
Zeichen 628
3
Leitschwelle
mit Pfeilbake mit Schraffenbake
Zeichen 629
4
Leitbord

mit Pfeilbake mit Schraffenbake




ANLAGEN StVo

Zeichen 610

5
Leitkegel

Zeichen 615

6
Fahrbare Absperrtafel

Zeichen 616

7
Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil
zu 1 bis 7

Erlduterungen

Ge- oder Verbot

Die Einrichtungen verbieten das Befahren der so gekennzeichneten StraRenflache
und leiten den Verkehr an dieser Flache vorbei.

Erlduterung

1. Warnleuchten an diesen Einrichtungen zeigen rotes Licht, wenn die ganze Fahr-
bahn gesperrt ist, sonst gelbes Licht oder gelbes Blinklicht.

2. Zusammen mit der Absperrtafel konnen tberfahrbare Warnschwellen verwendet
sein, die quer zur Fahrtrichtung vor der Absperrtafel ausgelegt sind.

Abschnitt 2 Einrichtungen zur Kennzeichnung von dauerhaften Hindernissen oder sonstigen gefahrlichen Stellen

Zeichen 625

Richtungstafel in Kurven

Die Richtungstafel in Kurven kann auch in aufgeloster Form angebracht sein.



ANLAGEN StVo

Ifd. Nr.
Zeichen 626
9
Leitplatte
Zeichen 627
10
Leitmal

Abschnitt 3 Einrichtung zur Kennzeichnung des StraBenverlaufs

Zeichen 620

11

Leitpfosten
(links) (rechts)

Erlduterungen

Leitmale kennzeichnen in der Regel den Verkehr einschréankende Gegenstande.
Ihre Ausfuihrung richtet sich nach der senkrechten, waagerechten oder gewélbten
Anbringung beispielsweise an Bauwerken, Bauteilen und Gerusten.

Um den Verlauf der StralRe kenntlich zu machen, konnen an den StralRenseiten Leit-
pfosten in der Regel im Abstand von 50 m und in Kurven verdichtet stehen.

Abschnitt 4 Warntafel zur Kennzeichnung von Fahrzeugen und Anhéngern bei Dunkelheit

Zeichen 630

Parkwarntafel




FORTBILDUNG‘.de '
brin(?‘l’ was-

Werden Sie Fan:
www.facebook.com/fortbildung33.de

FORTBILDUNG33.de

Nils Hartig

Altlaufstrae 42

85635 Hohenkirchen-Siegertsbrunn

Telefon: 089 - 41 61 586 77
Fax: 089 -4161 586 75

info@fortbildung33.de
www.fortbildung33.de




	§ 1 Grundregeln

	§ 2 Straßenbenutzung durch Fahrzeuge

	§ 3 Geschwindigkeit

	§ 4 Abstand

	§ 5 Überholen

	§ 6 Vorbeifahren
	§ 7 Benutzung von Fahrstreifen durch Kraftfahrzeuge
	§ 7a   Abgehende Fahrstreifen, 
Einfädelungs- und 
	  Ausfädelungsstreifen
	§ 8 Vorfahrt

	§ 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren
	§ 10 Einfahren und Anfahren
	§ 11 Besondere Verkehrslagen

	§ 12 Halten und Parken 

	§ 13 Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit
	§ 14 Sorgfaltspflichten beim Ein- und Aussteigen
	§ 15 Liegenbleiben von Fahrzeugen
	§ 15a Abschleppen von Fahrzeugen

	§ 16 Warnzeichen

	§ 17 Beleuchtung

	§ 18 Autobahnen und 
Kraftfahrstraßen
	§ 19 Bahnübergänge

	§ 20 Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse
	§ 21 Personenbeförderung

	§ 21a Sicherheitsgurte, Rolstuhl-
Rückhaltesysteme, 
	 Rollstuhlnutzer-
	 Rückhaltesysteme, Schutzhelme

	§ 22 Ladung

	§ 23 Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden
	§ 24 Besondere Fortbewegungsmittel

	§ 25 Fußgänger

	§ 26 Fußgängerüberwege

	§ 27 Verbände

	§ 28 Tiere

	§ 29 Übermäßige Straßenbenutzung

	§ 30 Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot
	§ 31 Sport und Spiel

	§ 32 Verkehrshindernisse

	§ 33 Verkehrsbeeinträchtigungen 

	§ 34 Unfall

	§ 35 Sonderrechte

	§ 36 Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten
	§ 37 Wechsellichtzeichen, Dauerlichtzeichen und Grünpfeil
	§ 38 Blaues Blinklicht und gelbes Blinklicht
	§ 39 Verkehrszeichen

	§ 40 Gefahrzeichen

	§ 41 Vorschriftzeichen

	§ 42 Richtzeichen

	§ 43 Verkehrseinrichtungen

	§ 44 Sachliche Zuständigkeit

	§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
	§ 46 Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis
	§ 47 Örtliche Zuständigkeit

	§ 48 Verkehrsunterricht
	§ 49 Ordnungswidrigkeiten

	§ 50Sonderregelung für die Insel Helgoland

Auf der Insel Helgoland sind der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und das Radfahren verboten.
	§ 51 Besondere Kostenregelung

	§ 52 Übergangs- und Anwendungsbestimmungen
	§ 53 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

	Anlage 1
(zu § 40 Absatz 6 und 7)

Allgemeine und Besondere Gefahrzeichen
	Anlage 2 
(zu § 41 Absatz 1) 
	Vorschriftzeichen
	Anlage 3 
(zu § 42 Absatz 2)
	Richtzeichen
	Anlage 4 
(zu § 43 Absatz 3)
	Verkehrseinrichtungen

